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 vorwort

von der staatskanzlei in das wirtschaftsministerium – 
so könnte man aus sicht der verleger, aber auch des 
gesamten privaten rundfunks im Freistaat, die situ-
ation nach der landtagswahl im september 2013 zu-
sammen fassen. Durch die neuressortierung des bay-
erischen Kabinetts wurde die politische zuständigkeit 
für die privaten Medien in das von Frau staatsminis-
terin aigner geführte Ministerium für wirtschaft und 
Medien, energie und technologie verlagert. auch mit 
diesem „superministerium“ wird der vBzv gewiss ei-
ne konstruktive und vertrauensvolle zusammenarbeit 
pflegen können, so wie dies mit der staatskanzlei und 
ihrem leiter seit Jahrzehnten selbstverständlich war. 
an dem anspruch der bayerischen verleger, neben ei-
nem wirtschaftsgut zugleich ein anspruchsvolles Kul-
turgut zu vertreiben, das für eine lebendige Demokra-
tie, wie es Bundestagspräsident lammert formulierte, 
„systemrelevant“ ist, hat sich durch die ministerielle 
anbindung an das ressort Medienwirtschaft indes 
nichts geändert. 

Dass die bayerischen zeitungsverleger eine treibende 
medienpolitische Kraft sind, hat sich auch in den Mo-
naten vor der landtagswahl wieder einmal deutlich 
gezeigt. Das 44seitige Papier des runden tischs Medi-
enpolitik, den der bayerische Ministerpräsident anfang 
2013 einberufen hatte, trägt auch die handschrift des 
vBzv. nun bleibt zu hoffen, dass dieses Papier unter 
neuer ministerieller verantwortung fortentwickelt und 
politisch umgesetzt wird.

auch im Bereich der nationalen Medienpolitik können 
wir mit den ergebnissen des vergangenen Jahres zufrie-
den sein. Das leistungsschutzrecht wurde Gesetz, das 
überkommene Pressekartellrecht wurde liberalisiert. 
Die Pläne eines nationalen tv-anbieters, die regiona-
len werbemärkte der zeitungen und der Privatradios in 
Bayern abzuschöpfen, wurden vorläufig vereitelt.

Die arbeits- und sozialpolitik hielt den vBzv im letz-
ten Jahr ebenfalls in atem – und wird es auch im Jahr 
2014 tun. Die national geführten redakteurstarifver-
handlungen sollen ebenso in ein „tarifwerk zukunft“ 
einmünden, wie die verhandlungen für die verlagsan-
gestellten und Gewerblichen in Bayern. spätestens seit 
der Insolvenz der traditionsreichen Münchner abend-
zeitung sollte auch der hartleibigste Gewerkschafts-
funktionär verstanden haben, dass eine Branche, die 
sich in einem radikalen transformationsprozess befin-
det, auch zeitgemäße tarifverträge benötigt.

eine weitere herausforderung ist der von der Großen 
Koalition in Berlin geplante flächendeckende gesetz-
liche Mindestlohn. Dieses staatliche lohndiktat hätte 
im Bereich der zeitungszustellung verheerende Kon-
sequenzen, was mit Blick auf die verfassungsrechtli-
che sonderstellung der Presse nach art. 5 absatz 1 
des Grundgesetzes höchst fragwürdig erscheint. auch 
arbeitsmarktpolitisch wäre der Mindestlohn im zu-
stellbereich absolut kontraproduktiv. er würde denen 
arbeitsplätze wegnehmen, die sich als Boten etwas hin-
zu verdienen wollen: rentner, studenten oder hartz Iv-
empfänger. allein in Bayern würden ca. 3.000 Botenstel-
len wegfallen. hier muss die Politik dringend reagieren 
und eine branchengerechte lösung finden. Diese und 
viele andere themen werden uns bei unserer verbands-
tagung beschäftigen, die in diesem Jahr auf einladung 
der verlegerfamilie Döser in rosenheim stattfinden 
wird. Ich freue mich dort auf ein wiedersehen mit Ihnen!

München, im März 2014 

Dr. Markus B. rick
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als wichtige Parameter für die wirtschaftliche lage der 
bayerischen zeitungsverlage ermittelt und analysiert 
der vBzv die entwicklung des Personalbestands, der 
auflagen, der abonnementpreise, der anzeigenumfän-
ge und -preise sowie der Beilagenzahlen. 

staBIle MItarBeIterzahlen

Die transformation der bayerischen zeitungsverlage zu 
diversifizierten Medienhäusern hat nichts daran geän-
dert: wie in den Jahren zuvor versorgen knapp 2.000 
festangestellte redakteure in den vBzv-Mitgliedsver-
lagen täglich die leser ihrer zeitungen mit nachrichten 
und Kommentaren. Die zahl der volontäre, die in den 
verlagen zu Journalisten ausgebildet werden, ist leicht 
zurückgegangen auf 140 [2012: 160, 2011: 180, 2010: 
160, 2008 und 2009 knapp 180, 2007: 150, 2006: 120].

nach der aktuellen vBzv-Mitgliederumfrage hat sich 
auch die zahl der übrigen Beschäftigten in unseren Mit-
gliedsverlagen im vergangenen Jahr trotz des erneut 
wirtschaftlich schwierigen umfeldes nur wenig verän-
dert. wenn man die anzahl der kaufmännischen ver-
lagsangestellten in den Mitgliedsverlagen mit denen in 
ausgegliederten Firmenteilen zusammen nimmt, ist die 
zahl fast konstant. Die zahl der angestellten, die nach 
den tarifverträgen für das zeitungsverlagsgewerbe 
in Bayern beschäftigt werden, beträgt wie im vorjahr 
2.400 [2012: 2.400, 2011: 2.900, 2010: 3.000, 2009: 
2.700, vorjahre: ca. 3.000], das gilt auch für die zahl 
der nach den tarifverträgen für das zeitungsverlagsge-
werbe beschäftigten gewerblichen arbeitnehmer [220, 

vorjahr ca. 300, 2011: 330, 2010: 480, 2009: ca. 330]; 
aber hinzu kommen weitere, die nach den tarifverträ-
gen der Druckindustrie bezahlt werden. Die anzahl der 
in ausgegliederten Firmenteilen oder ot Beschäftigten 
ist aber weiter stark angestiegen. zum großen teil hän-
gen die veränderungen der Beschäftigtenzahlen wie 
schon in den vorjahren mit umstrukturierungen und 
ausgliederungen von Firmenteilen zusammen, so dass 
man insgesamt von Konstanz sprechen kann.

erneut leicht angestiegen ist die zahl der auszubilden-
den in den verlagen [ohne den Bereich der technik] auf 
jetzt etwa 215 [2012: mehr als 200, 2011, 2010 und 
2009: 200, 2008: 210, 2007: 180], von denen etwa 100 
zu Medienkaufleuten und weitere gut 30 zu Medienge-
staltern ausgebildet werden. angesichts dieser zahlen 
werden hier weiterhin die anstrengungen der verlage 
sichtbar, auch über den eigenen Bedarf hinaus auszu-
bilden – ungeachtet der hohen ausbildungsvergütun-
gen und der weitgehenden tarifvertraglichen verpflich-
tung zur Übernahme. Die zahl der zusteller, die jeden 
tag die zeitungen in den frühen Morgenstunden zu den 
lesern bringen, ist gegenüber den beiden vorjahren 
praktisch unverändert [2011 und 2012: knapp 27.000, 
2010: 30.000]; der Großteil davon, etwa 17.000 [vor-
jahr: 20.000], ist in sog. Minijobs beschäftigt.

weIter rÜcKläuFIGe auFlaGen

Die auflage sank auch im Berichtsjahr, und zwar um 
-39.342 exemplare. Mit 1,7 % hat sich die auflagen-
rezession wieder leicht beschleunigt [vorjahr: -19.366 

I.

zahlen & Daten
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steIGenDe anzeIGenPreIse
Fast alle verlage haben im Berichtsjahr die anzei-
genpreise zum teil erneut stark angehoben. Die mm-
Grundpreise stiegen im Berichtsjahr zwischen 1,4 % 
und 20 %, im Durchschnitt um 2,4 % [der durchschnitt-
liche anzeigenpreis stieg dagegen nur um gut 1 %].

Anzeigenpreise, Entwicklung in Bayern

2013: +2,4 %
2012: +5,0 %
2011: +1,9 %
2010: +2,2 %
2009: +1,2 %

2008: +3,9 %
2007: +2,1 %
2006: +2,7 %
2005: +1,7 %
2004: +0,9 %

2003: +0,7 %
2002: +1,3 %
2001: +2,9 %
2000: +2,2 %

Ivw-ausweIsunG von  
PaID-content-anGeBoten

seit august 2013 weist die Ivw die leistungswerte von 
Paid-content-angeboten in einer neuen statistik aus. 
Diese statistik stellt neben der auflagenmessung und 
der online-statistik die abgabe digitaler nutzungsrech-
te gegen entgelt dar. verlagsangebote werden aktuell 
nach den Kategorien stationär, mobile, app getrennt 
ausgewiesen. Das verfahren erfasst einzelverkäufe 
und abonnements über alle verkaufsplattformen und 
aus den unterschiedlichen vermarktungsmodellen. 
ausgewiesen werden bezahlte nutzungsrechte pro Ka-
lendertag. während die e-Paper seit 2011 als „davon“ 
der Printauflage zugerechnet werden, werden app-
nutzung und kostenpflichtige websites als „zuzüglich“ 
zur Printauflage dargestellt. allerdings verzichten viele 
verlage aufgrund der hohen Kosten auf die komplette 
ausweisung aller vertriebswege, so dass das neue Mel-
deverfahren „Paid content“ wenig genutzt wird. 

wie im vorjahr waren im Berichtsjahr alle sparten 
rückläufig: Der umfang der Geschäftsanzeigen kumu-
liert lag 2013 national mit -9,2 % unter dem vorjahr. 
Ihr anteil am Gesamtumfang [a.a.G.] lag bei 47,4 %. 
Die einzelnen untersparten zeigten dabei folgende ent-
wicklung:

 ■ Markenartikler- und hersteller: -3,8 %  
[a.a.G.: 3,2 %] [vorjahr: -12,2 % [a.a.G.: 3,3 %],

 ■ Kfz-hersteller/-Markenwerbung: -19,1 %  
[a.a.G.: 1,1 %] [vorjahr: -7,9 % [a.a.G.: 1,3 %],

 ■ Großformen des handels: -18,3 %  
[a.a.G.: 11,9 %] [vorjahr: -23,0 % [a.a.G.: 13,6 %],

 ■ lokale Geschäftsanzeigen: -5,4 %  
[a.a.G.: 31,1 %] [vorjahr: -4,3 % [a.a.G.: 29,5 %].

Über das Jahr 2013 hinweg betrachtet gestaltete sich 
auch die entwicklung der rubrizierten anzeigensparten 
rückläufig: 

 ■ stellenanzeigen: -20,2 % [vorjahr: -14,6 %]
 ■ Immobilienanzeigen: -8,0 % [vorjahr: -10,8 %]
 ■ Kfz-Markt: -12,6 % [vorjahr: -5,3 %]
 ■ reise: -7,5 % [vorjahr: -6,0 %]
 ■ Familienanzeigen: -0,2 % [vorjahr: -1,4 %]
 ■ veranstaltungen: -5,5 % [vorjahr: -4,1 %]
 ■ sammelgruppe der sonstigen anzeigen -4,3 % [vor-
jahr: -11,2 %]

auch sInKenDe BeIlaGenzahlen

Im Berichtsjahr sank bei den 22 verlagen, die sich an 
der erhebung beteiligten, die zahl der Prospektbeila-
gen um 1,4 % [2012: 10,7 %], während sie im bundes-
weiten vergleich um 3,6 % [2012: 7,1 %] zurück ging. 

Entwicklung der Beilagen in Bayern und  
in Gesamtdeutschland 2000-2013

Bayern Deutschland
2013: -1,4 %
2012: -10,7 %
2011: +1,4 %
2010: +3,4 %
2009: -8,3 %
2008: -0,5 %
2007: +6,3 %
2006: -1,5 %
2005: -1,7 %
2004: +4,8 %
2003: -1,8 %
2002: -13,4 %
2001: -7,1 %
2000: +3,8 %

2013: -3,6 %
2012: -7,1 %
2011: -3,5 %
2010: +0,7 %
2009: -4,2 %
2008: -9,2 %
2007: +0,6 %
2006: +3,3 %
2005: -0,8 %
2004: -0,3 %
2003: -4,0 %
2002: -9,2 %
2001: -9,4%
2000: +0,1 %

steIGenDe aBonneMentPreIse
Fast alle verlage erhöhten im Berichtsjahr ihre Bezugs-
preise, und zwar zwischen 2,2 % und 10,4 %. anfang 
2014 lagen bei den an sechs tagen pro woche erschei-
nenden tageszeitungen die Monatsabonnementpreise 
zwischen 18,90 € und 48,90 €. Der durchschnittliche 
monatliche Preis eines zeitungsabonnements lag bei 
unseren Mitgliedsverlagen am 31. Dezember 2013 bei 
33,30 € und damit 4,2 % höher als im vorjahr [zahlen 
jeweils gewichtet nach der verkauften auflage].

Abopreise: Entwicklung in Bayern

2013: +4,2 %
2012: +4,1 %
2011: +5,3% 
2010: +3,5 %
2009: +4,1 %

2008: +4,2 %
2007: +3,6 %
2006: +4,7 %
2005: +5,7 %
2004: +3,2 %

2003: +2,5 %
2002: +5,9 %
2001: +4,8 %
2000: +3,3 %

noch IMMer sInKenDe anzeIGenuMFänGe 

Für die anzeigenumfangstatistik unseres verbandes 
haben im Berichtsjahr 23 verlage die Daten geliefert. 
Der netto-anzeigenumfang – gerechnet in mm – ging 
danach im Berichtsjahr um 5,3 % zurück; im vorjahr 
war der rückgang mit -10,9 % noch doppelt so hoch. 
Im bundesweiten vergleich sanken die anzeigenum-
fänge [Daten der zMG für regionale abonnementzei-
tungen, überregionale zeitungen und Kaufzeitungen] 
im Berichtsjahr] um 8,8 %. Dabei waren die rückgänge 
zu Beginn des Jahres am höchsten.

Entwicklung der Anzeigenumfänge in Bayern und 
in Gesamtdeutschland 2000-2013

Bayern Deutschland
2013: -5,3 %
2012: -10,9 %
2011: -5,3 %
2010: -4,1 %
2009: -12,5 %
2008: -4,1 %
2007: +1,0 %
2006: +1,5 %
2005: -0,9 %
2004: -0,9 %
2003: -7,0%
2002: -11,0 %
2001: -12,8 %
2000: +3,7 %

2013: -8,8 %
2012: -9,4 %
2011: -4,1 %
2010: -5,0 %
2009: -12,4 %
2008: -3,8 %
2007: +0,5 %
2006: -0,8 %
2005: -1,1 %
2004: +0,3 %
2003: -6,7 %
2002: -12,3 %
2001: -12,7 %
2000: +4,5 %

oder 0,8 %, 2011: -39.613 exemplare oder -1,7 %, 
2010: -41.428 exemplare oder -1,6 %, 2009: -30.250 
exemplare oder -1,2 %]. Damit ging die zahl der täglich 
in Bayern verkauften auflage unserer Mitgliedsverlage 
auf nunmehr 2.262.131 exemplare zurück [jeweils Iv. 
Quartal, abo und ev, zahlen der Ivw]. 

auch im Jahr 2013 standen die bayerischen zeitungen 
damit erneut weitaus besser da als der Durchschnitt 
der zeitungen in Deutschland. Die zahlen der zMG 
[jeweils Iv. Quartal gegenüber dem Iv. Quartal des 
vorjahres] zeigen für die gesamte Bundesrepublik im 
Berichtsjahr einen auflagenrückgang von mehr als 
741.000 exemplaren bzw. 3,5 % – bei tages-, wochen- 
und sonntagszeitungen; dabei hat sich der auflagen-
rückgang in absoluten zahlen allerdings etwas abge-
schwächt, insbesondere im verlauf des Jahres.

Entwicklung der Auflagen in Bayern  
und in Gesamtdeutschland 2000-2013

Bayern
2013: 
-39.342 exempl. = -1,7 % 

2012: 
-19.366 exempl. = -0.8 %

2011: 
-39.600 exempl. = -1,7 %

2010: 
-41.500 exempl. = -1,6 %

2009: 
-30.250 exempl. = -1,2 %

2008: 
-34.700 exempl. = -1,3 %

2007: 
-16.000 exempl. = -0,6 %

2006: 
-41.000 exempl. = -1,5 %

2005: 
-33.000 exempl. = -1,2 %

2004: 
-11.000 exempl. = -0,4 %

2003: 
-32.000 exempl. = -1,1 %

2002: 
-22.000 exempl. = -0,77 %

2001: 
+4.200 exempl. = +0,14 %

2000: 
-4.000 exempl. = -0,14 %

Deutschland
2013: 
-741.000 exempl. = -3,5%

2012: 
-768.000 exempl. = -3,4%

2011: 
-795.000 exempl. = -3,2 %

2010: 
-581.000 exempl. = -2,4 %

2009: 
-650.000 exempl. = -2,6 %

2008: 
-620.000 exempl. = -2,4 %

2007: 
-610.000 exempl. = -2,3 %

2006: 
-570.000 exempl. = -2,1 %

2005: 
-700.000 exempl. = -2,5 %

2004: 
-570.000 exempl. = -2,0 %

2003: 
-500.000 exempl. = -1,7 %

2002: 
-890.000 exempl. = -3,0 %

2001: 
-430.000 exempl. = -1,4 %

2000: 
-270.000 exempl. = -0,8 %
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fangs ausmacht, ein Plus von 15,6 % zu verzeichnen. 
Die regionalen werbemärkte, die rund ein Drittel des 
anzeigenvolumens ausmachen, sind zwar weitgehend 
stabil, die Marktanteile der zeitungen sind allerdings 
in Gefahr. nach einer untersuchung, deren ergebnis-
se die schickler-unternehmensberatung im sommer 
2013 veröffentlichte und die rolf-Dieter lafrenz, Ge-
schäftsführer der unternehmensberatung, bei der 
letzten vBzv-anzeigenleitertagung präsentierte, pla-
nen die regionalwerbenden für die kommenden drei 
Jahre mit stabilen bis leicht steigenden Budgets. Die 
regionalen tageszeitungen werden laut den ergebnis-
sen der studie weiterhin die höchsten werbespendings 
auf sich vereinen. allerdings ist damit zu rechnen, dass 
ihr Marktanteil voraussichtlich von 23 % innerhalb 
der kommenden drei Jahre auf 21 % sinkt, während 
die ausgaben für radiowerbung, suchmaschinen- und 
onlinewerbung wachsen. Dies liegt nicht an der Preis-
politik: Die Marktforscher erklären dies damit, dass es 
den verlagen nicht gelingt, dem Kunden die werbeleis-
tung der zeitung bewusst zu machen. hilfreich könnte 
hier eine bessere ausleuchtung der regionalen werbe-
märkte sein, zu denen es, anders als zu den nationalen 
Märkten, kaum Daten gebe. Dabei sollten verlage den 
leistungswerten entsprechend selbstbewusster am 
werbemarkt auftreten. ein „Kulturwandel“ innerhalb 
der verlage, wie ihn etwa laurence Mehl, Geschäfts-
führer der neuen osnabrücker zeitung bei der vBzv-
anzeigenleitertagung 2013 vorstellte, könnte den weg 
zu einem chancenreichen Medienhaus der zukunft mit 
einem nachhaltigen, profitablen Geschäftsmodell und 
erfolgreicher vermarktung maßgeblich prägen und 
erleichtern. stärkung des Kerngeschäfts, regionale 

Print ist keineswegs „out“: In einer umfrage der defac-
to research & consulting Gmbh unter 15 bis 30-Jähri-
gen bewerteten sechs von zehn Befragten gedruckte 
zeitungen, zeitschriften und Bücher als „absolut zeit-
gemäß“. Die rund 1.000 im rahmen der studie „Gene-
ration Facebook meets Print“ Befragten bewerteten 
Printwerbung in den Kategorien Informationsgehalt, 
Glaubwürdigkeit und Qualitätsanmutung als „hoch-
wertig“. Drei viertel von ihnen ziehen die gedruckte 
version von zeitungen, zeitschriften und Büchern der 
digitalen vor. und nur etwa der hälfte der Generation 
Facebook ist es wichtig, Informationen und nachrich-
ten immer, überall und ausschließlich digital abzuru-
fen. Gedruckte werbung wirkt bei der jungen Gene-
ration ähnlich stark wie in der Gesamtbevölkerung, 
während e-Mail-werbung zumeist als lästig empfun-
den wird. Die studienmacher sehen derzeit ein revival 
der gedruckten Medien in Marketing und crM: Print 
nerve nicht, sondern zahlt auf die Marke ein und er-
höht Besuchsfrequenz, conversion rate und umsatz, 
offline wie online.

Dennoch bereitet der stetige rückgang des anzeigen-
geschäfts in den verlagen weiterhin sorgen. Die tages-
zeitung ist mit einem werbeumsatz von 3,23 Mrd. € im 
Jahr 2012 [-9,1 %] nach dem Fernsehen nur noch die 
nummer zwei im nationalen werbemarkt. 

Im bundesweiten vergleich steht Bayern mit einem Mi-
nus von 4,9 % [Deutschland gesamt: -9,1 %] relativ gut 
da. Bei den Geschäftsanzeigen hatte Bayern als einzi-
ges nielsengebiet im Bereich der Großformen des han-
dels, der rd. 12 % des gesamten nettoanzeigenum-

I.

anzeigen
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frühen stunden an die haustür gebracht wird. zeitung 
nutzt heute die vertriebswege print, online und mo-
bile. allein mit ihren online-angeboten erreichen die 
deutschen zeitungen inzwischen 30,2 Mio. leser pro 
Monat, so eine zMG sonderauswertung der aGoF in-
ternet facts 2013-11. Insbesondere junge leser setzen 
danach auf die online-zeitung. 9,6 Mio. zeitungsleser 
zwischen 14 und 29 Jahren besuchen jeden Monat 
die Internetseiten der zeitungen. Das sind zwei Drittel 
[65,3 %] dieser altersklasse. neben den jungen lesern 
nutzen auch gut verdienende überdurchschnittlich 
häufig die online-angebote der zeitungen. Jeder zwei-
te [49,9 % bzw. 14,4 Mio.], der über ein haushalts-
nettoeinkommen von mehr als 2.500 € verfügt, liest 
online zeitung. Die strategie der verlage mit qualitativ 
hochwertigen Inhalten aus der region und etablierten 
Marken auch im netz zu punkten, geht also auf.

Die entwicklung der e-Paper-auflage ist eine er-
folgsstory: nach einem Plus von 28,7 % im Jahr 
2012 stieg die auflage 2013 erneut um rd. 72 % auf 
483.216 exemplare. nachdem auch die mobilen an-
gebote in Form von apps belegt haben, dass nutzer 
sehr wohl bereit sind, für Inhalte zu zahlen, haben 
im Berichtsjahr mehr und mehr verlage den schritt 
gewagt, ihre Inhalte auch online zumindest teilweise 
gegen entgelt anzubieten [s. s. 24 f.]. Begleitende 
Markstudien etwa bei der augsburger allgemeinen 
zeigen, dass das zu erwartende Potenzial von Paid 
content derzeit noch nicht annähernd an die Print-
auflage der zeitungstitel heranreicht. aber auch hier 
kann mit wachstumsraten und für die verlage po-
sitive veränderungen im nutzerverhalten gerechnet 

Für 45,5 Mio. Bürger in Deutschland ist die regelmä-
ßige zeitungslektüre unverzichtbar: sie greifen täglich 
zu den gedruckten zeitungen. Die tageszeitungen in 
Deutschland haben damit eine Gesamtreichweite von 
64,7 % [deutschsprachige Personen ab 14 Jahren, le-
ser pro ausgabe, ma 2013]. 

Die regionalen abonnementzeitungen sind die stärkste 
säule: 36,3 Mio. Bürger lesen regionale titel, die damit 
eine reichweite von 51,6 % aufweisen. Die reichwei-
te der Kaufzeitungen liegt bei 19,5 % bzw. 13,7 Mio. 
lesern. 3,7 Mio. nutzen regelmäßig die überregionalen 
zeitungsangebote. sie kommen auf eine reichweite 
von 5,3 %. 

Die leserstruktur der zeitungen entspricht weitgehend 
der allgemeinen Bevölkerungsstruktur. Damit sind die 
zeitungen das Printmedium, das universell auf brei-
teste Bevölkerungsschichten zugeschnitten ist, und 
das – angesichts der zunehmenden aufsplitterung 
der elektronischen Medien – wohl einzige Kommuni-
kationsforum, das die verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen gleichzeitig erreicht: Junge und ältere 
Menschen, Männer und Frauen, höher und geringer 
Gebildete, einkommensstärkere und einkommens-
schwächere. vor allem in den Premium-zielgruppen 
mit hohem einkommen und hohem Bildungsstand ist 
die reichweite überdurchschnittlich hoch: 66,7 % bei 
Gutverdienenden [hhne 2.500 € plus] und 70,0 % bei 
Gutausgebildeten [Fach-/hochschulreife mit studium]. 

aber „zeitung“ ist heute mehr als die auf Papier ge-
druckte ausgabe, die dem leser tag für tag in den 

allerdings basieren die Preisstrategien im anzeigenge-
schäft auf traditionellen ansätzen, die historisch ge-
wachsen sind und mit der zeit immer weiter ausgebaut 
wurden. Inzwischen sind die strukturen sehr komplex 
und selbst für Profis kaum mehr zu durchschauen. eine 
effektive Preisstrategie steht jedoch auf zwei säulen: 
einer wertbasierten Preisfindung und einer konsequen-
ten Preisdurchsetzung, die beide konsequent gepflegt 
und kontinuierlich hinterfragt werden müssen, so die 
empfehlung der Markforscher der vocatus aG. Damit 
ließen sich auch die rabattschlachten begrenzen, die 
heute dazu führen, dass in vielen häusern hohe und 
unbegründete vergünstigungen gewährt werden. 
nachdem inzwischen auch nationale tv-sender um 
re gionale werbekunden kämpfen [s. s. 34], ist hier 
mehr stringenz und selbstbewusstsein seitens der ver-
lage nötig. 

auf nationaler ebene war der zusammenschluss von 
acht deutschen regionalverlagen, darunter die Me-
diengruppe Pressedruck augsburg, zu einer gemeinsa-
men nationalen vermarktungsorganisation zu Beginn 
2013 ein schritt in diese richtung. Im september 2013 
wurde das angebot tz Premium select durch eine 
crossmedia-Komponente ergänzt: In zusammenar-
beit mit oMs und axel springer Media Impact werden 
werbungtreibenden 6 Mio. ad Impressions innerhalb 
von drei tagen garantiert. Die für das erste Jahr ange-
kündigten umsätze im achtstelligen Bereich konnten 
jedoch Presseberichten zu Folge wohl noch nicht von 
Medienhaus Deutschland generiert werden. 

Diversifikation und ausbau des Digitalgeschäfts las-
sen sich nur durch die entsprechende unternehmens-
[hochleistungs-]kultur umsetzen. hier können etab-
lierte unternehmen von den start-ups lernen, deren 
erfolg zu nicht unerheblichem teil darauf basiert, dass 
sich alle Beteiligten in einem permanenten verände-
rungsmodus befinden, der die Identifikation mit dem 
unternehmen fördert und einsatzbereitschaft sowie 
Kreativität und Innovationskraft erzeugt. 

zeitungshäuser haben auf gewaltige veränderungen in 
der Medienlandschaft zu reagieren oder besser noch, 
so zu agieren, dass sie mit ihren strategien und Pro-
duktangeboten den veränderungen am Markt voraus-
schauend begegnen. Das gelingt in vielen Bereichen 
mit großem erfolg. aufgrund der zusätzlichen wettbe-
werber im elektronischen Bereich wird die klassische 
vermarktung des Kernprodukts zeitung über den an-
zeigenverkauf jedoch zunehmend schwierig. Der Markt 
fordert Produkte, die die technischen Möglichkeiten 
der elektronischen vertriebswege nutzen bzw. cross-
medial miteinbeziehen. solche Produkte und vermark-
tungsstrategien müssen systematisch entwickelt, die 
entsprechenden Innovationsprozesse methodisch aber 
auch organisatorisch gestaltet werden. hierzu bedarf 
es einer firmeneigenen Kreativität und eines umfas-
senden Marktverständnisses. zudem müssen markt-
gerechte entlohnungssysteme zur rekrutierung von 
Mitarbeitern gefunden werden. 

Gute erfolge erzielen die verlage bereits bei den cross-
medialen vermarktungsangeboten über rubrikenpor-
tale: stellen, Immobilien und Kfz werden über ver-
schiedene anbieter wie etwa classmarkets oder kimeta 
erfolgreich gehandelt. 

I.

vertrieb
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Mit dem ausscheiden von Günter nitsche verliert 
der vBzv viel: einen ebenso beliebten wie geachte-
ten ausschussvorsitzenden, profundes Fachwissen 
und einen unendlichen schatz an erfahrungen aus 
45 Jahren tätigkeit für die augsburger allgemeine. 
Mit seinem stetigen Plädoyer, den Faktor „Mensch“ 
nicht außer acht zu lassen und wirtschaftlichen er-
folg nicht als Gegensatz zu sozialer Gerechtigkeit 
zu sehen, hat er auch die verbandsarbeit geprägt. 
Der vBzv bedankt sich bei herrn nitsche im namen 
der gesamten Branche für sein jahrzehntelanges 
engagement im verband. als nachfolger für herrn 
nitsche in seiner eigenschaft als vorsitzender des 
vBzv-vertriebsausschusses konnte holger seeger, 
Main-Post, gewonnen werden.

Günter nitsche, der sich Mitte 2014 aus dem akti-
ven Berufsleben zurückziehen wird, verabschiedete 
sich bereits ende 2013 aus seinen ehrenamtlichen 
Funktionen im verbandsbereich.

seit 1992 gehörte herr nitsche dem damals 
neugegründeten vBzv-vertriebsausschuss an, 
nachdem er bereits seit 1986 auf verbands-
ebene aktiv war. seit 1994 wirkte er zudem als 
vertreter des bayerischen landesverbands im 
BDzv-vertriebsausschuss, wo er heute auch Mit-
glied der arbeitsgruppe logistik ist. Im Jahr 2002 
übernahm herr nitsche den vorsitz des vBzv-
vertriebsausschuss. 

In vielen verlagen steht für die notwendige neuaus-
richtung der Produktvermarktung [noch] nicht das 
nötige Personal zur verfügung. Die Main-Post betreibt 
daher mit zwei weiteren ortsansässigen Medienunter-
nehmen [vogel-Fachverlag und ein telefonbuchverlag] 
die würzburger Medienakademie, um gemeinsam aus-
zubilden und zu qualifizieren. speziell für den vertrieb 
kann dort ein zusätzliches Programm belegt werden, 
das über eineinhalb Jahre in 6 Modulen von jeweils 
2-tägigen seminaren zu vertriebsthemen weiterbil-
det. ein ebenfalls angebotenes traineeprogramm der 
drei Medienunternehmen hat würzburg auch für Inte-
ressenten aus anderen teilen Deutschlands zu einem 
attraktiven ausbildungsstandort gemacht. In den Gre-
mien des BDzv wird aktuell ein von der zv-akademie 
in Kooperation mit der Fachhochschule offenburg 
entwickeltes weiterbildungskonzept zum „vertriebs-
manager“ diskutiert, das verlagsmitarbeitern eine 
berufsbegleitende akademische zusatzqualifikation 
ermöglichen soll.

nach wie vor große sorge bereitet den verlagen die 
aufrechterhaltung der zustellapparate. Die einführung 
eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns 
[s. s. 63] würde hier zusatzkosten in Millionenhöhe 
bedeuten. 

Die wirkung von altbewährten Maßnahmen, wie stel-
lenanzeigen in zeitungen und anzeigenblättern, Flyer-
verteilung, Mundpropaganda, „zusteller werben zu-
steller“ etc. ist nicht mehr ausreichend, um genügend 
[qualifizierte] zusteller zu gewinnen. viele zustellge-
sellschaften sind daher dabei, das recruiting zu profes-
sionalisieren. nach den erfahrungen aller häuser ist es 
entscheidend dafür, ob zusteller beim verlag bleiben, 
dass sie neben einer fairen vergütung auch eine um-
fassende Betreuung und persönliche wertschätzung 
erfahren. 

Im Bereich der adressierten zustellung droht den bei-
den konkurrierenden zustellnetzwerken Mailalliance 
und P2 eine existenzbedrohende lücke in der Flächen-
deckung durch den wegfall des nürnberger zustell-
diensts nordbayernPost. Der nürnberger Postdienst 
wurde über einen Mittelsmann von der Firma compa-
dor übernommen, die zur hälfte der Deutsche Post aG 
gehört. 

werden. Die vorhandenen Marktchancen nutzen die 
verlage bereits heute im rahmen umfassender Digi-
talstrategien. 

trotz dieser positiven entwicklungen im digitalen Be-
reich und trotz der stark intensivierten Marktbear-
beitung können dadurch die verluste der Printaufla-
gen nicht ausgeglichen werden. Kundenbindung und 
neukundengewinnung sind die zentralen themen in 
den vertriebsabteilungen. Dabei ist spürbar, dass die 
verschärften rahmenbedingungen für das telefon-
marketing zunehmend strenger durchgesetzt werden 
[s.S.  44]. Mit Interesse werden aber neue Ideen für
außen- und standwerbung verfolgt oder auch der auf-
bau von Direktverkaufsmannschaften außerhalb Bay-
erns, etwa bei der schwäbischen zeitung. ein Großteil 
der verlage nutzt heute die sozialen netzwerke zur 
neukundengewinnung. zugleich wurde auch in Bayern 
im august 2013 getestet, inwiefern die von der axel 
springer service Gmbh organisierte Kampagne „nimm 
dir die zeitung“ den einzelverkauf fördern kann. Die 
landshuter zeitung beteiligte sich an der bundeswei-
ten Kampagne, die 2014 fortgesetzt werden wird. ver-
suche, die von verlagen in norddeutschland gemein-
sam mit den dortigen Grossisten lancierte Kampagne 
„zeitung macht schlau“ nach Bayern zu übertragen, 
scheiterten jedoch bisher. 

Bei der Preisgestaltung für digitale Produkte wird in-
zwischen auch die Preissensibilität der Kunden ge-
testet. einige deutsche verlage haben die Preise für 
ihre Digitalangebote bereits gegenüber dem Markt-
einführungspreis erhöht, teils sogar mit erheblichen 
Preissprüngen. ob identische Preise für Print- und Di-
gitalprodukte durchsetzbar sind, ist strittig. aufgrund 
günstiger Flatrate-Preise etwa im Musikbereich könnte 
sich langfristig auch der referenzpreis den Märkten an-
passen. Dies könnte freilich dazu führen, dass langfris-
tig die Preise für alle verlagsprodukte sinken. 

Die zunehmende angebotsvielfalt durch neue, digitale 
verlagsprodukte stellt auch die organisation des ver-
triebs vor herausforderungen. Prozesse und abläufe 
müssten angepasst werden, zusätzliche Kundenkon-
takte in den systemen angelegt und zudem die Mitar-
beiter geschult und motiviert werden. zudem wird auch 
der Kundenservice gegenüber den Bestandskunden 
aufgrund der neuen Produkte und technischen Mög-
lichkeiten zunehmend komplexer und kostenintensiver. 

aBschIeD von GÜnter nItsche,  
lanGJährIGer vorsItzenDer Des vBzv-vertrIeBsausschusses
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verlage profitieren von der zunehmenden Digitalisie-
rung der Branche: zum einen, weil es ihnen gelingt, 
Kernkompetenzen wie Glaubwürdigkeit und Gründlich-
keit auch im netz auszuspielen, zum anderen, weil das 
journalistische angebot durch die vorteile des online-
mediums wie aktualität und emotionalität zusätzlich 
optimiert wird. Das ist das ergebnis einer gemeinsa-
men studie der zMG zeitungs Marketing Gesellschaft 
und des Kölner rheingold salon.

Jens lönneker, der Geschäftsführer des Instituts, sieht 
in der Möglichkeit, 2-in-1-angebote, Print und online, 
auf den Markt zu bringen, einen immensen vorteil für 
die verlage. neben der reinen nachricht stehen neue 
inhaltliche Formate zur verfügung. so lassen sich et-
wa im Bereich Bewegtbild emotionen mit intensiverer 
wirkung auf der emotionalen ebene transportieren, als 
dies das gedruckte wort vermag.

zudem besetzen zeitungen bestimmte regionale Kom-
petenzfelder oft exklusiv. ein Beispiel hierfür ist die 
Fußballberichterstattung. während einige verlage mit 
dem nicht verlagszugehörigen Fußballportal FuPa ko-
operieren, haben andere eigene Portale aufgesetzt, so 
etwa anpfiff.info [Mediengruppe oberfranken] oder 
fußball-vorort.de [Münchener zeitungsverlag]. umso 
befremdlicher erscheint vor diesem hintergrund das 
Bestreben der Fußballverbände, die Fußballberichter-
stattung zu monopolisieren und sie selbst gegenüber 
der freien Presse einer lizenzpflicht zu unterwerfen. 
Der Bayerische Fußballverband BFv hat sich hier bis-
lang besonders hervor getan [s. s. 45].

Insgesamt sind die online-reichweiten der zeitungen 
weiter gestiegen. nach den aGoF internet facts 2013-7 
besuchen 29,6 Mio. unique user in Deutschland regel-
mäßig die 660 webangebote der verlage. Gegenüber 
dem vergleichsquartal 2012 bedeutet dies einen zu-
wachs um 1,9 Mio. Dieses Potenzial nutzen die verla-
ge durch immer weiter ausdifferenzierte angebote im 
netz und es gelingt zunehmend, die reichweiten durch 
werbung ebenso wie mit Paid content-angeboten zu 
monetarisieren. 

nahezu alle zeitungsverlage haben inzwischen digitale 
werbemöglichkeiten im Portfolio. und knapp die hälf-
te – 44 % – verfügt über ein eigenes mobiles Portal, 
denn zeitungen werden auch online für werbetreiben-
de attraktiver. Bislang sind die anzeigenumsätze der 
verlage im Internet allerdings kaum mehr als die viel 
zitierten „lousy pennies“.

Dabei ist targeting eine riesige chance für zeitungen, 
weil Print hier an seine Grenzen stößt. online können 
werbebotschaften viel gezielter in einem relevanten 
content-umfeld platziert werden. Die überwiegende 
Mehrheit der zeitungsverlage bietet im Bereich online 
inzwischen alle gängigen werbeformen an: skyscra-
per [93 %], super Banner [92 %], Medium rectangle 
[89 %], Fullsize Banner [80 %], wallpaper [77 %] so-
wie halfsize Banner [73 %]. Die Integration von video-
ads machen 19 % der titel möglich. auch in den Be-
legungsmodellen zeigen sich die befragten verlage 
vielseitig: homepage [97 %], run of site [82 %], run of 
network [47 %] und die Belegung einzelner channels 
[79 %] sind die gängigsten Modelle.

I.

online & Mobile

Reichweiten [%] und unique User der Online- 
Zeitungsangebote im durchschn. Monat

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren – Quelle: aGoF internet facts 
2013-11 [Durchschnittlicher Monat [sept. – nov. 2013] – angaben: in % und Mio.
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Die Portale der regionalen abonnement-zeitungen 
kommen auf 22,34 Mio. unique user [plus 2,1 Mio.]. 
Damit liegt diese Gattung vor den überregionalen zei-
tungen mit 15,90 Mio. [keine veränderung] und den 
Kaufzeitungen mit 15,45 Mio. unique usern [plus 1,15 
Mio.].
Die größte reichweite erzielen die zeitungen im netz 
in der altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen [66,2 %]. 
aber auch bei den usern zwischen 30 und 49 Jahren 
erreichen die verlage mehr als die hälfte [51,2 %] und 
bei den über 50-Jährigen 24,7 %. Der Blick auf die löh-
ne zeigt, dass auch online die zielgruppe mit einem 
haushalts-nettoeinkommen von über 2.500 € zu den 
überdurchschnittlich starken zeitungslesern gehört 
[49,1 %]. weiteres ergebnis der aGoF internet facts 
2013-7: Deutlich mehr Männer [16,2 Mio.] als Frauen 
[13,3 Mio.] steuern die seiten der zeitungen an.

neben Print und online entwickelt sich Mobile zur drit-
ten wichtigen säule der zeitungen. Das zeigt eine zMG-
untersuchung zu online- und Mobile-Media-angebo-
ten, in der 170 verlage zu ihrer cross-channel-strategie 
befragt wurden. In der vermarktung ihrer Mobile-an-
gebote arbeitet die Mehrheit [59 %] mit einem exter-
nen vermarkter zusammen. Die am häufigsten ange-
botenen Belegungsmöglichkeiten sind die rotation auf 
der seite [run of site: 52 %], die Buchung einzelner 
channels [33 %] sowie übergreifende network-ange-
bote [run of network: 13 %]. Bei den abrechnungs-
modellen für die mobilen angebote setzen die meisten 
zeitungen auf Festpreise [43 %] bzw. tKP [37 %].

www.anpfiff.info
www.fu�ball-vorort.de


II. II. Der VBZV als Vertreter Der BranchenInteressen
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Das elektronische Publizieren ist ein Kernthema in na-
hezu allen bayerischen Medienhäusern. Kostenpflichti-
ge digitale zeitungsinhalte sind dabei längst keine aus-
nahmeerscheinung mehr – Paid content ist bundesweit 
auf dem vormarsch. Daher haben sich alle verbands-
gremien auch im letzten Jahr mit der entwicklung von 
speziellen Produkten und vermarktungsmöglichkeiten, 
aber auch mit den medienpolitischen rahmenbedin-
gungen, die den verlagen die chance auf eine Markt-
teilnahme wahren müssen, beschäftigt. unverändert 
steht die Information der verbandsmitglieder über 
neue entwicklungen und trends, die schaffung einer 
Plattform für den austausch unter den Mitgliedsverla-
gen sowie die unterstützung bei der Gestaltung tragfä-
higer Geschäftsmodelle im vordergrund. 

PaID content: verBreItunG unD MoDelle

etwa 70 zeitungstitel haben nach angaben des BDzv 
im Geschäftsjahr 2013 Paid-content-Modelle auf ihren 
websites installiert; allein in Bayern sind es 13 titel. Ge-
genüber dem vorjahr bedeutet dies einen zuwachs um 
75 %. zwei Drittel der verlage setzen auf ein online-abo, 
das im Durchschnitt 8,- € pro Monat kostet, ein tages-
pass, den über 60 % anbieten, kostet im schnitt 1,10 €. 
nur bei wenigen verlagen [5 %] besteht die Möglichkeit, 
einzelne artikel zum Preis zwischen 3 und 30 cent zu 
kaufen. Darüber hinaus bieten immer mehr häuser auch 
ein Digital-abonnement bestehend aus komplettem on-
line-zugang und e-Paper an, das durchschnittlich 19,30 
€ teuer ist. Dies entspricht zwar noch nicht annähernd 
den Deckungsbeiträgen der Print ausgaben. Mit der 
einführung der Bezahlschranken ist aber ein wichtiger 

schritt in richtung einer refinanzierung von online-an-
geboten gemacht, nachdem sich die Finanzierung über 
die vermarktung der reichweite [tKP] als unrealistisch 
erwiesen hat. Gute 70 % der zeitungen haben sich für 
die Freemium-variante entschieden. hierbei entschei-
det die redaktion, welche Beiträge kostenpflichtig sind. 
Knapp ein viertel nutzt das sogenannte Metered-Model, 
bei dem im schnitt 17 Klicks frei sind. Bei 5 % der verla-
ge sind sämtliche artikel nur gegen entgelt lesbar; eine 
zeitung setzt auf eine freiwillige Bezahlung.

e-PaPer

Über die nachrichten- und serviceportale der Medien-
häuser hinaus hat sich das e-Paper als weiterer digitaler 
Distributionskanal etabliert. hier wurden auch im abge-
laufenen Jahr neue rekordwerte erreicht: nachdem im Iv. 
Quartal 2012 noch 275.865 exemplare verkauft worden 
waren, lag die verkaufte auflage im Iv. Quartal 2013 bei 
483.216 exemplaren – ein rasantes wachstum von 72 %.

Veränderungen der Auflagen  
in Prozent [Index =2011]
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Die e-Paper-auflage der vBzv-Mitgliedsverlage stieg 
im vergangenen Jahr um 51,3 % von 40.201 [Iv/2012] 
auf 60.844 [Iv/2013].

II.

 e-Publishing
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aachener nachrichten Freemium tagespass und abo

aachener zeitung Freemium tagespass und abo

aller zeitung Freemium tagespass und abo

Allgäuer Zeitung Freemium Tagespass

Augsburger Allgemeine Metered Model Tagespass und Abo

Badische zeitung Metered Model abo

Bayerische Rundschau Freemium Tagespass und Abo

Berliner Morgenpost Freemium tagespass und abo

Bild Freemium tagespass und abo

Bocholter-Borkener volksblatt harte Bezahlschranke abo

Böhme zeitung harte Bezahlschranke einzelverkauf

Borkener zeitung Freemium tagespass und abo

Braunschweiger zeitung Metered Model tagespass und abo

cellesche zeitung Freemium tagespass und abo

Coburger Tageblatt Freemium Tagespass und Abo

cuxhavener nachrichten Freemium tagespass und abo

Darmstädter echo Metered Model abo

Deister- und weserzeitung Freemium tagespass und abo

Der Patriot Freemium abo

Die Kitzinger Freemium Tagespass und Abo

Die welt Metered Model abo

Donaukurier Metered Model Tagespass und Abo

Dresdner neueste nachrichten Freemium abo

eßlinger zeitung Freemium einzelverkauf und abo

Frankenpost Freemium Tagespass und Abo

Frankfurter neue Presse Freemium tagespass und abo

Fränkische nachrichten Metered Model tagespass und abo

Fränkischer Tag Freemium Tagespass und Abo

Freies wort Freemium tagespass und abo

Goslarsche zeitung Freemium tagespass und abo

Göttinger tageblatt Freemium tagespass und abo

Grafschafter nachrichten Metered Model abo

hamburger abendblatt Freemium tagespass und abo

hannoversche allgemeine zeitung Freemium tagespass und abo

Haßfurter Tagblatt Metered Model Tagespass und Abo

heilbronner stimme Freemium tagespass und abo

hildesheimer allgemeine zeitung Freemium tagespass und abo

Ibbenbürener volkszeitung harte Bezahlschranke abo

PaID content anGeBote Deutscher zeItunGen

Kieler nachrichten Freemium tagespass und abo

Kreiszeitung Böblinger Bote Freemium abo

lausitzer rundschau Freemium tagespass und abo

leipziger volkszeitung Freemium abo

lübecker nachrichten Freemium tagespass und abo

Main-Post Metered Model Tagespass und Abo

Mannheimer Morgen Metered Model tagespass und abo

Märkische allgemeine Freemium tagespass und abo

Mühlacker tagblatt Freemium abo

neue Deister-zeitung Freemium tagespass und abo

neue osnabrücker zeitung Metered Model abo

Neue Presse Freemium Tagespass und Abo

neue Presse Freemium tagespass und abo

niederelbe-zeitung Freemium tagespass und abo

Nordbayerischer Kurier Freemium Einzelverkauf, Tagespass und Abo

nordkurier Freemium abo

nordsee-zeitung Freemium abo

nürtinger zeitung Freemium tagespass und abo

Oberbayerisches Volksblatt Metered Model Abo

oberhessische Presse Freemium tagespass und abo

ostsee-zeitung Freemium tagespass und abo

Peiner allgemeine Freemium tagespass und abo

rhein-zeitung Metered Model tagespass und abo

rhön- und saalepost Metered Model tagespass und abo

ruhr nachrichten Metered Model abo

saale-zeitung Freemium tagespass und abo

saarbrücker zeitung Metered Modell abo

sächsische zeitung Freemium abo

schaumburger nachrichten Freemium tagespass und abo

schwäbisches tagblatt Freemium einzelverk. und abo für Printabonnenten

stader tageblatt Freemium tagespass und abo

südkurier Freemium abo

südwest Presse Metered Model abo

taz – die tageszeitung Freiwillige Bezahlung einzelverkauf

trierischer volksfreund Metered Model tagespass und abo

waldeckische landeszeitung Freemium tagespass und abo

weser Kurier Metered Model abo

wolfsburger allgemeine Freemium tagespass und abo

PaID content anGeBote Deutscher zeItunGen

Zeitung Beschreibung Abrechnungsmodus Zeitung Beschreibung Abrechnungsmodus

Quelle: BDzv  Bayerische Zeitungen
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arbeiten viele verlage am aufbau eigener sozialer netz-
werke. einige vBzv-Mitglieder haben dabei beachtliche 
erfolge vorzuweisen. Die süddeutsche zeitung gefiel 
am 7. März 2014 bereits 149.391 Personen bei Face-
book; die Münchner abendzeitung hatte bei twitter 
am selben tag 14.500 Follower. Mehr als ein viertel 
[26 %] der verlage setzten leserreporter ein. Der BDzv 
listet bundesweit 450 verlage mit social Media aktivi-
täten. Die meisten von Ihnen haben inzwischen eigene 
community-redakteure ausgebildet oder eingestellt, 
die Diskussionen auf den Plattformen moderieren und 
themen für die Berichterstattung identifizieren sollen.

Die sozialen netzwerke werden dazu eingesetzt, durch 
eine verlinkung auf die eigenen Inhalte den traffic auf 
den Portalen der verlage zu erhöhen. Daneben bieten 
sie hervorragende Möglichkeiten, angestammte Kun-
den zu binden und neue Kunden zu gewinnen. vor al-
lem sollen junge leser dort abgeholt werden, wo sie 
sich aufhalten. viele verlage nutzen social Media aber 
auch, um mehr darüber zu erfahren, was die Menschen 
bewegt und welche rolle die zeitung dabei spielt [u.a. 
Facebook-umfragen, themenmonitoring].

Im Bereich werbung erhöhen verlage ihre umsätze, 
indem sie den werbekunden auch social-Media-lösun-
gen anbieten und die Möglichkeiten einer vermarktung 
geolokalisierter angebote und services nutzen. 

Der größte wert liegt für verlage und zeitungen dabei 
jedoch im Markenaufbau und Markenmanagement. 
Marken machen hier reichweite, nicht die Medien. Das 
gilt für die eigene Marke des verlags und gleichzeitig 
für Marken lokaler und regionaler anbieter, die diesen 
service von „ihren“ heimatverlagen einkaufen können 
– wenn der verlag diese auch mit entsprechend hoher 
Qualität zu bieten vermag. 

wie lange der hype um das weltumspannende netz-
werk Facebook anhält, ist ungewiss. hochrechnungen 
zweier amerikanischer Ingenieure, die mit hilfe eines 
mathematischen Modells in analogie zur epidemiefor-
schung die aktuellen trends bei Facebook analysierten, 
ergaben, dass Facebook in den kommenden Jahren ei-
nen schnellen niedergang erleben und zwischen 2015 
und 2017 etwa 80 % seiner zu spitzenzeiten aktiven 
nutzer verlieren wird. Der phänomenale aufstieg und 
ebenso rasche zusammenbruch des Facebook-vorläu-
fers My space zwischen 2003 und 2011 lässt diese hy-
pothese nicht fernliegend erscheinen.

ken. Im zweiten Quartal lag der anteil noch bei 48 %. 
Der tolino hat also das Potenzial, dem Buchhandels-
konkurrenten amazon im e-Book-Geschäft Paroli zu 
bieten.

Die zahlen belegen, dass es offenbar gelungen ist, 
zahlreiche Kunden im sortiment von den vorzügen 
dieser alternative zum Kindle und dem amazonshop 
zu überzeugen und für die offene vertriebslösung zu 
gewinnen. wie die website t-online, die vom tolino-
technologie- und vertriebspartner telekom betrieben 
wird, weiter meldet, seien inzwischen „gut eine halbe 
Million Geräte“ vom typ tolino shine verkauft worden.

autarKe vertrIeBsPlattForMen: iKIosK

Über die marktbeherrschenden vertriebsplattformen 
von apple und Google hinaus haben die verlage ei-
gene vertriebskanäle geöffnet, die ihnen den vertrieb 
ihrer digitalen Produkte ohne rücksicht auf die Ge-
schäftsmodelle und -bedingungen us-amerikanischer 
Großkonzerne ermöglichen. nationaler vorreiter ist 
hier der axel-springer-verlag. er hat sein ende Mai 
2010 zeitgleich mit dem verkaufsstart des iPad eröff-
netes Portal „iKiosk“ ausgebaut und für Drittverlage 
geöffnet, wo nach eigenangaben über 100 zeitungen 
und zeitschriften [davon 27 zeitungstitel] als e-Paper 
zum Download bereit stehen. auch der digitale Kiosk 
„Pubbles“, ein Gemeinschaftskiosk des Deutschen 
Presse-vertriebs [DPv] und Bertelsmann Direct, an 
dem inzwischen weltbild mit 50 % beteiligt ist, bietet 
im Internet Digitalausgaben von regionalen und über-
regionalen zeitungen an, so etwa die Deutschland-
ausgabe der süddeutschen zeitung. Beide Portale 
bieten jedoch bei weitem kein vollständiges Presse-
sortiment. Der im Frühjahr 2011 von der telekom er-
öffnete Kiosk PagePlace wurde zum Jahresende 2013 
geschlossen.

socIal MeDIa: MarKenBIlDunG, 
 KunDenGewInnunG, leserBInDunG 

85 % der deutschen zeitungen sind in sozialen netz-
werken aktiv; viele unternehmen planen eine weitere 
Intensivierung ihrer aktivitäten. Das Gros der aktivitä-
ten konzentriert sich auf die Präsenz in externen netz-
werken wie Facebook und twitter sowie die Integration 
von Facebook-Kommentaren und tweets in die ver-
lagseigenen websites. rund 40 % der zeitungen haben 
bereits eigene communities aufgebaut. auch in Bayern 

Die allermeisten vBzv-Mitgliedsverlage können die-
se Bedürfnisse ihrer leser bzw. nutzer befriedigen. 
eigene apps boten im Berichtsjahr an das Main-echo 
[aschaffenburg], die augsburger allgemeine, die titel 
der Mediengruppe oberfranken, der nordbayerische 
Kurier in Bayreuth, die neue Presse in coburg, die 
Frankenpost in hof, die allgäuer zeitung [Kempten], 
die abendzeitung, der Münchner Merkur, die tz, die 
süddeutsche zeitung, die nürnberger zeitung und die 
nürnberger nachrichten, die Mittelbayerische zeitung 
[regensburg], das oberbayerische volksblatt [rosen-
heim], die verlagsgruppe straubinger tagblatt/lands-
huter zeitung und die Main-Post in würzburg.

e-reaDer: KInDle & co.

während e-Publishing überwiegend mit Multimedia-
Funktionen verbunden wird, also der anreicherung 
von elektronischen verlagsprodukten für tablets und 
smartphones mit Grafiken, Bildern, interaktiven Mo-
dulen sowie audio- und videofeatures, bietet amazon 
mit dem lesegerät Kindle und dem Kindle-shop einen 
für nutzer und Publisher gleichermaßen bequemen 
vertriebsweg für reine textinhalte. Im Gegensatz zu 
einem tablet ist es weniger zum surfen im Internet 
gedacht [wenngleich auch das möglich ist], sondern 
wurde speziell für das lesen von elektronischen Bü-
chern, aber auch von zeitungen und zeitschriften, 
entwickelt. 

Das angebot an Presseerzeugnissen im Kindle-shop ist 
weiterhin schmal, obwohl die Produktion der – werbe-
freien – Kindle-edition wenig aufwand erfordert und 
nach verlagsangaben abonnementverkäufe im guten 
dreistelligen Bereich für Kindle-editierte zeitungen 
bereits heute möglich sind. Bisher sind zehn deutsch-
sprachige titel im shop zu finden, darunter seit no-
vember 2011 auch die süddeutsche zeitung für 29,99 
€ pro Monat [Faz 29,90 €, Die welt und neue züricher 
zeitung 29,99 €]. Die einzelverkaufspreise entsprechen 
ebenfalls in etwa denen der Printausgabe. 

Im ranking der e-reader folgt allerdings mit zuneh-
mendem erfolg der tolino, das von deutschen Medien-
häusern, allen voran der verlagsgruppe weltbild, ent-
wickelte Konkurrenzmodell. Der tolino hat immerhin 
inzwischen im e-Book-Geschäft einen Marktanteil von 
37 % und ist für eine vielfalt an Dateiformaten offen. 
laut GfK ist der e-Book-Marktanteil von amazon im 
dritten Quartal 2013 um fünf Prozent auf 43 % gesun-

MoBIle verBreItunGsweGe – aPPs & co.

Die app-angebote der verlage sind gegenwärtig sehr 
vielfältig und unterschiedlich. sie bewegen sich zwi-
schen reinen e-Paper-apps, die 1:1 die Printausgabe 
übernehmen, und komplexen, anspruchsvollen und mul-
timedialen eigenständigen Produkten, zumeist für das 
iPad. Die meisten mobilen verlagsangebote sind jedoch 
noch im Kerngeschäft verortet und beziehen sich auf die 
Printausgabe. eigenständige angebote, wie etwa von 
der rheinischen Post oder der Frankfurter rundschau, 
aber auch von der süddeutschen zeitung, sind derzeit 
noch die ausnahme. wenig verbreitet sind bislang auch 
service-apps für tablets. webapps oder mobile websi-
tes haben den vorteil kurzer entwicklungszeiten, ohne 
dass spezialisten benötigt werden. Die Produkte sind 
geräteunabhängig und können ohne finanzielle Betei-
ligung von apple vermarktet werden, die nutzerdaten 
bleiben beim verlag. allerdings sind bei den nutzern für 
spezielle Interessen hochwertige [native] apps gefragt, 
insbesondere dort, wo Geld für die apps verlangt wird.

Das gesamte erlöspotential von applikationen er-
scheint gewaltig. nach angaben von apple haben 
Kunden 2013 mehr als 10 Mrd. us-Dollar im app store 
ausgegeben, davon allein über 1 Mrd. us-Dollar im 
Monat Dezember, der damit der erfolgreichste in der 
Geschichte des app store ist. Für das Jahr 2017 sagen 
Gartner-analysten einen globalen umsatz von 77 Mrd. 
us-Dollar voraus, der über den verkauf von apps auf 
mobilen endgeräten erzielt werden wird. 

auch die lektüre der digitalen zeitung genießt auf dem 
tablet eine hohe akzeptanz, sodass die rahmenbedin-
gungen für die umsetzung rentabler Geschäftsmodelle 
im Bereich des e-Publishing grundsätzlich positiv sind. 
nach der bereits im oktober 2011 vorgestellten tab-
let-nutzerstudie von BDzv und dpa infocom gehören 
zeitungs-apps für iPad-nutzer sogar zu den Favoriten: 
52 % nutzen derartige anwendungen täglich oder fast 
täglich. auch bei den zukünftigen tablet-Besitzern 
stehen zeitungs-apps hoch im Kurs. 64 % geben an, 
sich sehr dafür zu interessieren. Keine andere app-
Kategorie erhält so viel zuspruch. Freilich werden 
zeitungs-apps eher als ergänzung denn als alternative 
zur gedruckten zeitung gesehen; 55 % bestätigen die-
se aussage. Mehr als 80 % der nutzer von tablet-Pcs 
sind an einem Kombiangebot von gedruckter ausgabe 
und app der zeitung interessiert. Gefragt sind also vor 
allem hybride vertriebsmodelle.
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rechtigungsworkflow, Digitales auftragsmanagement, 
die umstellung von tape- auf Disksicherung, die ein-
richtung eines It-wikis sowie den Bezug eines neuen 
verlagsgebäudes und die damit verbundenen heraus-
forderungen für die It.

controllInG IM verlaG

Im zuge des wandels zu hochmodernen Medienhäu-
sern gewinnt das controlling in vielen verlagen zuneh-
mend an Bedeutung und wird entsprechend zuneh-
mend professionalisiert. Planung, Berichtswesen und 
analyse werden heute nicht nur in den großen holdings 
als Instrumentarium für die unternehmenssteuerung 
genutzt.

Bei den treffen der verlagscontroller, zu denen der 
vBzv im Berichtszeitraum gleich dreimal einlud 
[19. März 2013, würzburg; 1. Juli 2013, München; 
29. Januar 2014, regensburg] wurden verschiedene 
Prognose- und Planungstechniken vorgestellt und 
diskutiert: Dauer, terminierung, ablauf vom Kick off 
bis zur vorlage in der Gesellschafterversammlung, 
Darstellung, Instrumentarien sowie die Planungs-
philosophie in den einzelnen häusern [aufgabe, Ge-
nauigkeit, stellung], und erfahrungen mit Business 
Intelligence-Instrumentarien ausgetauscht [welche 
It-tools sind in Gebrauch?, was wird damit gemacht 
[aufgabengebiete]?, nutzerkreis?]. Besonderes Inte-
resse erfuhr das reporting und die steuerung über 
Kennzahlen. einblicke in die Praxis bei einem bran-
chenfremden unternehmen gab hierzu Gerald watzl, 
Kaufmännischer leiter der Firma hacker Feinmecha-
nik, bei dem treffen in regensburg. 

Die vom vBzv angebotene Möglichkeit, sich praxisnah 
in einem Kreis von mit den verlagsspezifika vertrau-
ten controllern auszutauschen, wird von verbandsmit-
gliedern sehr geschätzt. Die anzahl der vertretenen 
verlage steigt, regelmäßig nehmen u.a. die verlage in 
augsburg, Bamberg, Kempten, München [Münchner 
Merkur], regensburg, würzburg und nun auch rosen-
heim teil.

Für die bayerischen zeitungsverlage hat der vBzv 
zahlreiche Gespräche mit entscheidungsträgern des 
Bayerischen rundfunks, vor allem mit seinem Inten-
danten, geführt. Die eigenen apps des Br standen 
dabei freilich nicht in der Kritik; die rundschau-app 
beschränkt sich auf audiovisuelle Inhalte und ist da-
her aus verlegersicht nicht zu beanstanden. auch die 
abendschau-app des Br legt den Fokus noch auf au-
diovisuelle Inhalte.

It – InForMatIons- unD DatenverarBeItunG

In einem innovativen und hochdynamischen umfeld 
sichert die verlags-It einen reibungslosen ablauf aller 
Prozesse. sie entwickelt strukturen, sichert Daten und 
optimiert die abläufe. letztendlich bildet die Informa-
tion und ihre verarbeitung in der modernen unterneh-
mung das unverzichtbare Bindeglied zwischen allen 
Bereichen. so wird das Kürzel „It“ immer häufiger als 
Integrations-technologie an stelle von Informations-
technologie ausgelegt. 

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 
IDc hat 2012 im rahmen einer studie u. a. die It- und 
Business-entscheider verschiedener unternehmen ge-
fragt, welche die wichtigsten anforderungen an die It 
in den kommenden 12 bis 24 Monaten sind. Im ergeb-
nis stehen zwar nach wie vor die typischen It-Pflicht-
aufgaben, wie die senkung der It-Kosten, die verbes-
serung der It-sicherheit und der service-verfügbarkeit, 
ganz oben auf der liste der anforderungen. Doch Ma-
nagement und Geschäftsleitung erwarten inzwischen 
mehr von der It: sie ist gefordert, erheblich schneller 
auf sich wandelnde anforderungen der Fachbereiche 
in Folge veränderter rahmenbedingungen – wie kon-
junkturelle zyklen oder die schnelle unterstützung bei 
der einführung von neuen Produkten [time-to-Market] 
– zu reagieren. zusätzlich soll die It einen größeren 
Beitrag zum unternehmenserfolg leisten, indem die 
Geschäftsprozesse wesentlich besser als in der vergan-
genheit unterstützt werden. letztendlich bildet die In-
formation und ihre verarbeitung in der modernen un-
ternehmung das unverzichtbare Bindeglied zwischen 
allen Bereichen. 

Die vielfalt der themen spiegelte sich in den tagesord-
nungen der beiden bayerischen It-leiter-treffen, die im 
Berichtsjahr am 17. Juli 2013 in regensburg und am 11. 
Dezember 2013 in straubing stattfanden: es ging um 
sparpotenziale in der It, It Il, systemunterstützten Be-

an sich, sondern gegen die textlastigkeit des angebots 
ohne Bezug zu einer konkreten sendung. nach erfolg-
los geführten verhandlungen der verlegerverbände mit 
den vertretern von nDr und arD hatten sich daher acht 
deutsche zeitungsverlage, darunter auch die süddeut-
sche zeitung, zu einer wettbewerbsrechtlichen Klage 
vor dem landgericht Köln entschlossen. Dies bestätig-
te zunächst am 27. september 2012 [az. 31 o 360/11] 
die Bedenken der verlage eindrucksvoll: arD und nDr 
wurden bei androhung eines ordnungsgeldes von bis zu 
500.000 € verurteilt, die verbreitung der – exemplarisch 
herangezogenen – ausgabe der tagesschau-app vom 
15. Juni 2011 zu unterlassen. zur Begründung führt das 
landgericht u.a. aus, die presseersetzenden einzelbei-
träge nähmen einen derart breiten raum ein, dass das 
angebot nach seinem Gesamteindruck insgesamt als 
presseähnlich einzustufen sei, weil es sich dem nutzer, 
auf den abzustellen sei, ohne weiteres als „zeitungser-
satz“ darstelle. auch die audio- und Bewegtbildinhal-
te ändern, so das Gericht, nichts an der Dominanz der 
„zeitungsähnlichen“ textbeiträge ohne sendungsbezug. 
Das Gericht konkretisierte mit seinem urteil das Merk-
mal der Presseähnlichkeit und zeigt den Öffentlich-
rechtlichen die Grenzen ihrer digitalen expansion auf.

In der zweiten Instanz beschied das oberlandesgericht 
Köln jedoch am 20. Dezember 2013, dass die Frage, ob 
das angebot „presseähnlich“ sei, bei der Prüfung der 
zulässigkeit keine rolle spiele – und wies die Klage der 
verlage ab. Das Gericht stellte in seiner Begründung 
fest, dass die arD für den Internetauftritt tagesschau.
de und die daraus abgeleitete app die nötige Genehmi-
gung besitze und die app als teil des telemedienkon-
zepts der sendung, das in einem Drei-stufen-test ge-
prüft worden sei, daher uneingeschränkt zulässig sei.

Diese Begründung erscheint geradezu abenteuerlich, 
würde sie doch dazu führen, dass die Gremien der 
öffentlich-rechtlichen rundfunkanstalten es selbst in 
der hand hätten, das Marktverhalten der anstalten al-
lein durch die Durchführung eines Drei-stufen-tests für 
ein telemedienkonzept einer wettbewerbsrechtlichen 
Überprüfung zu entziehen. es kann aber schlechter-
dings nicht sein, dass beitragsfinanzierte rundfunk-
anstalten, die durch ihre angebote z.t. massiv in Ge-
schäftsmodelle der privaten Medien eingreifen, sich 
einer gerichtlichen Kontrolle entziehen und gleichsam 
im rechtsfreien raum agieren. Das Berufungsurteil 
wird daher einer revision durch den Bundesgerichtshof 
unterzogen werden.

ungeachtet dessen schickt sich Facebook an, künftig 
selbst eine mobile zeitung herauszugeben. Im Febru-
ar 2014 präsentierte der us-Konzern „Paper“ – eine 
eigene nachrichten-app. Mit ihr will Facebook seinen 
nutzern den Konsum von Inhalten auf mobilen endge-
räten erleichtern. Bisher ist die app nur für iPhones er-
hältlich, und das ausschließlich im us-amerikanischen 
itunes-store. ob und wann das angebot den deut-
schen Markt erreichen wird, ist noch ungewiss. Mit Pa-
per reagiert Facebook auf die wachsende Beliebtheit 
von nachrichtenaggregatoren wie Flipboard oder zite. 
Damit können user sich auf ihrem smartphone oder 
tablet ihre persönliche digitale zeitung zusammenstel-
len – aus ausgewählten nachrichten und Inhalten aus 
sozialen netzwerken.

GeBÜhrenFInanzIerte GratIsanGeBote – 
taGesschau-aPP

Den unternehmerisch finanzierten apps der verlage 
stehen gebührenfinanzierte Konkurrenzprodukte der 
rundfunkanstalten gegenüber. vor allem durch ihre 
ausgestaltung als Gratisangebote gefährden die apps 
der Öffentlich-rechtlichen die neuen Bezahlangebote 
der privatwirtschaftlichen Presse. 

seit ihrer einführung ende 2010 hat die tagesschau-app 
nach arD-angaben mittlerweile mehr als vier Millionen 
nutzer. wer die app installiert, kann auf seinem Mobil-
gerät die tagesschau live verfolgen, ausgaben abrufen 
oder auch einzelne nachrichten mit anmoderation und 
Film sehen. Die app bietet darüber hinaus ausführliche 
texte an, die vom Internetangebot tagesschau.de stam-
men. Im Dezember 2012 platzierte sich die tagesschau-
app unter den top ten der apps – noch vor Youtube 
und der Google-suche. Damit ist die tagesschau-app 
das mit abstand beliebteste journalistische angebot in 
Deutschland. allein diese eckdaten belegen eindrucks-
voll die Intensität, mit der die Öffentlich-rechtlichen in 
einen zukunftsmarkt der Presseverlage eingreifen, die 
ihre Produkte am Markt erst etablieren und dann refi-
nanzieren müssen. eine wettbewerbsverzerrung dieser 
Größenordnung erscheint nicht hinnehmbar und vom 
Grundversorgungsauftrag öffentlich-rechtlicher anstal-
ten angesichts der bestehenden Pressevielfalt im netz 
auch nicht mehr gedeckt.

Die tagesschau-app verstößt nach ansicht der zeitungs-
verleger auch gegen geltendes recht. Die Kritik der 
zeitungsverleger richtet sich dabei nicht gegen die app 

www.tagesschau.de
www.tagesschau.de
www.tagesschau.de
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nach einer entsprechenden ankündigung bei den 
Medientagen München erhielt der vBzv anfang 2013 
die einladung des bayerischen Ministerpräsidenten, 
an einem „runden tisch Medienpolitik“ mitzuwirken. 
Dieser einladung ist der vBzv, ebenso wie viele andere 
Medienverbände und -unternehmen, gerne gefolgt. 

erklärtes ziel des runden tischs war es, durch die 
Überwindung alter Grabenkämpfe und den abbau 
des reformstaus im Medienbereich eine moderne, zu-
kunftsfeste Medienpolitik für Bayern, aber auch über 
Bayern hinaus, zu formulieren, die den entscheidungs-
trägern als richtschnur für ihr weiteres handeln dienen 
kann.

Bei der auftaktveranstaltung am 25. Februar 2014, an 
der für den vBzv der erste vorsitzende andreas scherer 
teilnahm, wurde zunächst ein Motivpapier verabschie-
det, das den rahmen für die weitere arbeit des runden 
tischs absteckt. sodann setzte der runde tisch vier 
arbeitsgruppen ein, die leitlinien für eine zeitgemä-
ße Medienpolitik erarbeiten sollten: „Deregulierung“, 
„rahmenbedingungen“, „Infrastruktur und zugang“ 
und „aufsichtsstrukturen“. In den ersten beiden ar-
beitsgruppen war der vBzv durch seinen Geschäfts-
führer vertreten, der sich dort intensiv einbrachte. 

Die aG Deregulierung setzte sich zusammen aus ver-
tretern von vBzv, Pro7sat1, Kabel Deutschland, BlM, 
Google, Burda, einem mittelständischen rundfunkun-
ternehmer, einem Medienpolitiker aus dem Deutschen 
Bundestag und einer Medienpolitikerin aus dem Bay-
erischen landtag; geleitet wurde die aG von conrad 

albert [Pro7sat1] und Michael tenbusch [Burda]. nach 
mehreren intensiven sitzungen und Besprechungen 
zu der Deregulierung von radio, Fernsehen, werbung, 
Medienkonzentrationsrecht, Jugendschutz, Daten-
schutz, urheberrecht und Plattformen einigte man sich 
auf gemeinsame ergebnisse und empfehlungen.

In der aG rahmenbedingungen waren vertreten BlM, 
Burda, rtl, zDF, Pro7sat1, sky, sPIo, telekom, telefo-
nica, vBzv, das Bundesministerium der Justiz, der heu-
tige medienpolitische sprecher der csu-landtagsfrak-
tion und Medienpolitiker des Deutschen Bundestags. 
auch hier gelang es, sich nach intensiven Beratungen 
auf einen gemeinsamen text zu den themen urheber-
recht, wettbewerbs- und Kartellrecht, Medienkonzen-
trationsrecht, steuerrecht, Daten- und Jugendmedien-
schutz zu einigen.

nachdem auch die beiden anderen arbeitsgemein-
schaften ein gemeinsames Papier erarbeitet hatten, 
wurden die eckpunkte des insgesamt 44 seiten um-
fassenden Papiers im oktober 2013 bei einem Panel 
auf den Medientagen München der Öffentlichkeit vor-
gestellt. 

Für die bayerischen zeitungsverlage hat sich das enga-
gement des vBzv am runden tisch ausgezahlt, konnte 
er – vor allem gemessen an der pluralen zusammen-
setzung der arbeitsgruppen und der unterschiedlich-
keit der dort vertretenen Interessen – für seine Mit-
glieder doch viele Interessen definieren: Betonung von 
zeitungen als Garanten regionaler vielfalt, ausschluss 
der Forderung nach regionaler werbung nationaler tv-

II.

 runder tisch Medienpolitik

anbieter [s. s. 34 f.], schutz des Direktmarketings 
bei abowerbung [s. s. 44], Forderung von opt-out-
verfahren nach dem leitbild des mündigen Bürgers, 
einbeziehung großer Plattformanbieter in die regu-
lierung, Forderung nach fairer Besteuerung, größere 
Betriebseinheiten und wegfall von Beteiligungshöchst-
grenzen im rundfunk, limitierung der werbung der Öf-
fentlich-rechtlichen rundfunkanstalten auf 60 Minu-
ten [nDr-Modell], verbot des Preisdumpings durch die 
vermarktungsunternehmen der Öffentlich-rechtlichen 
u.v.m. Bei einigen neuralgischen Punkten, etwa der 
aufhebung quantitativer tv-werbevorschriften, ist es 
zumindest gelungen, schranken einzuziehen.

nun bleibt abzuwarten, ob und wie die bayerische 
staatsregierung die von ihr selbst initiierten ergebnisse 
und empfehlungen des runden tischs weiter entwi-
ckeln und auch umsetzen wird. Mit einem treffen der 
aG-vorsitzenden im Frühjahr 2014 zwecks Konsolidie-
rung des gemeinsamen Papiers ist insoweit zumindest 
ein anfang gemacht.
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2014 läuft in Deutschland im zuge der einrichtung ei-
nes europaweit einheitlichen zahlungsraums endgültig 
das bisherige lastschriftverfahren aus. allerdings wur-
de das alte lastschriftverfahren nicht wie ursprünglich 
geplant zum 1. Februar 2014 abgeschafft. um unter-
brechungen im zahlungsverkehr zu verhindern, ver-
längerte die eu-Kommission die Übergangsfrist um 6 
Monate bis zum 1. august 2014.

Die bayerischen verlage sind weitgehend gerüstet. Der 
vBzv hat seine Mitglieder stetig über die anstehenden 
veränderungen und die daraus resultierenden anfor-
derungen informiert, u.a. im rahmen einer gesonder-
ten Informationsveranstaltung, die am 16. april 2013 
in Ismaning stattfand. auch wenn die sePa-umstellung 
vielerorts erst in den letzten Monaten auf hochtouren 
lief, kommt sie nicht unangekündigt: Die harmonisie-
rung des innereuropäischen zahlungsverkehrs wurde 
bereits mit der einführung des euro im Jahr 1999 ein-
geleitet; Überweisungen sind nach dem einheitlichen 
standard seit 2008 möglich und die sePa-lastschrift 
existiert seit 2009.

Im Dezember 2010 legte die eu-Kommission den vor-
schlag der „verordnung zur Festlegung der technischen 
vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Über-
weisungen und lastschriften in euro und zur änderung 
der verordnung [eG] nr. 924/2009“ [sePa-verordnung] 
vor, die zum 31. März 2012 in Kraft trat. Geregelt sind 
darin die verbindlichen technischen anforderungen für 
Überweisungen und lastschriften in euro, die sich weit-
gehend mit den vom european Payments council [ePc] 
in den regelwerken für die sePa-Überweisung und die 

sePa-lastschriftverfahren festgelegten anforderungen 
decken und im ergebnis dazu führen, dass – nach den 
festgelegten endterminen – nur noch die sePa-Produkte 
genutzt werden können. ab 2014 müssen nun die in den 
euro-ländern angebotenen verfahren für Überweisung 
und lastschrift in euro grundsätzlich die in der verord-
nung definierten anforderungen erfüllen

Mit der praktischen umsetzung hat der Gesetzgeber 
gleichwohl unternehmen wie Banken vor vielerlei he-
rausforderungen gestellt. so waren zunächst die tech-
nischen voraussetzungen für die Konvertierung der 
bisherigen Kontonummern und Bankleitzahlen in sePa-
konforme BIc und IBan zu schaffen; der transport der 
nun jeweils in elektronischer Form mit der lastschrift 
an die Bank zu übermittelnden kompletten Mandats-
daten vervielfacht die Datenmengen im elektronischen 
zahlungsverkehr. zudem sind in Deutschland die Ban-
ken verpflichtet, die Gültigkeit der eingereichten last-
schriftmandate zu überprüfen. nach aussagen der 
wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG müssen die 
Banken hier mit stichprobenprüfungen bei der Prü-
fung ihrer Jahresabschlüsse rechnen. unklar ist jedoch 
nach wie vor, mit welchen sanktionen Banken belegt 
werden, die dieser verpflichtung nicht nachkommen. 
Der Gesetzgeber hat die BaFin in Deutschland damit 
beauftragt, die einhaltung der sePa-verordnung zu 
kontrollieren und ggf. die nichteinhaltung auch mit 
Bußgeldern zu sanktionieren.

eine reine Bankenregelung, also keine gesetzliche vor-
gabe ist die im Inkassovertrag festgelegte verpflich-
tung zur Pre-notification: Jede lastschrift muss den 
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Fälligkeitstermin und den Betrag, der eingezogen wird, 
enthalten. Beides muss auch dem zahlungspflichtigen 
vorab mitgeteilt werden. Das unternehmen ist also ver-
pflichtet, zu prenotifizieren, der Kunde hat aber kein 
recht darauf. Dort, wo ein gültiges Mandat vorliegt, ist 
eine lastschrift auch ohne Pre-notification gültig. Das 
risiko einer rücklastschrift liegt freilich beim verlag.

erst im september 2013 gab das Bundesministerium 
für Finanzen bekannt, dass das Bezahlen per last-
schrift im onlinehandel auch nach der sePa-umstel-
lung ab Februar 2014 möglich sein wird. wie bisher 
auch entscheide die Bank des lastschrifteinreichers, 
ob sie im Internet erteilte Mandate akzeptiert. aus-
schlaggebend seien weiterhin die vertraglichen ver-
einbarungen zwischen dem zahlungsempfänger und 
seinem zahlungsdienstleister. Den zahlungsempfänger 
trifft wie bisher auch die Darlegungs- und Beweislast 
eines vom zahler autorisierten Mandats. an der bishe-
rigen Geschäftspraxis müsse sich grundsätzlich nichts 
ändern. Ministerium und Bundesbank sehen aber den-
noch den Bedarf, mittelfristig eine nutzerfreundliche 
europaweite lösung für die elektronische erteilung von 
lastschriftmandaten [e-Mandat] zu entwickeln. 
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Die Pläne der Prosieben/sat1 Media aG [P7s1], wer-
bung über digitale Kabelnetze regional auseinander zu 
schalten, um als nationaler anbieter regionale werbe-
märkte abzuschöpfen, haben den vBzv auch im Jahr 
2013 intensiv beschäftigt [grundsätzlich dazu vBzv-
Jahresbericht 2012, s. 30 ff.].

In zahlreichen medienpolitischen Gesprächen mit 
vertretern der staatsregierung, des landtags und der 
landesmedienanstalten haben die bayerischen zei-
tungsverleger ihre Position zu den Plänen von P7s1 
deutlich gemacht und dabei eindringlich auf die dro-
henden Konsequenzen für die bayerische Presseland-
schaft, aber auch den privaten rundfunk, hingewie-
sen:

1.  Die geplante regionalisierung ist ordnungspolitisch 
falsch. regionale Medien tragen mit ihren Beiträgen 
entscheidend zur regionalen und lokalen Medien-
vielfalt bei. Dann müssen sie aber auch die Möglich-
keit haben, sich auf diesen Märkten zu refinanzieren. 
umgekehrt würden nationale Player wie P7s1 lokale/
regionale Märkte abgreifen, ohne einen Beitrag zur 
lokalen/regionalen Medienvielfalt zu leisten. Das 
rundfunkrechtliche Prinzip der synchronizität zwi-
schen dem zuschnitt der Programm-verbreitungs-
gebiete und der damit einhergehenden werbefinan-
zierung von rundfunkveranstaltern muss gewahrt 
bleiben.

2.  Die auseinanderschaltung von werbung durch natio-
nale tv-anbieter hätte für die bayerischen zeitungs-
verlage dramatische finanzielle Konsequenzen. nach 

einer studie der BlM vom 28. august 2012 drohen 
den Printmedien bundesweit massive erlöseinbußen 
von brutto 58 Mio. € bis 115 Mio. € [worst case]. 
wenn – dem Beispiel von P7s1 folgend – alle na-
tionalen tv-sender auseinanderschalten und dabei 
über das Kabelnetz hinaus alle verbreitungswege 
ausgeschöpft werden, können sich die Minderein-
nahmen für Print auf bis zu 549 Mio. € brutto p.a. 
belaufen.

3.  Die ohnehin rezessiven anzeigenerlöse der zeitungen 
würden weiter einbrechen, viele zeitungen würden 
ihren Qualitätsjournalismus nicht weiter finanzieren 
können. Gerade bei kleinen heimatzeitungen könnte 
es zu einer existenzbedrohenden situation kommen. 
Bereits das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 
1986 ein tätigwerden nationaler tv-sender in regio-
nalen/lokalen werbemärkten als problematisch ein-
gestuft, da eine schmälerung der entsprechenden 
werbe-etats „existenzwichtige Finanzquellen entzie-
hen“ und das verfassungsrechtliche „Institut Freie 
Presse“ berühren könnte. 

4.  viele bayerische verlage sind von der geplanten 
Dezentralisierung doppelt betroffen: einmal als zei-
tung, einmal als Gesellschafter bzw. anbieter von 
privatem rundfunk. Die Möglichkeit vieler verlage, 
sich in zeiten rezessiver anzeigenerlöse ergänzend 
über rundfunkbeteiligungen zu refinanzieren, würde 
wegfallen, weil auch der Privatfunk massive umsatz-
einbußen zu befürchten hat. allein der landesweite 
sender antenne Bayern hat die werbeminderein-
nahmen auf bis zu 9,7 Mio. € p.a. taxiert.
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schen landtag ein [Drucksache 16/15520]. Der antrag 
„erhalt regionaler Medienvielfalt“ der FreIen wäh-
ler vom 12. Februar 2013 forderte den landtag auf, 
zu beschließen, dass alle rechtlichen Möglichkeiten, 
die verbreitung regionalisierter werbung in national 
bzw. überregional verbreiteten Programmen für unzu-
lässig zu erklären, ausgeschöpft werden [Drucksache 
16/15827]. Beide anträge führten nicht zum erfolg, 
dokumentieren aber den gemeinsamen willen aller 
landtagsfraktionen, dem schutz der Presse- und Mei-
nungsvielfalt im Freistaat durch die sicherung der wirt-
schaftlichen existenz lokaler und regionaler verlage 
und radiosender den vorzug vor den ökonomischen 
Interessen eines einzelnen Medienkonzerns zu geben.

Der vBzv wird das thema weiterhin intensiv begleiten.

5.  Die Pläne von P7s1 stoßen, wie ein rechtsgutachten 
des Medienanwalts Dr. rath-Glawatz von november 
2012 eindrucksvoll belegt, auf erhebliche rechtliche 
Bedenken. 

Bestätigt wurden viele der rechtlichen Bedenken durch 
das urteil des verwaltungsgerichts Berlin vom 26. sep-
tember 2013 [az. vG 27 K 231.12]. Der auffassung von 
P7s1, dass ein austausch kleiner teile von werbung 
nicht die rechtsnatur eines bundesweiten Programms 
ändere und die auseinanderschaltung daher bereits 
durch die erteilte bundesweite lizenz abgedeckt sei, 
erteilte das verwaltungsgericht eine klare absage. Die 
erteilte nationale sendelizenz, so die Berliner richter, 
gelte nur für ein bundesweites, einheitliches signal, 
dessen weiterleitung unverändert zu erfolgen habe. 
eine auseinanderschaltung von werbung sei daher von 
der erteilten nationalen sendeerlaubnis nicht gedeckt. 
Das urteil ist nicht rechtskräftig; P7s1 hat dagegen 
sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht einge-
legt.

Parallel zu der Klageerhebung hat P7s1 landesweite 
lizenzen für die auseinanderschaltung beantragt. Für 
Bremen und hessen besitzt P7s1 bereits eine landesli-
zenz. auch der BlM liegt ein antrag vor. Im Medienrat, 
der über den antrag zu entscheiden hat, herrscht mit 
Blick auf die weitreichenden Folgen für den privaten 
rundfunk indes erhebliche skepsis. vor allem für die 
kleinen radiostationen und das über die Blw ver-
mittelte system der bayerischen werbevermarktung 
befürchtet man z.t. existenzbedrohende rückgänge 
bei den werbeerlösen, was für die Meinungs- und Pro-
grammvielfalt im Freistaat fatale auswirkungen haben 
könnte. Der vBzv, der durch seinen Geschäftsführer im 
Medienrat der BlM mit sitz und stimme vertreten ist, 
hat seine ablehnende Position zu den Plänen von P7s1 
in den Gremien der BlM wiederholt deutlich gemacht. 
eine entscheidung im Medienrat wird voraussichtlich 
im sommer 2014 fallen.

Die Position des vBzv hat auch in der bayerischen 
Politik viel zuspruch erfahren. vertreter aller land-
tagsfraktionen haben sich angesichts der drohenden 
Konsequenzen für die bayerische Presse- und rund-
funklandschaft hinter die bayerischen zeitungsverle-
ger und die bayerischen rundfunkverbände gestellt. 
abgeordnete der sPD brachten am 1. Februar 2013 
sogar den entschließungsantrag „sicherung regiona-
ler werbemärkte für regionale Medien“ in den bayeri-
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Die jahrelange und ebenso emotional wie heftig ge-
führte auseinandersetzung um die einführung eines 
eigenen leistungsschutzrechts für Presseverlage [ein-
gehend dazu vBzv-Jahresbericht 2012, s. 32 ff.; 2011, 
s. 27] ging im Jahr 2013 in die entscheidende Phase. 

Da der Deutsche Bundestag mit Blick auf das ende 
der 17. legislaturperiode im september 2013 seine 
letzten Beschlüsse im sommer 2013 fassen würde, 
kam es für den vBzv und die anderen verlegerverbän-
de entscheidend darauf an, die Politik bis dahin von 
der unveränderten notwendigkeit der einführung des 
leistungsschutzrechts zu überzeugen. Dies wäre an 
sich nicht notwendig gewesen, hatten cDu, csu und 
FDP diese Maßnahme doch ausdrücklich in ihrem Koa-
litionsvertrag aus dem Jahre 2009 vereinbart. andere 
wirtschaftsverbände und vor allem die so genannte In-
ternetgemeinde, die das leistungsschutzrecht als Ge-
fahr für die Informationsfreiheit stigmatisierten, setz-
ten die Politik jedoch massiv unter Druck. Dies galt vor 
allem für Google. Mit millionenschweren Kampagnen 
wie „verteidige Dein netz“ und vielen anderen offenen 
und verdeckten aktionen versuchte Google, die Politik 
und die Öffentlichkeit gegen das leistungsschutzrecht 
zu mobilisieren. 

Die Politik ließ sich dadurch indes nicht manipulieren 
und verbat sich die massive Intervention von Google. 
Bundestagspräsident lammert äußerte sich gegen-
über sPIeGel onlIne unmissverständlich: „Die Initia-
tive von Google ist ebenso dreist wie durchsichtig. sie 
beruht offensichtlich auf dem doppelten Missverständ-
nis, das netz für eine Google-Domäne zu halten und 

beides zusammen für den virtuellen Gesetzgeber“. Die 
damalige Bundesverbraucherschutzministerin Ilse aig-
ner wird dort wie folgt zitiert: „Mit dem peinlichen und 
durchsichtigen versuch, auf dem höhepunkt einer zei-
tungskrise eine Kampagne gegen die Presse zu starten, 
hat sich der Konzern selbst schwer geschadet.“

wenngleich der Gesetzentwurf zum leistungsschutz-
recht im laufe des Gesetzgebungsverfahrens mehr-
fach verändert wurde [vBzv-Jahresbericht 2012, s. 
33 f.], war dieser legislative akt, mit dem endlich eine 
schutzlücke im deutschen urheberrecht geschlossen 
wurde, nicht mehr aufzuhalten. am 1. august 2013 
trat das Gesetz, mit dem das urheberrechtsgesetz ge-
ändert wurde, mit folgendem Inhalt in Kraft:

Abschnitt 7
Schutz des Presseverlegers

§ 87f
Presseverleger

[1] Der hersteller eines Presseerzeugnisses [Pressever-
leger] hat das ausschließliche recht, das Presseerzeug-
nis oder teile hiervon zu gewerblichen zwecken öffent-
lich zugänglich zu machen, es sei denn, es handelt sich 
um einzelne wörter oder kleinste textausschnitte. Ist 
das Presseerzeugnis in einem unternehmen hergestellt 
worden, so gilt der Inhaber des unternehmens als her-
steller.
[2] ein Presseerzeugnis ist die redaktionell-technische 
Festlegung journalistischer Beiträge im rahmen einer 
unter einem titel auf beliebigen trägern periodisch 
veröffentlichten sammlung, die bei würdigung der Ge-
samtumstände als überwiegend verlagstypisch anzu-
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nehmung durch eine verwertungsgesellschaft, in die 
alle verlage, auch die kleinen und mittleren häuser, 
ihre schutzrechte einbringen können. eine solche ver-
wertungsgesellschaft gewährleistet eine gegenüber 
Partikularansprüchen wesentlich größere verhand-
lungs- und Durchsetzungsmacht, eine einheitliche li-
zenzpraxis und ein ausgewogenes erlösverteilmodell. 

als verwertungsorganisation ist vor allem die vG Me-
dia, die bislang 13 privaten tv- und radiosendern ge-
hört, in erscheinung getreten: sowohl axel springer als 
auch Burda teilten im november 2013 mit, ihre lizenz-
rechte in die vG Media einzubringen. Im Februar 2014 
wurde dann bekannt, dass sich insgesamt 12 zeitungs-
häuser mit einem Gesamtanteil von 50% als Gesell-
schafter an der vG Media beteiligen und sie zugleich 
mit einer wahrnehmung des leistungsschutzrechts be-
auftragen werden. Dazu gehören mit dem Münchener 
zeitungsverlag [Ippen-Gruppe] und der Presse-Druck 
und verlags-Gmbh [„augsburger allgemeine“, „Main-
Post“, „südkurier“] auch zwei bayerische Medien-
häuser im verbund des vBzv. Die Genehmigung des 
Bundeskartellamts wurde am 26. Februar 2014 erteilt. 
nach aktuellem stand ist davon auszugehen, dass alle 
[bayerischen] Presseverlage ihre leistungsschutzrech-
te über einen wahrnehmungsvertrag in die vG Media 
einbringen können, womit eine kollektive rechtever-
wertung gewährleistet wäre.

sehen ist und die nicht überwiegend der eigenwerbung 
dient. Journalistische Beiträge sind insbesondere arti-
kel und abbildungen, die der Informationsvermittlung, 
Meinungsbildung oder unterhaltung dienen.

 § 87g
Übertragbarkeit, Dauer und Schranken des Rechts
[1] Das recht des Presseverlegers nach § 87f absatz 
1 satz 1 ist übertragbar. Die §§ 31 und 33 gelten ent-
sprechend.
[2] Das recht erlischt ein Jahr nach der veröffentli-
chung des Presseerzeugnisses.
[3] Das recht des Presseverlegers kann nicht zum 
nachteil des urhebers oder eine leistungsschutzbe-
rechtigten geltend gemacht werden, dessen werk oder 
nach diesem Gesetz geschützter schutzgegenstand im 
Presseerzeugnis enthalten ist.
[4] zulässig ist die öffentliche zugänglichmachung von 
Presseerzeugnissen oder teilen hiervon, soweit sie 
nicht durch gewerbliche anbieter von suchmaschinen 
oder gewerbliche anbieter von Diensten erfolgt, die In-
halte entsprechend aufbereiten. Im Übrigen gelten die 
vorschriften des teils 1 abschnitt 6 entsprechend.

§ 87h
Beteiligungsanspruch des Urhebers

Der urheber ist an einer vergütung angemessen zu be-
teiligen.

noch vor dem In-Kraft-treten des Gesetzes reagierte 
Google mit der aufforderung an die verlage, einer ver-
öffentlichung ihrer Beiträge in dem Portal Google news 
unentgeltlich zuzustimmen; anderenfalls, so Google, 
würde der betreffende verlag aus dem suchindex ent-
fernt. Diese aktion wurde von vielen bayerischen ver-
lagen angesichts der marktbeherrschenden stellung 
von Google als retourkutsche für die einführung des 
leistungsschutzrechts verstanden, zumal sich Google 
ausdrücklich darauf bezog. Die meisten bayerischen 
verlage entschieden sich angesichts der ungeklärten 
rechtslage für ein opt-in unter widerrufsvorbehalt.

nach dem In-Kraft-treten des Gesetzes verschiebt 
sich der Fokus nun auf die verwertung dieses neuen 
schutzrechts. Der Gesetzgeber hat der Presse keine 
verwertungsgesellschaft vorgeschrieben, weshalb es 
der eigenentscheidung der einzelnen Presseverlage 
obliegt, ob und wie sie etwaige lizenzerlöse aus dem 
leistungsschutzrecht monetarisieren wollen. vorzugs-
würdig erscheint dabei eine kollektive rechtewahr-
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Im Jahr 2002 hatte der Gesetzgeber fraktionsübergrei-
fend die regelungen zum urhebervertragsrecht verab-
schiedet. sein in der Gesetzesbegründung genanntes 
ziel war, die wirtschaftliche lage der urheber zu ver-
bessern. Danach hat der urheber einen unabdingba-
ren anspruch auf eine angemessene vergütung, die 
er gegebenenfalls auch nachträglich geltend machen 
kann, wenn er das vertraglich vereinbarte honorar für 
zu niedrig hält. Gleichzeitig wurden verwerter- und ur-
heberverbände in dem Gesetz aufgerufen, gemeinsa-
me vergütungsregeln zu vereinbaren. Darüber hinaus 
wurden den urheberverbänden, wozu insbesondere 
die beiden Gewerkschaften DJv und ver.di gehören, ge-
setzlich die Möglichkeit eingeräumt, statt die verwer-
terverbände die einzelnen verwerter, also die verlage, 
zu entsprechenden verhandlungen aufzufordern. 

Für den Fall, dass in freien verhandlungen kein ergeb-
nis erzielt wird, können die Gewerkschaften verlangen, 
diese in einer schlichtungsinstanz fortzusetzen. Der 
einzelne verlag kann sich weder der verhandlungsauf-
forderung noch den schlichtungsverhandlungen ent-
ziehen. 

nachgebildet ist das schlichtungsverfahren dem aus 
dem Betriebsverfassungsgesetz bekannten einigungs-
stellenverfahren. es endet auf jeden Fall mit einem 
schlichtungsspruch, der dann zwar abgelehnt werden 
kann, nach auffassung des Gesetzgebers und der maß-
gebenden urheberrechtsautoren aber faktische wir-
kung zeigt, weil sich die Gerichte im streitfall nach ihm 
richten. 

um die verlage davor zu bewahren, in einzelverhand-
lungen mit den Gewerkschaften eintreten zu müssen, 
hat der verband über sechs Jahre mit den Gewerk-
schaften verhandelt und war mit den Gewerkschaften 
im november 2009, anfang 2010 – jedenfalls was die 
wortbeiträge betrifft – zu einem [zwischen-]ergebnis 
gekommen [siehe vBzv-Jahresbericht 2010, seite 25]. 

Keine einigung konnte damals – und auch in weiteren 
Gesprächen 2011 – über die höhe der Bildhonorare 
erzielt werden. nachdem die vorstellungen beider sei-
ten zu weit auseinanderlagen, wurden daraufhin die 
Gespräche ergebnislos beendet und die Gewerkschaf-
ten forderten den BDzv zu schlichtungsverhandlungen 
auf.

seit april 2012 befand sich der BDzv für die voll-
machtgebenden 89 vom BDzv vertretenen verlage in 
verhandlungen der schlichtungsstelle „Gemeinsame 
vergütungsregeln Fotohonorare“. sie endeten am 11. 
Februar 2013 zunächst vorläufig mit einem schlichter-
spruch.

nachdem kein widerspruch erfolgt ist, sind die Ge-
meinsamen vergütungsregeln auch für freie Fotogra-
fen an tageszeitungen ab dem 1. Mai 2013 in Kraft 
getreten.

Die vereinbarten Gemeinsamen vergütungsregeln Fo-
tohonorare gelten dabei nur für hauptberufliche Foto-
journalisten. sie gelten nicht bei der honorierung ne-
benberuflich tätiger Fotojournalisten, aber auch nicht 
bei der honorierung von hauptberuflich tätigen Foto-
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grafen, die keine Journalisten sind. sie gelten ebenfalls 
nicht für Fotos, die von agenturen geliefert werden. 
hauptstreitpunkt in der Praxis ist neben der höhe des 
honorars daher nun meist die Frage, ob der Fotograf 
tatsächlich ein hauptberuflicher Fotojournalist ist und 
die Gemeinsamen vergütungsregeln für ihn überhaupt 
anwendung finden.
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Google vermarktet Medieninhalte, ohne eigene Medien 
zu besitzen. umgekehrt bietet es Medienunternehmen 
eine vielzahl von Instrumenten, um deren eigene In-
ternetauftritte zu optimieren und zusätzlichen traffic 
zu generieren. Das verhältnis der zeitungsverlage zu 
dem weltweit größten suchmaschinenbetreiber ist da-
her ambivalent. nach dem verlegerspezifischen Google 
report [vBzv-Jahresbericht 2010, s. 26] sehen jedoch 
mehr als zwei Drittel der befragten verlage in Google 
eine Konkurrenz zu ihrem eigenen Geschäft. 

Über ihre Bedenken und einwände gegen das Ge-
schäftsgebaren von Google haben die verlegerverbän-
de über ihre Dachorganisationen BDzv und vDz daher 
schon ende 2009 das Bundeskartellamt informiert. Im 
Kern geht es dabei um den vorwurf der wettbewerbs-
widrigen wiedergabe von suchergebnissen unter Be-
vorzugung Google-eigener oder Google-naher Inhalte 
sowie die ausbeutung der marktbeherrschenden stel-
lung von Google durch die unmittelbare Übernahme 
verlegerischer leistungen ohne eine Gegenleistung. Die 
verlegerverbände fordern demnach von Google eine 
neutrale ermittlung und Darstellung der suchergebnis-
se [„fair search“] sowie eine angemessene Beteiligung 
an den durch die nutzung verlegerischer leistungen ge-
nerierten werbemehreinnahmen [„fair share“]. In den 
themenkomplex „fair search“ hat sich ein Jahr später 
die europäische wettbewerbsbehörde eingeschaltet. 
Die Bundesverbände der deutschen Presse, BDzv und 
vDz, sind als Beschwerdeführer an dem verfahren der 
europäischen Kommission gegen Google wegen des 
verdachts des Missbrauchs einer marktbeherrschen-
den stellung als Beschwerdeführer verfahrensbeteiligt. 

anfang Februar 2013 wurde bekannt, dass Google die 
von der europäischen Kommission festgelegte Frist 
eingehalten und zugeständnisse gemacht habe, diese 
nach auffassung der Beschwerdeführer aber keines-
falls ausreichend sind.

hunderte europäische zeitungs- und zeitschriftenver-
leger und ihre wirtschaftsverbände forderten daher 
eu-wettbewerbskommissar Joaquín almunia auf, die 
von der eu Kommission dann im april 2013 veröffent-
lichten verpflichtungszusagen Googles zur Beseitigung 
des vorwurfs eines Missbrauchs seiner marktbeherr-
schenden suchmaschine vollumfänglich zurückzuwei-
sen.

Der Präsident des vDz verband Deutscher zeitschrif-
tenverleger, Prof. Dr. hubert Burda, erklärte hierzu: 
„wenn Google nicht umgehend grundlegend verbes-
serte vorschläge präsentiert, rufen wir die Kommissi-
on auf, alle ihr zur verfügung stehenden rechtlichen 
Instrumente zu nutzen, einschließlich einer formalen 
Mitteilung der Beschwerdepunkte mit effektiven ab-
hilfemaßnahmen. eine faire und diskriminierungsfreie 
suche mit gleichen Kriterien für alle webseiten stellt 
eine essentielle voraussetzung für eine erfolgreiche 
entwicklung des europäischen Medien- und technolo-
giesektors dar.“

und der Präsident des Beschwerdeführers BDzv, hel-
mut heinen, unterstrich in diesem zusammenhang: 
„Mindestanforderung muss sein, dass Google alle 
Dienste, einschließlich seiner eigenen, den genau glei-
chen vorgaben unterwirft, also alle seiten nach den-

II.

 Kartellrechtsverfahren gegen Google

Die europäischen Presseverleger forderten daher die 
eu-Kommission auf, den vorschlag von Google nicht zu 
akzeptieren, ebenso wenig wie veränderte zugeständ-
nisse, die nicht die folgenden Mindestanforderungen 
erfüllen:

 ■ gleiche such- und Darstellungskriterien für alle web-
seiten, einschließlich Googles eigenen Diensten. 
Google muss alle Dienste, einschließlich eigener, 
den genau gleichen vorgaben unterwerfen, also al-
le nach denselben algorithmen crawlen, indexieren, 
ranken, darstellen und sanktionieren,

 ■ keine nutzung von Inhalten von Presseverlegern 
[zeitungs- und zeitschriftenverleger] ohne vorherige 
zustimmung, die über dasjenige hinausgeht, was für 
die navigation in der horizontalen suche wirklich un-
erlässlich ist,

 ■ eine Möglichkeit, Informationen auf einer webseite 
separat maschinenlesbar zu kennzeichnen, um nut-
zungsrechte und -grenzen für die verwertung dieses 
Inhalts auszudrücken,

 ■ keine direkte oder indirekte Bestrafung von seiten, 
die die nutzung ihrer Inhalte einschränken; und 

 ■ keine begünstigende Behandlung von nachrichten-
aggregatoren gegenüber online-Presseportalen.

am 5. Februar 2014 hat eu-wettbewerbskommissar 
Joaquín almunia nun zuletzt jedoch die vorschläge 
Googles zur neustrukturierung der suchergebnisse 
befürwortet – eine auffassung, die BDzv und vDz als 
„vollkommen inakzeptabel“ kritisiert haben. Die vor-
stellungen des suchmaschinen-riesens unterschieden 
sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht substantiell 
von dem, was die eu-Kommission bereits zweimal ab-
gelehnt hatte, so die verlegerverbände.

„Mit diesem halbgaren Kompromiss öffnet Kommissar 
almunia den Marktmissbrauch des suchmaschinen-
Gigantens tür und tor.“ Die deutschen zeitungs- und 
zeitschriftenverleger appellieren an die übrigen Mit-
glieder der eu-Kommission, diese für europäische ver-
braucher, wirtschaft und Medienvielfalt katastrophale 
entwicklung zu verhindern.

selben algorithmen durchsucht, indexiert, bewertet, 
darstellt und sanktioniert und nicht ohne vorherige zu-
stimmung Inhalte Dritter über dasjenige hinaus nutzt, 
was für die navigation in der allgemeinen Google-su-
che wirklich unerlässlich ist.“

Die vorläufigen ergebnisse der eu Kommission im lau-
fenden verfahren zeigen:

 ■ Google beherrscht im europäischen wirtschafts-
raum [ewr] die Märkte für online-suche und such-
maschinenwerbung, mit einem Marktanteil von über 
90 % in den meisten europäischen ländern. Da die 
entsprechenden Märkte durch hohe Markteintritts-
barrieren und netzwerkeffekte gekennzeichnet sind, 
ist es unwahrscheinlich, dass ein anderer online-
suchanbieter Google ersetzen wird,

 ■ Google bewirbt seine spezialisierten such-Dienste 
derart, dass in einer unangemessen art und weise 
traffic von Konkurrenten zu eigenen Diensten hin 
geleitet werden,

 ■ Google hat seine marktbeherrschende stellung ins-
besondere durch die Begünstigung eigener Dienste 
und die unautorisierte nutzung fremder Inhalte, wie 
Bewertungen oder nachrichten, missbraucht.

Googles vorschläge, diese Bedenken der eu-Kommis-
sion auszuräumen, sind aus sicht der europäischen 
Presseverleger offensichtlich unwirksam. es ist auch 
nicht ersichtlich, wie sie durch etwaige änderungen so 
verbessert werden könnten, dass die missbräuchliche 
suchmanipulation und die nutzung fremder Inhalte 
beendet und effektiver wettbewerb wiederhergestellt 
werden könnte. Die vorschläge manifestieren die Be-
vorzugung und visuelle hervorhebung eigener Dienste, 
statt solche Mechanismen auszuschließen.

 ■ Die vorgeschlagene Kennzeichnungslösung wird al-
lenfalls Google-Diensten mehr Klicks zuführen, 

 ■ bezahlte links zu wettbewerbern liefern Google ein 
weiteres Instrument zur zusätzlichen verfestigung 
seiner marktbeherrschenden stellung,

 ■ Google kann weiterhin wertvolle fremde Inhalte um-
fangreich und ohne zustimmung nutzen, 

 ■ die vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Blockade von 
Googles zugriff auf Inhalte machen seiten faktisch 
unsichtbar, 

 ■ die vorschläge tragen nicht dazu bei, den wettbe-
werb in der online-suche oder in benachbarten 
Märkten zu fördern.
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heblichen Jahresfehlbetrag im sinne des § 275 absatz 
2 nummer 20 des handelsgesetzbuchs hatte und er 
ohne den zusammenschluss in seiner existenz gefähr-
det wäre. Ferner muss nachgewiesen werden, dass vor 
dem zusammenschluss kein anderer erwerber gefun-
den wurde, der eine wettbewerbskonformere lösung 
sichergestellt hätte.“
 
ein gesetzlicher schutz des Presse-Grossos [§ 30 ab-
satz 2a] ist ebenfalls vorgesehen:
 
„[2a] § 1 gilt nicht für Branchenvereinbarungen zwi-
schen vereinigungen von unternehmen, die nach ab-
satz 1 Preise für zeitungen oder zeitschriften binden 
[Presseverlage], einerseits und vereinigungen von de-
ren abnehmern, die im Preis gebundene zeitungen und 
zeitschriften mit remissionsrecht beziehen und mit 
remissionsrecht an letztveräußerer verkaufen [Pres-
se-Grossisten], andererseits für die von diesen verei-
nigungen jeweils vertretenen unternehmen, soweit in 
diesen Branchenvereinbarungen der flächendeckende 
und diskriminierungsfreie vertrieb von zeitungs- und 
zeitschriftensortimenten durch die Presse-Grossisten, 
insbesondere dessen voraussetzungen und dessen 
vergütungen sowie die dadurch abgegoltenen leistun-
gen geregelt sind. Insoweit sind die in satz 1 genannten 
vereinigungen und die von ihnen jeweils vertretenen 
Presseverlage und Presse-Grossisten zur sicherstellung 
eines flächendeckenden und diskriminierungsfreien 
vertriebs von zeitungen und zeitschriften im stationä-
ren einzelhandel im sinne von artikel 106 absatz 2 des 
vertrages über die arbeitsweise der europäischen uni-
on mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-

am 29. Juni 2013 ist im Bundesgesetzblatt das „ach-
te Gesetz zur änderung des Gesetzes gegen wettbe-
werbsbeschränkungen [GwB]“ [teil I G 5702 nr. 32, 
seite 1738 ff.] verkündet worden. Damit sind die neu-
regelungen zur Pressefusionskontrolle [und zum Pres-
se-Grosso] in Kraft getreten.

Durch diese Kartellrechtsnovelle ist die allgemeine 
aufgreifschwelle für die Presse von bislang 25 Mio. € 
auf 62,5 Mio. € gestiegen [§ 35 absatz 1 i.v.m. § 38 
absatz 3 GwB], die schwelle für den Bagatellmarkt ist 
von bislang 750.000 € auf 1.875.000 € gestiegen [§ 36 
absatz 1 nr. 2 i.v.m. § 38 absatz 3], die Bagatellan-
schlussklausel [umsatzerlös eines beteiligten unter-
nehmens] ist erstmalig auch für Presseunternehmen 
eingeführt worden und liegt bei 1.250.000 € [§ 35 ab-
satz 2 i.v.m. § 38 absatz 3].

Die Formulierung zu der bislang nur richterrechtlich ge-
regelten sanierungsfusion [§ 36 absatz 1 nr. 3] lautet 
wie folgt:

„[1] ein zusammenschluss, durch den wirksamer wett-
bewerb erheblich behindert würde, insbesondere von 
dem zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende 
stellung begründet oder verstärkt, ist vom Bundeskar-
tellamt zu untersagen. Dies gilt nicht, wenn
 
… 3. die marktbeherrschende stellung eines zeitungs- 
oder zeitschriftenverlags verstärkt wird, der einen klei-
nen oder mittleren zeitungs- oder zeitschriftenverlag 
übernimmt, falls nachgewiesen wird, dass der über-
nommene verlag in den letzten drei Jahren einen er-

II.

 Pressefusionskontrolle

 zugesichert, dass sie – auch in diesem Punkt – die un-
terstützung Bayerns und der staatsregierung hätten. 
und es waren tatsächlich bayerische Politiker, die eine 
einigung in den Gremien des Bundestags in buchstäb-
lich letzter Minute forciert haben. Der Dank für den er-
folg gebührt daher auch ihnen.
 

lichem Interesse betraut. Die §§ 19 und 20 bleiben 
unberührt.“
 
In § 30 absatz 3 wurde zudem folgender satz angefügt:
 
„soweit eine Branchenvereinbarung nach absatz 2a 
einen Missbrauch der Freistellung darstellt, kann das 
Bundeskartellamt diese ganz oder teilweise für unwirk-
sam erklären.“

Die verlegerverbände vDz verband Deutscher zeit-
schriftenverleger, Bundesverband Deutscher zeitungs-
verleger [BDzv], verband Deutscher lokalzeitungen 
[vDl] und der Bundesverband Presse-Grosso begrüß-
ten ausdrücklich die von der regierungskoalition und 
der sPD endlich erzielte einigung im vermittlungsaus-
schuss. Damit könne nach wochenlangen verhand-
lungen zwischen Bund und ländern zur GwB-novelle 
diese nun noch in der zu ende gehenden legislatur-
periode in Kraft treten. Damit würden im Interesse 
der Demokratie die für verlage und Pressegroßhandel 
existenziell notwendigen regelungen zum neutralen 
Pressevertrieb und zur Fusionskontrolle auf den weg 
gebracht. Das sei ein großer erfolg für die freie Presse. 
sie bewerteten beide regelungsvorhaben als wesent-
liche voraussetzungen des funktionierenden Presse-
vertriebssystems. Die herausforderung bestehe nun 
darin, den Pressevertrieb für die zukunft effizient zu 
halten. alle Partner seien eingeladen, an der sicherung 
der titelvielfalt auf dem hohen deutschen niveau mit-
zuwirken.

Bis zuletzt hatte es schwierigkeiten gegeben, da ne-
ben den unstreitigen regelungen zum Presse-Grosso 
und zum Pressefusionsrecht auch wichtige themen 
aus anderen wirtschaftsbereichen in der novelle des 
Gesetzes gegen wettbewerbsbeschränkungen enthal-
ten waren, etwa im umstrittenen Bereich der wettbe-
werbsrechtlichen einordnung von Krankenkassen.

Insbesondere der vBzv hat daher gegenüber der Po-
litik darauf gedrängt, das Pressekartellrecht von den 
streitigen regelungskomplexen abzutrennen und in 
jedem Fall noch in dieser legislaturperiode umzuset-
zen. Die presserelevanten reformen dürften nicht blo-
ckiert werden, wenn sich im vermittlungsausschuss bei 
anderen themen keine einigkeit erzielen lasse. nicht 
zuletzt deshalb hatte staatsminister Kreuzer den verle-
gern auf der Jahrestagung unseres verbandes in augs-
burg [s S. 53 ff] in seinerRedeuntergroßemBeifall
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nach wie vor haben die verlage unter den versuchen der 
Politik zu leiden, den Kommunikationsweg zum potenziel-
len abonnenten durch undifferenzierte verbraucher- und 
Datenschutzvorschriften zu erschweren oder gar zu ver-
bauen. Betroffen waren in den letzten Jahren vor allem 
das telefonmarketing, das Direktmarketing und eingrif-
fe in die Gestaltung von aboverträgen [dazu eingehend 
vBzv-Jahresbericht 2012, s. 42 ff.]

teleFonMarKetInG

als unerwünschte telefonische werbung gelten so ge-
nannte Initiativ-anrufe durch unternehmen gegenüber 
Privatpersonen. Derartige, vom angerufenen nicht aus-
drücklich genehmigte anrufe werden in Deutschland 
durch das Gesetz gegen den unlauteren wettbewerb 
untersagt. Bei Missbrauch oder zuwiderhandlung ist seit 
dem 9. oktober 2013 ein Bußgeld von bis zu 300.000 € 
möglich, § 20 Gesetz gegen den unlauteren wettbewerb 
[uwG]. Die zwischen dem 4. august 2009 und dem 9. 
oktober 2013 geltende Bußgeldobergrenze wurde somit 
durch das Inkrafttreten des Gesetzes gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken versechsfacht. Die den Beschwerden 
bei unerlaubter telefonwerbung nachgehende Bundes-
netzagentur hat die zahl der Bußgeldverfahren in den 
letzten beiden Jahren verzehnfacht [!] und im Jahr 2012 
Bußgelder in höhe von 10 Mio. € festgesetzt. Darüber hi-
naus mehren sich wohl die Fälle von ordnungsgeldern in 
empfindlicher höhe, auch gegen zeitungsverlage. nach 
Beobachtungen der verbände werden die verschärften 
rahmenbedingungen für das telefonmarketing auch in 
der rechtsprechung zunehmend strenger durchgesetzt.

DIreKtMarKetInG

auch dem schriftlichen Direktkontakt zu potenziellen abon-
nenten drohen angesichts der geplanten umfassenden 
regulierung des europäischen Datenschutzrechts massive 
einschränkungen [dazu vBzv-Jahresbericht 2012, s. 43]. 
allerdings sind viele Details innerhalb der Gremien der 
eu, aber auch zwischen den Mitgliedsstaaten, z.t. heftig 
umstritten. strittig ist etwa, wo sich verbraucher künftig 
beschweren können. zwar sind sich im Grundsatz alle Mit-
gliedsstaaten einig, dass es für streitfälle nach dem „one-
stop-shop“-Prinzip künftig nur eine anlaufstelle geben soll; 
über die ausgestaltung dieses Prinzips bestehen indes sehr 
unterschiedliche vorstellungen. Die deutsche Bundesregie-
rung hat zudem betont, dass die geplante eu-reform als 
verordnung nicht nur an die stelle der völlig überholten, aus 
dem Jahr 1995 stammenden europäischen Datenschutz-
richtlinie trete. vielmehr würde sie auch „das gesamte 
deutsche Datenschutzrecht ersetzen“. etwa 300 deutsche 
Gesetze würden mithin durch 100 Paragrafen ersetzt. Dass 
hier erheblicher Prüfungsbedarf sei, liege auf der hand. Im 
oktober 2013 wurde mit Blick auf die bestehenden Mei-
nungsverschiedenheiten ein Kompromisstext zur eu-Daten-
schutzgrundverordnung im federführenden ausschuss des 
eu-Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
[lIBe] beraten. eine einigung im eu-Ministerrat kam jedoch 
nicht zustande. Damit zeichnete sich im Frühjahr 2013 ab, 
dass in Brüssel eine einigung zwischen rat, Parlament und 
Kommission vor den wahlen zum eu-Parlament im Mai 
2014 nicht gefunden werden kann. Das eu-Parlament hat 
daher für Mitte März 2014 die verabschiedung des lIBe-
Kompromisses auf die tagesordnung gesetzt. Mit einer po-
sitiven entscheidung des Plenums könnte das neue Parla-
ment das votum auch nach den wahlen weiterverwenden; 
der Grundsatz der Diskontinuität würde nicht greifen. selbst 
dann wäre aber in 2014 nicht mit einer umsetzung der Da-
tenschutznovelle zu rechnen.

II.

 abovertrieb
Der Fußball gehört für nahezu alle bayerischen tages-
zeitungsverlage zum Kernbereich journalistischer Be-
richterstattung. Dies gilt auch und vor allem für den 
amateurfußball im verbreitungsgebiet der jeweiligen 
heimatzeitungen. Berichte über spiele und hinter-
gründe des Fußballvereins vor ort sind für viele leser 
wichtiger lesestoff, den sie von „ihrer“ heimatzeitung 
erwarten. Über die klassische spielberichterstattung 
hinaus bieten die online-Portale der zeitungen viele 
zusatzinformationen und -services, z.B. Kurzfilme mit 
spielauszügen und Interviews, statistiken oder liveti-
cker. Dabei kooperieren viele verlage erfolgreich mit 
dem amateuerfußballportal FuPa. 

umso befremdlicher erschien vor diesem hintergrund 
der versuch des Bayerischen Fußballverbands [BFv], 
im sommer 2013 einen akkreditierungszwang für 
Bewegtbildaufnahmen von spielen der bayerischen 
Fußball-amateuerligen für die saison 2013/2014 einzu-
führen. Gleiches sollte erstmals auch für die Bayernli-
gen und landesligen gelten. Der BFv hatte mehreren 
bayerischen verlagen einen entsprechenden akkre-
ditierungsvertrag vorgelegt, mit dem sich die verla-
ge weitgehend ihrer rechte begeben und im zweifel 
auch noch lizenzgebühren an den BFv zu entrichten 
haben. ein vom vBzv beauftragtes rechtsgutachten 
kam indes zu dem ergebnis, dass dem BFv keine ori-
ginäre rechtsposition zusteht, die es ihm erlaubt, die 
videonutzung durch die Presse zu verbieten oder kom-
merziell zu kontrollieren; vielmehr sei der BFv dabei 
auf die Mitwirkung der einzelnen vereine angewiesen, 
die per hausrecht entscheiden könnten, wem sie auf 
dem vereinsgelände Film- und tonaufnahmen gestat-

ten. Die meisten vBzv-Mitgliedsverlage, die vom BFv 
angeschrieben worden waren, haben den akkreditie-
rungsvertrag daher nicht unterzeichnet. es bleibt abzu-
warten, ob der BFv seine akkreditierungsbedingungen 
nun gerichtlich durchzusetzen trachtet; angesichts der 
skizzierten rechtslage könnten die betroffenen verlage 
einem Klageverfahren aber wohl recht gelassen entge-
gen sehen.

Im Februar 2014 wurde dem vBzv bekannt, dass der 
DFB – und für Bayern parallel der BFv – für Juli 2014 
die Übernahme des bislang von der Deutschen tele-
kom betriebenen Portals fussball.de plant. zeitgleich 
ist ein umfassender relaunch des bayerischen ver-
bandsportals bfv.de geplant. ziel ist es, so eine erklä-
rung von DFB und BFv vom 5. Februar 2014, „fussball.
de als übergreifende Plattform des gesamten deut-
schen amateuerfußballs zu etablieren“.

Mit seinem Geschäftsgebaren geriert sich der BFv als 
Monopolist der Fußballberichterstattung im gesam-
ten amateurligabereich – und dies zu lasten der frei-
en Presse. es kann aber nicht angehen, dass ein ge-
meinnützig organisierter verband die freie Presse bei 
ihrer Berichterstattung reguliert und mit fussball.de 
überdies ein umfassendes konkurrierendes Geschäfts-
modell aufsetzt. Der vBzv prüft daher aktuell, wie 
die rechte seiner Mitglieder auf freie und unzensierte 
sportberichterstattung auch künftig gewahrt bleiben 
können. 

II.

 Fußballberichterstattung

www.fussball.de
www.bfv.de
www.fussball.de
www.fussball.de
www.fussball.de
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Das mediale umfeld von Kindern und Jugendlichen 
hat sich in den letzten Jahren stark erweitert. com-
puter, Internet, neue digitale spiele und handys sind 
zu selbstverständlichen alltagsbegleitern von Kindern 
und Jugendlichen geworden. Durch die verbreitung des 
smartphones ist die nutzung von diversen Medienin-
halten auch orts- und zeitunabhängig möglich. Die 
neuen technischen Fortschritte ermöglichen es zuneh-
mend, jederzeit auf Informations- und unterhaltungs-
angebote zuzugreifen. Das Internet wird in erster linie 
zur Kommunikation genutzt [45 %], dann zur unter-
haltung [24 %] mit Musik, videos und Bildern, gefolgt 
von spielen [17 %] und zur Informationssuche [13 %] 
[vgl. „15 Jahre JIM-studie“, s. 25]. Dabei fällt auf, das 
Kinder und Jugendliche das komplexe angebot ihres 
Medienrepertoires flexibel und zielorientiert zu nutzen 
verstehen: je nachdem, ob sie es zum zeitvertreib, zur 
Informationssuche oder zur Kommunikation nutzen. 

neben den neuerungen und technischen Innovatio-
nen finden sich aber ebenso viele Konstanten in der 
Mediennutzung von Jugendlichen. Die „alten, tradi-
tionellen Medien“ besitzen nach wie vor einen wich-
tigen stellenwert im alltag junger Mediennutzer. ob 
Fernsehen, radio hören oder zeitunglesen – die nut-
zung all dieser Medien basiert auf spezifischen Ge-
wohnheiten und Bedürfnissen und hat sich durch die 
rasante verbreitung des Internets nicht so verändert, 
wie zunächst prognostiziert wurde. „Jugendliche nut-
zen fast alle traditionellen Medien in vergleichbarer 
häufigkeit wie vor 15 Jahren“, stellt die „15-Jahre-JIM-
studie“ fest. zwar sind die reichweiten der gedruckten 
tageszeitungen bei den Jugendlichen unter 19 Jah-

ren erneut leicht auf 34,5 % gesunken. Dafür ist die 
nutzungsinstensität bei den online-reichweiten der 
tageszeitungen in der altersgruppe von 14-29 Jahren 
mit 62,2 % besonders hoch. Damit zeigt sich, dass das 
Interesse an seriösen und glaubwürdigen nachrichten 
bei Jugendlichen nach wie vor groß ist. „Das Image der 
tageszeitung ist bei Jugendlichen sehr positiv – sie 
steht für seriosität und professionellen Journalismus. 
so würden die meisten Jugendlichen bei widersprüch-
licher Berichterstattung auf die angaben der zeitung 
vertrauen. Das Internet hat hier trotz der intensiven 
nutzung eine geringere Glaubwürdigkeit.“ [„15 Jahre 
JIM-studie“, s. 12].

Jule – InItIatIve JunGe leser

Die jule : Initiative junge leser Gmbh ist netzwerk und 
wissensdatenbank zum thema Kinder- und Jugenden-
gagement der zeitungen. seit 2010 vernetzt die Initiati-
ve ihre Mitgliedsverlage. Bundesweit haben sich mehr 
als 60 verlage, davon sieben aus Bayern, dem netz-
werk angeschlossen. auf der jule-homepage, der pass-
wortgeschützten Plattform der Initiative, sind fast 500 
Mitarbeiter aus redaktion, vertrieb, Marketing und 
werbemarkt der Mitgliedsverlage aktiv. Die teilnehmer 
finden sich in arbeitsgruppen zusammen, teilen wis-
sen und erfahrungen und knüpfen so das netzwerk. 
unterstützung erfahren sie dabei vom achtköpfigen 
jule-team, das sich in den Fachbereichen redaktion, 
Marketing sowie Forschung und Projekte aufgestellt 
hat und den regelbetrieb der Initiative organisiert so-
wie den teilnehmern für Fragen und anregungen zur 
verfügung steht.

II.

 Junge leser 
sammen mit allen engagierten Mitgliedsverlagen dazu 
beizutragen, Politik für junge leser ansprechend und 
verständlich aufzubereiten. vor allem wollte jule den 
zeitungen dabei helfen, sich rund um die Bundestags-
wahl bei jungen zielgruppen als das wichtigste politi-
sche Informationsmedium zu positionieren.

Dazu hat jule bereits 2012 Kooperationen mit den In-
itiatoren der Jugendwahlen u18 und der Juniorwahl 
geschlossen. Diese wurden gezielt mit den Mitglieds-
verlagen in Kontakt gebracht. lokale Initiativen haben 
sich mit lokalredaktionen vernetzt und so das gemein-
same ziel – junge wähler zu mobilisieren, informieren 
und noch-nicht-wähler für Politik zu interessieren – er-
reicht. 

stark engagiert hatte sich hier vor allem die Mittelbay-
erische zeitung, die wahlblogs für junge leser einge-
richtet und die politische Berichterstattung bei land-
tags- und Bundestagswahl konsequent auf junge leser 
ausgerichtet hatte. 

KInDerzeItunGen: erFolG IM aBoMoDell

nachdem im Jahr 2012 zeitungsverlage erfolgreich 
abo-zeitungen für Kinder im Markt positioniert haben, 
ging dieser trend 2013 weiter. nach Markttests in der 
weihnachtszeit haben auch die rheinische Post sowie 
die Funke Mediengruppe eigene Kinder-abozeitungen 
heraus gebracht. Die Kinder-abozeitungen haben den 
anspruch, leser zwischen 7 und 13 Jahren umfassend 
journalistisch über aktuelle ereignisse zu informieren 
und dabei auch lokale und regionale Geschichten auf-

Im Jahr 2013 ist der verlag nürnberger Presse mit 
seinen beiden tageszeitungen dem jule-netzwerk bei-
getreten. In nürnberg wurde seither die stelle einer 
Projektleitung Kinder und Jugend geschaffen, die die 
aktivtäten beider zeitungen koordiniert sowie weitere 
Projekte initiiert. außerdem ist eine bereichsübergrei-
fende, regelmäßige arbeitsgruppe „Junge leser“ ein-
gerichtet worden.

uMsatz MIt JunGen zIelGruPPen

auch 2013 hat das jule-team unter dem siegel der 
„Blaupause“ regelmäßig Produkte und events kurz, 
kompakt und übersichtlich vorgestellt, mit denen verla-
ge umsatz in jungen zielgruppen generieren. Darunter 
war u.a. das erfolgreiche Buchprojekt „oma und opa 
erzählen“ der augsburger allgemeinen, das aus einer 
redaktionellen serie hervor gegangen ist und mittler-
weile die zweite auflage erlebt hat, sowie eine sonder-
beilage der Mittelbayerischen zeitung zum thema aus-
bildung. Die Blaupausen helfen jule-Mitgliedern dabei, 
im leser- und werbemarkt erfolgreiche Maßnahmen 
zu identifizieren und die Produkte zu adaptieren. erste 
adaptionen liegen bereits vor, insgesamt haben die im 
jule-netzwerk dokumentierten Produkte und events 
einen Gesamtumsatz von mehr als 700.000 € erzielt.

wahlen als theMa FÜr JunGe leser

Im Jahr 2013 stand für jule und die Mitgliedsverlage 
die Bundestags- sowie – in einigen Bundesländern 
– die landtagswahl als dominierendes politisches 
thema auf der tagesordnung. ziel von jule war es, zu-

Digitalisierung  
des Unterrichts –  

Hype oder  
Notwendigkeit? 

Dritte VBZV-Fachtagung zu  
Zeitungsprojekten in Schulen
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sind zahlreich: von Datenschutz über cybermobbing 
bis hin zum verbraucherschutz, dem urheberrecht und 
verantwortlichem Medienkonsum der Medienbildung 
kommt eine ganz besondere rolle zu.

Peter Krones, leitender redakteur der tageszeitung 
„Main-Post“, stellte mit Klasse!-Digital die digitale 
weiterentwicklung seines schulprojektes vor. Im Mit-
telpunkt seiner ausführungen stand dabei die „Digitale 
zeitungsseite“. spielerisch können schülerinnen und 
schüler anhand dieses neu entwickelten Moduls ler-
nen, wie die titelseite einer zeitung erstellt wird: was 
ist ein aufmacher? welches Foto kommt auf die erste 
seite? wie viel zeilen hat die titelgeschichte? Mit einfa-
chen drag- and drop-Funktionen können die schülerin-
nen und schüler am computer ihre eigene zeitungssei-
tebauen.DasBlattmachenfindetamWhiteboardstatt
– die redaktionskonferenz im Klassenzimmer. 
 
anhand des Beispiels der „allgäuer Berufsoffensive“ 
zeigte tobias Klöck von der allgäuer zeitung, welche 
wertvollen orientierungsmöglichkeiten die regionale 
tageszeitung Jugendlichen bei der Berufswahl gibt. 

Fazit der veranstaltung: Gerade im digitalen Informa-
tionszeitalter wird der tageszeitung ein hoher stellen-
wert zugesprochen: als verlässliches und glaubwür-
diges Medium, das wichtige orientierungshilfen im 
Informationsdschungel bietet. als lehrmaterial für den 
unterricht wird sie künftig sowohl in gedruckter, als 
auch in digitaler Form sinnvoll sein. 

zugreifen. Darüber hinaus gibt es wissens-, spiel- und 
Bastelelemente. Mit dieser Mischung schließen die 
Produkte publizistisch die lücke zwischen DeIn spiegel 
und GeolIno und sind von der anmutung näher an der 
zeitung als an einem Magazin.
Die Kinder-abozeitungen bauen darauf, dass zeitungs-
affine eltern und Großeltern die Produkte für ihre Kin-
der abonnieren. Für die zeitungsverlage stellen die 
Kinder-aboprodukte den vorläufigen abschlusspunkt 
einer deutlichen ausrichtung auf Kinder als leser dar. 

vBzv-FachtaGunG: „DIGItalIsIerunG Des 
 unterrIchts – hYPe oDer notwenDIGKeIt?“

whiteboard statt tafel, iPad statt schulheft – die Digi-
talisierung schreitet auch im schulunterricht voran. wo 
findethierdieZeitung,seitJahrzehnteneingeschätz-
tes unterrichtsmittel in vielen bayerischen schulen, 
ihren Platz? unter dem titel „Digitalisierung des unter-
richts – hype oder notwendigkeit?“ wurde im rahmen 
der vBzv-Fachtagung eine intensive Diskussion um die 
Fortentwicklung der „zeitung in der schule“-Projekte 
im zeichen der Digitalisierung geführt. Mit referenten 
aus der Medienwissenschaft und der Medienpädago-
gik wurden aktuelle Forschungsergebnisse und ent-
wicklungen aufgezeigt und für das Medium zeitung 
bewertet.

so vertrat die Jun.-Professorin Dr. sandra aßmann von 
der universität zu Köln die ansicht, dass „Kinder und 
Jugendliche auf das leben in einer digital geprägten 
Kultur vorbereitet werden [müssen] – schule und un-
terricht können und sollten dazu einen wichtigen Bei-
trag leisten. Digitale Medien sind weder „teufelszeug“ 
noch „allheilmittel“ – der sinnvolle einsatz von digi-
talen Medien in schule und unterricht hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab.“ Die digitale weiterentwick-
lung der „zeitung in der schule“-Projekte begrüßte sie 
als konsequent und folgerichtig. 
 
Die leitende Ministerialdirigentin aus dem Bayeri-
schen staatsministerium für Bildung und Kultus, wis-
senschaft und Kunst, elfriede ohrnberger, dankte den 
Bayerischen zeitungsverlegern für ihr kontinuierliches 
engagement. schulen kommen der besonderen aufga-
be nach, nicht nur lernen mit Medien zu ermöglichen, 
sondern vor allen Dingen das lernen über Medien zu 
vermitteln. Dazu leisten die „zeitung in der schule“-
Projekte einen wertvollen Beitrag, da sie den kritischen 
umgang mit Medien generell befördern. Die lernfelder 

MeDIentaGe MÜnchen 2013 
PuBlIshInG GIPFel von vBzv unD BDzv: 
 starKe PläDoYers FÜr DIe MarKe zeItunG

Die Medientage München wurden in diesem Jahr von 
rund 6.000 teilnehmern besucht und bleiben damit 
europas größter Medienkongress. Bei der kongressbe-
gleitenden Messe präsentierten etwa fünfzig ausstel-
ler neuheiten aus den Bereichen Fernsehen, hörfunk, 
Film/Produktion, werbung/Marketing, online, Mobi-
le Media und Publishing. außerdem wurden digitale 
Dienste vorgestellt, die zur Inklusion Behinderter bei-
tragen. 

Mit überarbeitetem Konzept präsentierten sich die 
Printmedien unter der gemeinsamen Federführung von 
vBzv und BDzv. Beim dem gut besuchten Publishing-
Gipfel herrschte Konsens in der recht temperament-
vollen Diskussion am 17. oktober 2013 in München: 
Die zeitungen sind in der digitalen welt angekommen, 
doch gibt es noch etliche – bisher zu wenig genutzte – 
chancen, die stärken der verlage auszuspielen.

Der amerikanische Publizist und Medienanalyst Ken 
Doctor hob als Keynote-speaker hervor, dass der Über-
gang von der analogen in eine total digitalisierte welt 
viele Branchen radikal verändert habe – allen voran 
den Buchhandel und die Musikindustrie. Die anhal-
tende expansion der mobilen Kommunikation stelle 
die verlagsbranche vor ganz neue herausforderungen. 
Die Kernkompetenz der zeitung – das „storytelling“ 
– müsse mit allen technologischen Möglichkeiten auf 
allen Distributionskanälen weiterentwickelt werden, so 

Doctor. Die verlage hätten ungeahnte Möglichkeiten, 
leser und werbekunden stärker zu binden und innova-
tive Produkte und services in den Markt zu bringen. Im 
übrigen prognostizierte er, dass anfang 2014 weltweit 
550 zeitungen auf Paid content im netz setzen werden.

Der österreichische zeitungsverleger und vordenker 
der Branche, eugen russ [schwarzach], warnte davor, 
die zeitungen ohne jede not krank zu reden. Die ge-
druckte zeitung sei hierzulande – anders als in den usa 
– recht stabil im Markt. sie sei der ultimative Browser, 
der in kürzester zeit den universalen Blick auf die welt 
liefere, egal ob auf Papier, tablet oder smartphone. 
Diese stärke müsse gepflegt werden. Daneben gebe es 
viele Möglichkeiten, mit ergänzenden oder ganz neu-
artigen digitalen Produkten zielgruppen zu erreichen. 
Dabei könnten die verlage – bei aller skepsis – auch 
im lokalen raum mit unternehmen wie Facebook und 
Google kooperieren. 

cherno Jobatey, frisch berufener editorial Director der 
„huffington Post Deutschland“ [München], appellierte 
sehr allgemein, journalistische leidenschaft zu entwi-
ckeln. zudem müssten Journalisten sich mehr techno-
logisches Know-how aneignen. als wichtigste aufgabe 
der „huffington Post“ nannte er, den Menschen in 
Deutschland eine Blogging-Plattform zu geben. 

Der chefredakteur der welt-Gruppe [Berlin], Jan-eric 
Peters, berichtete, dass in seiner redaktion zunehmend 
das Prinzip „online to Print“ verfolgt werde. Im zent-
rum der journalistischen arbeit stehe das Digitale. Die 
Institution „zeitung“ befinde sich keineswegs in einer 

II.
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Das geltende umsatzsteuerrecht enthält rahmenbe-
dingungen, die die etablierung digitaler Geschäfts-
modelle für die bayerischen zeitungsverlage massiv 
erschweren. Für die Printausgabe einer zeitung gilt 
der ermäßigte umsatzsteuersatz von 7 %. Diese Privi-
legierung ist auch sachgerecht: zeitungen zählen zum 
Grundbedarf, weil sie als Kulturgut für eine demokra-
tische willensbildung unerlässlich sind und damit eine 
überragende gesellschaftspolitische Funktion haben. 
Für den vertrieb digitaler zeitungsprodukte wird hin-
gegen der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 % er-
hoben. 

Diese ungleichbehandlung ist nicht nachvollziehbar. 
zeitungsverleger verkaufen kein Papier, sondern Inhal-
te – und diese Inhalte müssen unabhängig vom aus-
gabemedium nach einem einheitlichen satz besteuert 
werden, und zwar dem ermäßigten. nur so schafft der 
steuergesetzgeber auch einen zeitgemäßen rechtsrah-
men für neue digitale Geschäftsmodelle. e-Paper, apps 
und sonstige kostenpflichtige online-Produkte dürfen 
nicht anders besteuert werden als journalistische In-
halte auf Papier. eine absenkung des umsatzsteuer-
satzes auf 7 % würde den digitalen transformations-
prozess der bayerischen zeitungsverlage steuerlich 

Krise. Journalismus sei die Kernkompetenz der verla-
ge, und dies sollte so bleiben. tobias trevisan, sprecher 
der Geschäftsführung der „Frankfurter allgemeinen 
zeitung“, zeigte sich bezüglich des künftigen Geschäfts-
modells der verlage sehr zuversichtlich. allerdings 
wüssten die verlage viel zu wenig über die leser/Kun-
den und deren Bedürfnisse. Die Produkte müssten viel 
zielgruppenspezifischer zugeschnitten werden. neben 
einer klassischen „F.a.z.“ seien noch viele zusatzpro-
dukte denkbar, die sein unternehmen anbieten könnte, 
zeigte sich trevisan überzeugt und kündigte an, dass 
auch die „F.a.z.“ anfang des kommenden Jahres ein 
Paid-content-Modell einführen werde. 

vBzv-vorsItzenDer anDreas scherer 
 ForDert erweIterunG Des reDuzIerten 
Mehrwertsteuersatzes auF DIGItale 
 zeItunGsProDuKte

Der erste vorsitzende unseres verbandes, andreas 
scherer, bekräftigte im Gespräch mit Moderator Frank 
thomsen [ressortleiter Deutschland beim „stern“] den 
wunsch der verleger nach einer erweiterung des redu-
zierten Mehrwertsteuersatzes auf digitale zeitungs-
produkte. 

eckert. auch die huffington Post sei profitabel, wenn-
gleich die Globalisierungsstrategie derzeit viel Geld 
koste. entschieden distanzierte sich eckert davon, die 
huffington Post als Bürgerjournalismus zu verstehen. 
„wir sind wie ein auto mit zwei Motoren: einerseits ha-
ben wir eine redaktion mit 15 redakteuren, anderer-
seits bieten wir Bloggern eine Plattform“, sagte eckert.

Bei der welt-Gruppe habe man sich demgegenüber 
bewusst für professionellen Qualitätsjournalismus 
entschieden, betonte ihr General Manager Digital ro-
manus otte. solcher Journalismus sei mit einer kleinen 
redaktion wie der der huffington Post nicht zu ma-
chen. Generell sei man bei axel springer noch auf dem 
weg zu erkunden, welche Modelle sich zur Finanzie-
rung verschiedener Medien am besten eigneten. otte 
sagte: „Ich bin überzeugt, dass sich der Markt weiter 
ausdifferenzieren muss – sowohl in den Inhalten als 
auch in den Geschäftsmodellen.“

Martina lenk, Geschäftsführerin Madsack online, be-
richtete, sie habe sich anfangs nicht vorstellen können, 
dass viele leser tatsächlich das zwei-Jahres-online-
abo der Madsack-Gruppe abschließen würden. Die re-
dakteure hätten die entscheidung für Paid content po-
sitiv aufgenommen. „sie entscheiden selbst darüber, 
ob sie den nötigen unique-content haben und damit 
spüren sie Ihre wertschätzung“, erklärte lenk. online 
habe man dadurch nun viel mehr regionale Inhalte, 
weil die redakteure nicht mehr das Gefühl hätten, ihre 
Inhalte würden verschenkt.

Florian Bauer empfahl, verlage sollten den Printabon-
nenten iPad-apps nicht mehr kostenlos zur verfügung 
stellen. „auch ein neuer Kanal ist ein Mehrwert und 
verlage sollten grundsätzlich dort Geld nehmen, wo 
der Kunde einen wert sieht“, meinte der Berater.

flankieren und so dazu beitragen, die vielfältige bay-
erische zeitungslandschaft „zukunftsfest“ zu machen.

DIrK IPPen BrIcht lanze FÜr  
KulturGut zeItunG

eine lanze für das Kulturgut zeitung brach in der so-
genannten elefantenrunde am vortag der Münchner 
verleger Dirk Ippen [u.a. Merkur, tz]. „Der wettbewerb 
[mit anderen Mediengattungen, a.d.r.] fördert mehr 
Kreativität als alles andere“, unterstrich er. Die digita-
le revolution mache zeitungen nicht überflüssig – im 
Gegenteil: Diese seien „leuchttürme“, die orientierung 
und einordnung lieferten. „Bei dem, was wir erleben, 
hat sich die zeitung glänzend geschlagen“, meinte Ip-
pen. Mit mehr als 1.500 lokalausgaben erreichten die 
zeitungen in Deutschland – gedruckt und online – zwei 
Drittel der Bevölkerung. „Kein anderes Medium kann 
auch nur annähernd diese Kleinteiligkeit vorweisen.“

KoMMunIKatIonsGIGant zeItunG: Der MarKt 
Muss sIch ausDIFFerenzIeren – IM content 
wIe auch In Den GeschäFtsMoDellen

Qualitätsjournalismus lässt sich nicht allein durch 
werbung finanzieren. rund 70 verlage verlangen in-
zwischen für Ihren online-content Geld vom leser und 
haben Paywalls eingeführt [s. s. 23]. während sich 
einerseits Bezahlschranken im web mehr und mehr 
durchsetzen, ging andererseits jüngst die deutsche 
huffington Post, die auf Gratisinhalte baut, an den 
start. unterschiedliche strategien und unterschiedli-
che Geschäftsmodelle diskutierten experten bei der 
Panel-veranstaltung, zu der vBzv und BDzv ebenfalls 
im rahmen der Medientage einluden. 

chancen, risiken und nebenwirkungen des e-Publi-
shing zeigte zunächst Dr. Florian Bauer, vorstand des 
Marktforschungs- und Beratungsunternehmens voca-
tus aG in Gröbenzell, auf. Drei Problemzonen gebe es: 
erstens, die revolution eines Produktes anstelle einer 
evolution; zweitens, ein Portfolio, das sich oft nicht an 
den Bedürfnissen der leser orientiere; und drittens, 
die besonderen herausforderungen eines richtigen Pri-
cings, die oft nicht erkannt würden.

oliver eckert, Geschäftsführer von tomorrow Focus, 
verteidigte die Gratis-strategie sowohl bei Focus-on-
line als auch bei der huffington Post. „wir haben gute 
erfahrungen mit dem advertising-Modell gemacht“, so 

Fotos: Medientage München
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PlanunGsseMInar 2013: eInFach zeItunG!

zeitungen werden dank ihrer digitalen angebote von 
so vielen Menschen wie noch nie zuvor genutzt. Über 
alle Kanäle hinweg – gedruckt, online, mobil – erreicht 
ein Großteil der zeitungstitel 80 % der über 14-Jähri-
gen. Die tageszeitung nimmt somit unverändert einen 
spitzenplatz als werbeträger im Markt der Medien ein. 
entsprechend groß war auch in diesem Jahr wieder das 
Interesse an dem in Kooperation mit den verlagsver-
tretungen Glauner, schaible und von schroetter sowie 
der zeitungs Marketing Gesellschaft [zMG] durchge-
führten vBzv-Planungsseminar “einfach zeitung!“. 36 
Junior-Media-Planer sind auf einladung der Medien-
gruppe Pressedruck nach augsburg gereist, um an der 
zweitägigen Fortbildung teilzunehmen. Im rahmen 
des zweitägigen Praxisworkshops ermöglichten er-
fahrene referenten und verlagsvertreter den jungen 
nachwuchsplanern aus bayerischen Media-agenturen 
wertvolle einsichten und praxisnahe Übungen, wie 
sich tageszeitungen durch geschickte Planung mit 
größtmöglicher effizienz als werbeträger nutzen las-
sen. herbert Dachs, verlagsleiter der Mediengruppe 
Pressedruck und aufsichtsrat der zMG, begrüßte die 
teilnehmer des Praxis-workshops Mediaplanung per-

sönlich und präsentierte die tageszeitung als moder-
nes und leistungsstarkes Medium. thomas sarnowski, 
Medialeiter der redblue Marketing Gmbh und verant-
wortlich für die Media Markt und saturn-Märkte in 
europa, erläuterte die Bedeutung der tageszeitung im 
umkämpften Markt der Medien. wolfgang schuldlos, 
Geschäftsführer des Instituts für werbeerfolgsmes-
sung, gab in seinem vortrag wertvolle tipps und hilfe-
stellungen für die tageszeitungsplanung. 

neben den verschiedenen referaten stand am zweiten 
tag die praktische arbeit in den Übungsagenturen im 
Mittelpunkt: unter der anleitung der verlagsvertreter 
planten die seminarteilnehmer u.a. die eröffnung des 
Fugger- und welser-Museums in augsburg und die ein-
führung einer neuen ec Motiv-Karte, um sich in den 
themen Briefing, Planung und Darstellung zu üben. In 
der abschließenden Präsentation wurden die einzelnen 
arbeiten von dem Juror thomas sarnowski [redblue] 
beurteilt. Die Mediengruppe Pressedruck erwies sich 
als ein ausgezeichneter Gastgeber des Planungssemi-
nars. stellvertretend für die bayerischen zeitungsverla-
ge präsentierte sie die klassische tageszeitung als mo-
derne Mediengattung in einem sich stets wandelnden 
umfeld. 

II.

Planungsseminar „einfach zeitung!”
„wer lIest, lIest zeItunG“ anDreas scherer 
BeI JahrestaGunG Des vBzv In auGsBurG: 
auch In Der DIGItalen welt Ist DIe zeItunG 
DIe FÜhrenDe InForMatIonsQuelle

Die zeitung bleibt auch in der digitalen welt die führen-
de und zuverlässigste Informationsquelle. Mit dieser 
selbstbewussten aussage begrüßte der erste vorsitzen-
de vBzv, andreas scherer, ca. 150 geladene Gäste der 
abendlichen Festveranstaltung in augsburg. Die digita-
len angebote der zeitungen erlebten einen beeindru-
ckenden Boom. Die online-Portale der verlage hätten 
rund 30 Mio. unique user, die verkaufszahlen der kos-
tenpflichtigen e-Paper seien allein im ersten Quartal 
des Jahres 2013 im vergleich zum vorjahreszeitraum 
um über 90 % gestiegen, berichtete scherer. von den 
apps für smartphones und tablets erwarte man eine 
ähnliche entwicklung. aber auch die gedruckte zeitung 
erreiche nach wie vor fast 70 % der Bundesbürger. Die 
kombinierte reichweite der zeitung sei so hoch, dass 
man sagen könne: wer überhaupt lesen mag oder 
lesen kann, der liest auch zeitung. scherers lob galt 
dabei vor allem den bayerischen zeitungshäusern, die 
ihren unternehmergeist und ihre Bereitschaft, in einer 
neuen Medienwelt neue wege zu gehen, immer wieder 
eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Das anfang april 2013 verabschiedete leistungs-
schutzrecht begrüßte scherer als einen wichtigen 
schritt, der den heimischen verlagen helfe, mit den 
weltweit agierenden Internet-Giganten wie Google in 
einen fairen wettbewerb zu treten. Im Kern gehe es um 
die anerkennung der verlegerischen wertschöpfung, 

II.

vBzv Jahrestagung in augsburg

Foto: Marcus Barnstorf 
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Die bayerischen zeitungsverleger trafen sich am 25. 
april 2013 auf einladung der verlegerfamilien holland 
und scherer in augsburg, dem standort der Medien-
gruppe Pressedruck. am festlichen abend im Goldenen 
saal des augsburger rathauses, eines bedeutenden 
renaissance-Bauwerks, nahmen zahlreiche Persönlich-
keiten aus Politik, wirtschaft, Medien und Kultur teil. 
Den Festvortrag hielt der bayerische Medienminister 
staatsminister thomas Kreuzer, leiter der Bayerischen 
staatskanzlei, der u.a. seine unterstützung gegen die 
geplante auseinanderschaltung der werbung bei nati-
onalen tv-Programmen zusagte und die zeitungsverle-
ger für ihr engagement beim transformationsprozess 
hin zu Medienhäusern lobte. eventuell vorhandene 
rechtliche hürden werde die bayerische staatsregie-
rung überprüfen. Die Gäste wurden beim abendessen 
unterhalten von der Band smile und, als gelungene 
Überraschung, von Kabarettist willy astor. nicht nur 
die heimische Presse, sondern auch das Fernsehen 
[Br, sat.1 Bayern, a.tv] berichteten über die glanzvolle 
veranstaltung.

MItGlIeDerversaMMlunG

auf der Mitgliederversammlung des vBzv am nach-
mittag hatte zuvor der erste vorsitzende des vBzv, an-
dreas scherer, einen kurzen Jahresrückblick zur arbeit 
des vBzv gehalten. vBzv-Geschäftsführer Dr. Markus 
rick trug den Geschäftsbericht 2012 vor und verwies 
im übrigen auf die schriftliche Fassung des Jahresbe-
richts, der allen Mitgliedern vorab zugeleitet worden 
war. unter allgemeiner zustimmung stellte er den 

aber auch von journalistischen Inhalten im digitalen 
zeitalter. nun komme es darauf an, daraus eine win-
win-situation für alle Beteiligten zu machen. 

scherer bemängelte allerdings, dass die politischen 
und rechtlichen rahmenbedingungen für die verlags-
häuser weiterhin unbefriedigend seien. regulierer, vor 
allem Kartellämter und landesmedienanstalten, be-
handelten die nationalen und regionalen verlage wie 
Monopolisten, während sie die wahren Monopolisten, 
die sich international formiert haben, weitgehend ge-
währen ließen. Damit würden die verlagshäuser in der 
dringend notwendigen aufgabe behindert, sich in einer 
veränderten Medienwelt als diversifizierte Medienhäu-
ser zu entwickeln und zu behaupten. Die nationalen 
und regionalen verlagshäuser seien ein Pfeiler der de-
mokratischen Kultur und ein Garant für die Meinungs-
vielfalt in Deutschland. eine Politik, die diesem wich-
tigen heimischen wirtschaftszweig durch rückwärts 
gewandtes Denken schade, schade sich selbst und der 
demokratischen entwicklung in Deutschland.

verlegerin alexandra holland beschrieb zuvor in ihrer 
willkommensansprache die Geschichte des Medien-
hauses Pressedruck von den anfängen nach dem Krieg 
bis heute zu einem der großen regionalzeitungsver-
lage [und Medienhäuser allgemein] in Deutschland. 
verwurzelung im regionalen und lokalen bei hoher 
Qualität der Berichterstattung sei und bleibe die De-
vise. Das vertrauen der leser in die Berichterstattung 
sei ein ungeheures Kapital, auf das sich immer wieder 
aufbauen lasse, auch im digitalen Bereich.

Jahresabschluss vor und erläuterte die einzelnen Po-
sitionen. Bei stimmenthaltung der jeweils Betroffenen, 
im übrigen einstimmig, wurde den vorsitzenden, dem 
vorstand, den rechnungsprüfern und der Geschäfts-
stelle entlastung für das vergangene Geschäftsjahr er-
teilt und der Jahresabschluss genehmigt. einstimmig 
wurde auch dem von der Geschäftsstelle vorgelegten 
etatvoranschlag für 2013 bei erneut gleich bleibendem 
Beitrag zugestimmt. 

Bei den turnusmäßigen wahlen bestätigten die Mit-
gliedsverlage einstimmig die vorsitzenden andreas 
scherer und Dr. laurent Fischer für weitere zwei Jahre 
als vorsitzende, ebenso die Mitglieder des vorstandes, 
Prof. Dr. Martin Balle [straubinger tagblatt], oliver Dö-
ser [oberbayerisches volksblatt, rosenheim], ulrich 

eymann, [Main-echo, aschaffenburg], uwe Günther 
[Münchner Merkur / tz], Dr. Detlef haaks [süddeutsche 
zeitung, München], leonhard helmreich [Der neue 
tag, weiden], Guido Mehl [Fränkische landeszeitung, 
ansbach], toni schnell [nürnberger nachrichten] und 
walter schweinsberg [Mediengruppe oberfranken, 
Bamberg] sowie die rechnungsprüfer toni schnell und 
walter schweinsberg. 

Dr. laurent Fischer, der zweite vorsitzender, sprach 
den verlegerfamilien holland und scherer den be-
sonderen Dank für die gelungene veranstaltung aus. 
ein extra-Dankeschön richtete er an den augsburger 
 oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl, der die nutzung 
des Goldenen saals des augsburger rathauses für die 
abend-veranstaltung möglich machte.
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Der VBZV ist satzungsgemäß auch Tarifverband und 
führt als solcher für seine Mitgliedsverlage, soweit sie 
tarifgebunden sind, Tarifverhandlungen für ihre Be-
schäftigten und schließt für sie Tarifverträge ab. Für 
die Angestellten und die gewerblichen Arbeitnehmer 
im Zeitungsverlagsgewerbe verhandeln wir auf Landes-
ebene selbst durch unsere Tarifkommission, für die Re-
dakteure, Volontäre sowie die arbeitnehmerähnlichen 
freien Journalisten an Tageszeitungen geschieht dies 
auf Bundesebene durch den Bundesverband BDZV als 
Vertreter der Landesverbände und damit auch des VBZV 
und natürlich unter Mitwirkung von Vertretern auch des 
VBZV in der Verhandlungskommission und vorbereitend 
im Sozialpolitischen Ausschuss des Bundesverbandes. 
Eine Übersicht der für die tarifgebundenen Mitglieder 
geltenden Tarifverträge finden Sie auf Seite 62.

TARiFVERhAnDLungEn FÜR AngESTELLTE unD 
gEwERBLichE ARBEiTnEhMER iM ZEiTungSVER-
LAgSgEwERBE in BAyERn

Die gewerkschaft ver.di hat die Lohntabelle und den 
gehaltstarifvertrag vom Tarifabschluss vom 3. Juli 
2011 fristgerecht zum 31. Mai 2013 gekündigt und hat 
Lohn- und gehaltserhöhungen von linear 5,5 % bei ei-
ner Laufzeit von 12 Monaten gefordert.

Die Verleger haben ihrerseits die Manteltarifverträge 
fristgerecht zum 31. März 2014 gekündigt und stre-
ben ein gesamtpaket für Lohn und gehalt sowie eine 
Modernisierung der seit 1997 unverändert geltenden 
Manteltarifverträge für die Angestellten bzw. die ge-
werblichen Arbeitnehmer im Zeitungsverlagsgewerbe 

in Bayern an. Ziel des VBZV ist ein zukunftsfähiger Flä-
chentarifvertrag mit akzeptablen Regelungen sowohl 
in Lohn-, gehalts- wie in den Manteltarifverträgen.

nach einer kurzen ersten Verhandlungsrunde am 17. 
Juli 2013 in München erklärte ver.di in der 2. Verhand-
lungsrunde am 20. September 2013 kategorisch, man 
werde mit dem VBZV über das Thema Manteltarif-
verträge vor April 2014 keine Verhandlungen führen 
und deshalb auch keinen neuen Verhandlungstermin 
vereinbaren. ver.di werde derzeit auch nicht über eine 
Paketlösung verhandeln, sondern sei allenfalls bereit, 
über Lohn- und gehaltserhöhungen zu reden.

Angesichts des tiefgreifenden Transformationsprozes-
ses, den die Zeitungsverlage seit Jahren durchlaufen, 
entsprechen die Manteltarifbestimmungen in vielen 
Punkten nicht mehr den betrieblichen notwendigkei-
ten und müssen auf den Prüfstand. Viele Regelungen 
passen nicht mehr zur heutigen Realität in den Ver-
lagen und sind mit ein grund für die zunehmenden 
wechsel in die Mitgliedschaft ohne Tarifbindung [OT-
Mitgliedschaft].

Schließlich sind die Manteltarifverträge seit Anfang 
1997 gültig und immer wieder unverändert verlängert 
worden. Sie bedürfen angesichts des tiefgreifenden 
Veränderungsprozesses, den die Verlage durchlaufen, 
dringend einer Reform. Das gesamte umfeld ist längst 
nicht mehr das selbe wie vor nunmehr bald 17 Jahren: 
damals gab es noch keinen Euro, ja noch nicht einmal 
google – die Suchmaschine ging erst am 27. Septem-
ber 1998 online.

III.
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haben den am 18. august 2011 im rahmen eines Ge-
samtpaktes vereinbarten Gehaltstarifvertrag für re-
dakteurinnen und redakteure an tageszeitungen und 
den tarifvertrag für die arbeitnehmerähnlichen freien 
Journalisten fristgerecht zum 31. Juli 2013 gekündigt. 
Der DJv fordert Gehalts- und honorarerhöhungen um 
6 %, die dju solche um 5,5 %.

Der BDzv – als vertreter der landesverbände – hat sei-
nerseits den Manteltarifvertrag für die redakteure an 
tageszeitungen fristgerecht zum 31. Dezember 2013 
gekündigt und strebt ein „tarifwerk zukunft“ an – eine 
zeitgemäße Paketlösung aus lohn-, Gehalts- und Man-
teltarifvertrag sowie dem tarifvertrag über die alters-
versorgung.

Die verhandlungskommissionen von BDzv – als vertre-
ter der landesverbände – und die von DJv und dju in 
ver.di trafen sich bisher am 19. Juli und am 23. august 
in Frankfurt/Main, am 9. oktober in Berlin, in kleiner 
runde am 29. oktober in Frankfurt/Main und erneut 
am 11. november in Berlin, sowie am 18. Dezember 
2013 in Berlin. 

In der siebten verhandlungsrunde am 5. Februar 2014 
in Düsseldorf hat der BDzv ein ausformuliertes tarif-
werk vorgelegt. Gegenüber DJv und dju in ver.di betonte 
der verhandlungsführer des BDzv, Georg wallraf, dass 
es sich bei der komplexen und umfassenden Materie, 
die obendrein auch den vertrag über die altersversor-
gung und den volontärstarifvertrag mit einschließt, um 
Parameter handele, die voneinander abhängig in einer 
Paketlösung verhandelt werden müssten.

Der Forderung von Gewerkschaftsseite, den Mantelta-
rifvertrag unangetastet zu lassen und veränderungen 
allein im Gehaltstarifvertrag vorzunehmen, erteilte 
wallraf eine klare absage. er unterstrich, dass ange-
sichts des tiefgreifenden wirtschaftlichen und struktu-
rellen transformationsprozesses in der zeitungsbranche 
das von den zeitungsverlegern angestrebte „tarifwerk 
zukunft“ endlich die arbeitswirklichkeit in den redak-
tionen abbilden müsse. auch müsse ein neuer Flächen-
tarifvertrag die regional sehr unterschiedlichen wirt-
schafts- und lebensbedingungen widerspiegeln.

Das „tarifwerk zukunft“ des BDzv, in das auch hin-
weise von DJv und ver.di aus den zurückliegenden ver-
handlungsrunden eingeflossen sind, basiert auf den 
angeboten und Forderungen der arbeitgeberseite. Da-

Dass bei einer solchen reform alle Punkte – nicht nur 
redaktionell – auf den Prüfstand kommen müssen, 
sollte auch die Gewerkschaft einsehen: sind die texte 
noch aktuell, entsprechen sie der Gesetzeslage und der 
rechtsprechung? vor allem aber: entsprechen sie noch 
der betrieblichen wirklichkeit?

wenn ver.di den Flächentarifvertrag wirklich erhalten 
möchte, sollte die Gewerkschaft nicht die augen vor 
der veränderten wirklichkeit verschließen, sondern an 
lösungen für die zukunft mitarbeiten und nicht – wie 
sie in ihrer Mitteilung zu den verhandlungen schreibt – 
auf die nachwirkung von überholten tariftexten hoffen 
und sich gar verhandlungen verweigern. Bis redakti-
onsschluss dieses Berichts hat ver.di jedoch immer nur 
angebote für lohn- und Gehaltserhöhungen eingefor-
dert, sich verhandlungen über ein Gesamtpaket aber 
verschlossen. ein weiterer termin konnte deshalb bis-
her nicht vereinbart werden.

Die tarifgebundenen Mitglieder des vBzv-vorstandes, 
die vBzv-tarifkommission und die vertreter des vBzv 
im sP-ausschuss des Bundesverbandes haben sich am 
24. Juli 2013 in München getroffen und die verhand-
lungslinie des vBzv bestätigt. Die Mitglieder der vBzv-
tarifkommission trafen sich darüberhinaus mehrfach 
in der vBzv-Geschäftsstelle in München sowie im ver-
lag der augsburger allgemeinen, um die weitere ver-
handlungslinie des verbands abzustimmen.

Im Berichtsjahr gab es auf Grund des letzten abschlus-
ses von 2011 nochmals eine einmalzahlung im Januar 
2013 von 250 €, teilzeitkräfte und altersteilzeitler an-
teilig, auszubildende 125 €. 

zum 31. Dezember 2013 sind die tarifverträge über die 
altersteilzeit der angestellten sowie der gewerblichen 
arbeitnehmer im zeitungsverlagsgewerbe in Bayern 
ohne nachwirkung beendet worden. Der vBzv strebt 
hier eine weitere verlängerung um drei Jahre an und 
hat dazu auch bereits die grundsätzliche zustimmung 
der Gewerkschaft ver.di.

tarIFverhanDlunGen FÜr reDaKteure  
an taGeszeItunGen sowIe arBeItnehMer-
ähnlIche FreIe JournalIsten an 
 taGeszeItunGen

Die Gewerkschaften Deutscher Journalisten-verband 
[DJv] und Deutsche Journalisten union [dju] in   ver.di 

zur vorbereitung und Begleitung der tarifverhandlun-
gen traf sich der sozialpolitische ausschuss des BDzv 
im Berichtsjahr am 15. Februar in Frankfurt / Main, am 
23. april in Berlin, am 3. Juni in Frankfurt / Main, am 
17. september in Dresden, am 28. oktober in Frankfurt 
/ Main, am 10. Dezember 2013 in Berlin sowie am 21. 
Januar 2014 in Berlin. Darüber hinaus gab es eine rei-
he von telefon-Konferenzen zur weiteren abstimmung.

Im Berichtsjahr erhielten die redakteure auf Grund des 
abschlusses 2011 mit dem Februargehalt 2013 noch-
mals eine einmalzahlung von 200 €, volontäre von 
125 €.

zu zählen die Überarbeitung der tarifgruppen und der 
eingruppierungsmerkmale, die einführung einer neuen 
tarifgruppe 2a für redakteure ohne journalistische 
ausbildung, die Klärung von Besitzständen, Konditi-
onen für neueinsteiger, die einbeziehung von online-
redakteuren. Ferner hatten die zeitungsverleger in der 
sechsten verhandlungsrunde eine einmalzahlung für 
das Jahr 2014 und eine lineare erhöhung der Gehälter 
für das Jahr 2015 angeboten.

Die Gewerkschaften hatten ihrerseits eine überarbeite-
te Fassung des Gehaltstarifvertrags vorgelegt. nun ge-
he es darum, eine sicher schwierige annäherung weiter 
voranzutreiben, sagte wallraf.

während der tarifverhandlungen haben die Gewerk-
schaften mehrfach zu sog. „warnstreiks“ aufgerufen, 
die auch eine ganze reihe bayerischer verlagshäuser 
betroffen haben.

Die tarifverhandlungen werden [nach redaktions-
schluss dieses Berichts] am 8. März 2014 in hamburg 
fortgeführt.
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FÜr DIe zeItunGsverlaGe In BaYern sInD DerzeIt 
FolGenDe tarIFverträGe vereInBart:

1.  tarIFverträGe IM zeItunGsverlaGs-
GewerBe In BaYern:

 ■ Für die Angestellten:
-   Manteltarifvertrag für die angestellten in der Fas-

sung vom 26.02.1997 [gekündigt zum 31.03.2014]
-   Gehaltstarifvertrag für die angestellten vom 

20.07.2011 [gekündigt zum 31.05.2013]
-  tarifvertrag zur abwendung sozialer härten bei 

rationalisierungsmaßnahmen für die angestell-
ten

-  tarifvertrag über die vermögenswirksamen leis-
tungen vom 15.03.1971

-  tarifvertrag zur Förderung der Fortbildung und 
umschulung für die angestellten

-  tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen alters-
versorgung für angestellte, auszubildende und 
gewerbliche arbeitnehmer

-  tarifvertrag über die altersteilzeit vom 16.05.2000 
/  17.06.2005 / 03.07.2007 / 10.02.2011 [=verlän-
gerung der laufzeit zuletzt bis 31.12.2013 ohne 
nachwirkung, zusage ver.dis für weitere verlän-
gerung bis 31.12.2016]

-  tarifvertrag über die Beschäftigungssicherung 
und ausbildung in der Fassung vom 16.05.2000

 ■ Für die gewerblichen Arbeitnehmer:
-  Manteltarifvertrag für die gewerblichen arbeit-

nehmer in der Fassung vom 26.02.1997 [gekün-
digt zum 31.03.2014]

-  lohntarifvertrag für die gewerblichen arbeit-
nehmer vom 30.05.1985 in der Fassung vom 
26.02.1997 mit anlage B [=lohntabelle] vom 
20.07.2011 [gekündigt zum 31.05.2013].

-  tarifvertrag zur abwendung sozialer härten bei 
rationalisierungsmaßnahmen für die gewerbli-
chen arbeitnehmer

-  tarifvertrag über die vermögenswirksamen lei-
tungen vom 15.03.1971

-  tarifvertrag zur Förderung der Fortbildung und 
umschulung für die gewerblichen arbeitnehmer

-  tarifvertrag zur altersteilzeit vom 16.05.2000 / 
17.06.2005 / 03.07.2007 / 10.02.2011 [=verlän-

gerung der laufzeit zuletzt bis 31.12.2013 ohne 
nachwirkung, zusage ver.dis für weitere verlän-
gerung bis 31.12.2016]

-  tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen alters-
versorgung für angestellte, auszubildende und 
gewerbliche arbeitnehmer

-  tarifvertrag über die Beschäftigungssicherung 
und ausbildung in der Fassung vom 16.05.2000

2.  tarIFverträGe FÜr reDaKteure unD 
reDaKteurInnen an taGeszeItunGen

 -  Manteltarifvertrag vom 18.08.2011 [gekündigt 
zum 31.12.2013]

 -  Gehaltstarifvertrag vom 18.08.2011 [gekündigt 
zum 31.07.2013]

 -  tarifvertrag über die abwendung sozialer här-
ten bei Maßnahmen von Kooperation und Kon-
zentration von tageszeitungen vom 10. sep-
tember 1968

 -  tarifvertrag über die altersversorgung für re-
dakteurinnen und redakteure an tageszeitun-
gen vom 15.12.1997 [gültig ab 1.1.1999, bun-
desweit allgemeinverbindlich mit ausnahme 
der länder sachsen-anhalt und thüringen]

 -  tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen al-
tersversorgung vom 18.11.2002

 -  tarifvertrag über das redaktionsvolontariat 
vom 28.05.1990

 -  tarifvertrag über vermögenswirksame leistun-
gen für redakteure und redaktionsvolontäre 
an tageszeitungen vom 13.04.1972

 -  tarifvertrag über einführung und anwen-
dung rechnergesteuerter textsysteme vom 
20.03.1978 [zumindest theoretisch noch; ist 
nIcht gekündigt]

3.  tarIFvertraG FÜr arBeItnehMer-
ähnlIche FreIe JournalIsten an taGes-
zeItunGen voM 18.08.2011 [GeKÜnDIGt 
zuM 31.07.2013]

Inhalt Der GePlanten 
 MInDestlohnreGelunG

auch im Jahr 2013 war die politische Debatte über 
die sicherstellung einer sachgerechten entlohnung, 
 verkürzt dargestellt unter dem stichwort „Mindest-
lohn“, eines der großen sozialpolitischen themen – 
und wird es wohl noch eine weile bleiben. Bei undif-
ferenzierten regelungen in diesem Bereich sind für die 
zeitungen kontraproduktive ergebnisse in der Praxis zu 
befürchten, eine aushöhlung der tarifautonomie sowie 
eine erhebliche bürokratische Belastung. Betroffen 
wäre insbesondere die zeitungszustellung, die bei fal-
scher regulierung in einigen Bereichen in Frage gestellt 
 würde.

In der im Berichtsjahr zu ende gegangenen legislatur-
periode konnten die undifferenzierten Gesetzentwür-
fe, die einzelne, vor allem sPD-regierte Bundesländer 
über den Bundesrat in das Gesetzgebungsverfahren 
einzubringen versuchten, zwar noch verhindert wer-
den; der am 27. november 2013 vereinbarte Koaliti-
onsvertrag zwischen cDu/csu und sPD sieht aber zum 
1. Januar 2015 die einführung eines flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € brutto je 
zeitstunde vor. Bis zum Moment der unterzeichnung 
des Koalitionsvertrags war es unklar, ob darin ein aus-
nahmetatbestand für die zusteller von zeitungen und 
anzeigenblätter enthalten sein würde. In buchstäblich 
letzter Minute wurde ein Prüfauftrag für einen solchen 
ausnahmetatbestand auf Druck der sPD gestrichen, 
ebenso wie eine ausnahmeregelung für auszubildende 
und schüler. 

Die Koalitionsvereinbarungen sehen vor, dass tarif-
verträge, in denen die tarifparteien geringere entgel-
te als den stundenlohn von 8,50 € vereinbart haben, 
bis 31. Dezember 2016 weiter gelten. Das gilt auch für 
geltende Branchenmindestlöhne. ab Januar 2017 soll 
dann das bundesweite gesetzliche Mindestlohnniveau 
uneingeschränkt gelten. Die höhe des allgemein ver-
bindlichen Mindestlohns soll dann in regelmäßigen 
abständen – erstmals zum 10. Juni 2017 mit wirkung 
zum 1. Januar 2018 – von einer Kommission der ta-
rifpartner überprüft, gegebenenfalls angepasst und 
anschließend über eine rechtsverordnung staatlich 
erstreckt und damit allgemein verbindlich werden. 
Die Mitglieder der Kommission werden von den spit-
zenorganisationen der arbeitgeber und arbeitnehmer 
benannt [Größe: 3 zu 3 plus vorsitz]. wissenschaftli-
cher sachverstand [ohne stimmrecht] wird auf vor-
schlag der spitzenorganisationen der arbeitgeber und 
arbeitnehmer [1 plus 1] hinzugezogen. Der vorsitz ist 
alternierend, die genaue regelung wird hierzu in dem 
zu verabschiedenden Gesetz getroffen. 

Dieser zur umsetzung der Koalitionsvereinbarung einzu-
leitende Gesetzgebungsprozess wird nun von den verle-
gerverbänden intensiv begleitet. anknüpfungspunkt da-
für ist vor allem ein Passus im Koalitionsvertrag: 

„wir werden das Gesetz im Dialog mit arbeitgebern 
und arbeitnehmern aller Branchen, in denen der Min-
destlohn wirksam wird, erarbeiten und mögliche Pro-
bleme, z. B. bei der saisonarbeit, bei der umsetzung 
berücksichtigen“.

III.

 Mindestlohn 
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einführung eines Mindestlohns von 8,50 € brutto auf 
einen stundenlohn von insgesamt 11-13 €. Damit er-
hielten sie deutlich mehr als ein entsprechender sozi-
alversicherter arbeitnehmer.

Arbeitsmarktpolitische Kontraproduktivität: ein 
großer teil der zusteller sind hartz Iv-empfänger. sie 
können diese Bezüge bis zu der gesetzlichen zuver-
dienstgrenze von 100 € / Monat aufbessern. Bei einfüh-
rung des Mindestlohns würde die zuverdienstgrenze, 
zumal in logistisch sinnvollen zustellbezirksgrößen, so 
schnell und deutlich überschritten, dass ein Großteil 
des lohns auf die alG II-Bezüge angerechnet würde. 
Das mindert die attraktivität des Jobs erheblich. viele 
hartz Iv-Bezieher würden diesen zuverdienst unterlas-
sen, die verlage hätten noch größere Probleme, über-
haupt zustellpersonal zu finden. viele zeitungsboten 
sind überdies rentner, die ihre mageren rentenbezüge 
aufbessern wollen. Der gesetzliche Mindestlohn, der 
eine Bezahlung auf stundenbasis vorschreibt, würde 
das anforderungsprofil des zustellers drastisch verän-
dern – nur noch schnelle und gesunde zusteller wür-
den eingestellt. Der Mindestlohn würde das Problem 
der altersarmut daher verschärfen, nicht lindern.

Stücklohn statt Stundenlohn: zusteller werden bis-
lang nach stücklohn bezahlt. Das bewährte stücklohn-
modell einschließlich auslagenersatz, wegegeld und 
erschwerniszulagen berücksichtigt die Komplexität 
der Bedingungen und die unterschiedlichen Fähigkei-
ten der zusteller vom studenten bis zum rentner. ein 
einheitlicher zertifizierbarer standard für ein stunden-
lohnmodell im zustellbereich der zeitungen kann hin-
gegen nicht seriös und rechtssicher erstellt werden. Die 
Bedingungen vor ort sind zu unterschiedlich. auch die 
sichere und zuverlässige erfassung der arbeitszeiten ist 
praktisch unmöglich, zumal die meisten zusteller nicht 
den verlag betreten, sondern ihre zustellexemplare 
weit außerhalb an einem vereinbarten ort aufnehmen. 
eine systematische GPs-Überwachung der zusteller ist 
schon aus persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen 
Gründen abzulehnen.

Verfassungswidrigkeit des Mindestlohns: nach den 
insoweit übereinstimmenden Gutachten der renom-
mierten verfassungsrechtler Prof. Dr. Dr. di Fabio und 
Prof. Dr. Degenhart führt ein gesetzlicher Mindestlohn 
jedenfalls im Bereich des Pressevertriebs zu einem ver-
fassungsrechtlich nicht gerechtfertigten eingriff in das 
Grundrecht der Pressefreiheit. Der Grundsatz der ver-

ausnahMetatBestanD FÜr zusteller 
 verFassunGsrechtlIch GeBoten 

eine wirtschaftliche, arbeitsmarktpolitische und ge-
samtgesellschaftliche Betrachtung führt zu dem ein-
deutigen ergebnis, dass bei der einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns ein ausnahmetatbestand für 
die zusteller von zeitungen, aber auch von anzeigen-
blättern, nicht nur möglich, sondern verfassungsrecht-
lich geboten ist:

Kostenexplosion / Existenzgefährdung: nach einer 
repräsentativen umfrage des Bundesverbands BDzv 
läge die jährliche Mehrbelastung im zustellbetrieb von 
zeitungen durch die einführung des geplanten Mindest-
lohns bundesweit bei rund 225 Mio. €. zur Kompensa-
tion wären demnach zusätzliche Brutto-einnahmen in 
höhe von etwa 500 Mio. € oder Kostensenkungen in 
gleicher höhe erforderlich. Dies wird angesichts des re-
zessiven Kerngeschäfts und hoher Investitionen in den 
aufbau digitaler Geschäftsmodelle, aber auch mit Blick 
auf bereits erfolgte Kostensynergien, definitiv nicht ge-
lingen. Bei ganzheitlicher Betrachtung des verlagsge-
schäfts läge die Mehrbelastung noch wesentlich höher, 
weil die Medienhäuser auch anzeigenblätter, Post und 
Prospekte zustellen. Das bestehende Finanzierungs-
modell der Presse käme in eine ernsthafte schieflage.

Gefahr für flächendeckende Nachrichtenversor-
gung: Die zustellung von zeitungsexemplaren wäre 
in über 2 Mio. haushalten nicht mehr kostendeckend 
möglich; dies umfasst rund 13 % der gesamten 
abonnement-auflage. Betroffen wären insb. struktur-
schwache und abgelegene regionen, in denen keine 
Dsl-Breitbandversorgung gewährleistet ist und eine 
versorgung mit digitalen Presseprodukten daher eben-
falls nicht in Frage kommt.

Arbeitsplatzvernichtung: Die wegen der einführung 
eines Mindestlohns erforderliche neustrukturierung 
der zustellbezirke würde laut auskunft der verlage 
eine reduzierung um rund 16.000 Botenstellen mit 
sich bringen – etwa 10 % der Gesamtbotenstellen. In 
Bayern würden ca. 3.000 zustellerinnen und zusteller 
ihren Job verlieren.
 
Brutto für Netto: zeitungszusteller sind ganz überwie-
gend Minijobber und erhalten ihren lohn daher brutto 
für netto. Mit den üblichen zuschlägen [nachtzuschlä-
ge, erschwerniszulagen etc.] kämen viele zusteller bei 

Die vorsitzenden und der Geschäftsführer des vBzv, 
aber auch verleger und Geschäftsführer der Mitglieds-
verlage, haben in den vergangenen Monaten zahlreiche 
intensive Gespräche mit politischen entscheidungsträ-
gern in den zuständigen Ministerien, dem Deutschen 
Bundestag und dem bayerischen landtag geführt, um 
auf die Besonderheiten der zustellung hinzuweisen 
und um eine ausnahmeregelung zu werben. 

neben der Interessenvertretung hat der vBzv auch 
seine aufgabe als serviceverband wahrgenommen: Im 
rahmen einer Informationsveranstaltung konnten sich 
die verlage bereits im april 2013 darüber informieren, 
wie sie sich auf die drohende einführung des Mindest-
lohns für zeitungszusteller vorbereiten können. 

hältnismäßigkeit wird verletzt. Bereits die eignung des 
Mindestlohns ist im Blick auf das gesetzgeberische ziel 
der existenzsicherung zweifelhaft. Jedenfalls vermin-
dert sich das Gewicht der rechtfertigung angesichts 
der neben- und ergänzungserwerbsbedingungen der 
zeitungszustellung erheblich, so dass ein deutliches 
Missverhältnis gerade auch unter Berücksichtigung 
der Intensität des eingriffs in die Pressefreiheit be-
steht. art. 5 abs. 1 GG erfordert daher die ausnahme 
des Pressevertriebs aus dem anwendungsbereich des 
Mindestlohns. art. 5 abs. 1 GG privilegiert die Presse 
insoweit auch gegenüber anderen Berufsgruppen, die 
einen ausnahmetatbestand fordern.

ein Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des 
Bundestages zum Mindestlohn vom Dezember 2013, 
das den ausnahmetatbestand für die zeitungszustel-
lung unter hinweis auf den Gleichheitsgrundsatz von 
art. 3 Grundgesetz [GG] in Frage stellt, verkennt bereits 
den anwendungsbereich des Gleichheitsgrundrechts. 
art. 3 GG verbietet die ungleichbehandlung gleicher 
sachverhalte, umgekehrt aber auch die Gleichbehand-
lung ungleicher sachverhalte ohne sachlichen Grund. 
Die o.g. branchenspezifischen Besonderheiten und die 
einwirkung des art. 5 GG unterscheiden die zeitungs-
zustellung aber wesentlich von anderen wirtschafts-
branchen. Deshalb kann – ja muss – für die zustell-
branche auch eine andere regelung zum Mindestlohn 
gelten. ausnahmetatbestände sind dabei eine übliche 
Praxis, um besondere Problemlagen und rechtspositi-
onen berücksichtigen zu können.
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unterstÜtzunG Der JournalIstIschen   
aus- unD weIterBIlDunG

Der journalistischen aus- und weiterbildung haben die 
bayerischen zeitungsverleger schon immer eine ganz 
besondere Bedeutung zugemessen. entsprechende 
angebote sind nicht nur tarifvertraglich geregelt, die 
Bayerischen zeitungsverleger engagieren sich zu die-
sem zweck auch als einer der drei trägerverbände der 
akademie der Bayerischen Presse. 

Der vBzv unterstützt seine Mitgliedsverlage darüber 
hinaus durch ein Jahresbudget für den Besuch von aus- 
und Fortbildungsveranstaltungen. Im rahmen dieses 
Budgets können sich Journalisten und volontäre von 
vBzv-Mitgliedsverlagen zu einschlägigen aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen anmelden, die Kosten 
übernimmt der vBzv. Finanziert wird das Projekt aus 
Mitteln, die der vBzv zu diesem zweck von den ver-
wertungsgesellschaften wort und Bild/Kunst erhält. 

Der in 2011 erstmals zur verfügung gestellte service 
ist auch im Berichtsjahr nahtlos fortgeführt worden – 
der vBzv konnte seinen Mitgliedsverlagen wiederum 
ein Jahresbudget von 250.000 € für die journalistische 
aus- und weiterbildung zur verfügung stellen. Der 
Betrag wird im verhältnis aller vBzv-Mitgliedsverlage 
verteilt. als schlüssel gilt die Quote eines Mitglieds-
verlags an der Gesamtzahl der journalistischen Mit-
arbeiter im vBzv. Die Quote wird nach den angaben 
der Mitgliedsverlage im rahmen der jährlichen vBzv-
Mitarbeiterumfrage errechnet, die regelmäßig zu Jah-
resbeginn stattfindet. 

hBzv-seMInarProGraMM 

In 2013 sind über den hilfsverein Bayerischer zei-
tungsverleger e.v. [hBzv] seminare zu verlagsspezi-
fischen themen für den vBzv veranstaltet worden. 
alle seminare sind in Kooperation mit dem verband 
der südwestdeutschen zeitungsverlage e.v. [vszv] in 
Baden-württemberg ausgeschrieben worden; diese 
ausbildungskooperation besteht seit 1999. 

Im Berichtszeitraum sind in Bayern die seminare „er-
folgreiche verhandlungsführung im Medienverkauf“ 
[27. Februar 2013], „Den richtigen ton finden – pro-
fessionelles Beschwerdemanagement im Medienhaus“ 
[16. oktober 2013] und „aktuelles anzeigenrecht – 
print und online“ [27. november 2013] durchgeführt 
worden. Die drei seminare sind von insgesamt 25 teil-
nehmern besucht worden, davon 3 aus Baden-würt-
temberg. In stuttgart haben 3 seminare mit insgesamt 
29 teilnehmern stattgefunden, davon kamen 3 teil-
nehmer aus Bayern. 

Darüber hinaus wurde bereits zum dritten Mal in Fol-
ge mit großem erfolg die schulung „vom vertriebsin-
spektor zum verantwortlichen Gebietsleiter“ durch-
geführt. In drei aufeinander aufbauenden Modulen 
[Basis – Fortgeschrittene – Profi] wurden spezielle 
Fachkenntnisse für vertriebsinspektoren und auch ver-
haltensorientierte Inhalte aus den Bereichen Führung 
und Kommunikation vermittelt. an den drei Modulen, 
die jeweils über zwei tage in Beilngries stattgefunden 
haben, haben jeweils 14 teilnehmer teilgenommen, 
davon kam ein teilnehmer aus Baden-württemberg.

III.

 aus- und weiterbildung

PrÜFunGsvorBereItunGsKurse FÜr 
 auszuBIlDenDe MeDIenKauFleute

In zusammenarbeit mit der süddeutschen verlag 
Gmbh bot der vBzv wieder jeweils im Frühjahr und im 
herbst einen Prüfungsvorbereitungskurs für die auszu-
bildenden Medienkaufleute digital und print an.

Der viertägige Intensivkurs zur vorbereitung auf die ab-
schlussprüfungen an den Berufsschulen fand unter dem 
titel „Buchverlag / anzeigen / vertrieb / zeitungsherstel-
lung“ im Frühjahr vom 2. bis zum 5. april 2013 und im 
herbst vom 28. bis zum 31. oktober 2013 statt. Im rah-
men der Prüfungsvorbereitungskurse wurden sämtliche 
prüfungsrelevanten themenfelder behandelt. 

wie die übrigen, im rahmen der mit dem vszv beste-
henden ausbildungskooperation angebotenen Fortbil-
dungsveranstaltungen, werden auch die Prüfungsvor-
bereitungskurse für den vBzv vom hBzv getragen. Im 
Interesse einer gleichmäßigen nachwuchsförderung in 
der Branche übernimmt der hBzv die über die teilnah-
megebühr in höhe von 200 € hinausgehenden Kosten. 

volontärKurse unD seMInare an Der aBP

Der vBzv ist neben dem verband der zeitschriftenver-
lage in Bayern [vzB] und dem Bayerischen Journalis-
ten-verband [BJv] einer der trägerverbände der aka-
demie der Bayerischen Presse [aBP], einer der größten 
Journalistenschulen Deutschlands. Im verwaltungsrat 
der akademie ist der vBzv durch seinen ersten und 
zweiten vorsitzenden, andreas scherer und Dr. lau-
rent Fischer, vertreten. Mitglied im verwaltungsrat ist 
außerdem uwe Günther, vBzv-vorstand.

Der Geschäftsführer des vBzv, Dr. Markus rick, ist Mit-
glied im vorstand der aBP, der sich aus den Geschäfts-
führern der drei trägerverbände zusammensetzt und 
der den akademiedirektor bei der ausübung des ope-
rativen Geschäfts überwacht, aber auch unterstützt. 
Im Berichtszeitraum fanden die Mitgliederversamm-
lung und die gemeinsame sitzung von vorstand und 
verwaltungsrat am 8. Mai 2013 und am 22. november 
2013 statt.

Das angebot der aBP ist vielfältig. In über 200 Kursen 
werden pro Jahr etwa 1.700 Medienschaffende aus 
Print, hörfunk, Fernsehen, Internet und unterneh-
menskommunikation/Pr ausgebildet oder besuchen 

Fortbildungsveranstaltungen. Mittlerweile haben mehr 
als 30.000 Journalisten die Kurse besucht.

neben der Förderung der aus- und weiterbildung von 
Journalisten aller Medien dient die aBP auch der ta-
riflich festgelegten ausbildung der volontäre. In den 
Grundkursen zeitung I und zeitung II werden den 
nachwuchsredakteuren grundlegende Inhalte wie u.a. 
sprache im Journalismus, lokalberichterstattung, re-
cherche und unterscheidung der Darstellungsformen, 
Presserecht und crossmediale aspekte für zeitungsre-
dakteure vermittelt.

vBzv-volontäraBenDe

Im Berichtsjahr lud der vBzv zweimal die teilnehmer 
des jeweiligen „Grundkurs II – zeitung“ an der akade-
mie der Bayerischen Presse zu den traditionellen vo-
lontärabenden ein. 

„wahlkampfberichterstattung im superwahljahr 2013“ 
– vBzv-volontärabend am 29. Januar 2013 

Der volontärabend im Januar 2013 stand ganz im 
zeichen des superwahljahres 2013, in dem in Bayern 
sowohl landtags- als auch Bundestagswahlen statt-
fanden. christian Deutschländer, landtagsberichter-
statter des Münchner Merkur, referierte über seine 
arbeit als Politikjournalist im Bayerischen landtag. 
Dabei legte er einen besonderen schwerpunkt auf den 
aspekt social Media, da das hinzukommen der neuen 
Kommunikations- und Informationsmedien wie Face-
book und twitter auch seine arbeit als landtagsbe-
richterstatter nachhaltig verändert habe. Das tempo 
der Informationsverbreitung habe sich ebenso erhöht 
wie die zahl derer, die Informationen verbreiten, dar-
unter viele landtagsabgeordnete und Politiker. Durch 
das hinzukommen der neuen Medien haben sich die 
recherchewege erweitert und der unmittelbare aus-
tausch mit den lesern verbessert. als Journalist ist 
es nun viel leichter, mit den lesern in Dialog zu tre-
ten und sich Fragen und Kritiken direkt zu stellen, so 
Deutschländer. Daher sei es auch so wichtig, dass die 
zeitungsverlage auf allen Plattformen aktiv sind. chris-
tian Deutschländer ermutigte die anwesenden, sich 
auf die neuen Medien einzulassen und ihre chancen 
zu nutzen. 
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der bayerischen staatsregierung. zudem berät und in-
formiert der Mediencampus aus- und Fortbildungsin-
teressenten.

aus- und weiterbildungsinstitutionen gegründet. heute 
zählt der Dachverband 97 Mitglieder. ziel ist es, die Me-
dienaus- und weiterbildung in Bayern zu fördern, zu be-
raten, zu vernetzen und zu koordinieren. Der vBzv wird 
im vorstand des Mediencampus Bayern durch seinen 
ersten vorsitzenden, andreas scherer, vertreten.

Der verein ist die zentrale Plattform, Informations-
drehscheibe und Koordinierungsstelle für die Medien-
aus- und -fortbildung. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Koordinierung und vernetzung der vorhandenen 
Bildungsangebote. Der Mediencampus Bayern berät 
sowohl die Mitglieder als auch die zuständigen stellen 

rund 2.000 junge leute zu redakteurinnen und redak-
teuren ausgebildet worden. Die absolventen der DJs 
arbeiten erfolgreich bei zeitungen und zeitschriften, 
im hörfunk und Fernsehen, in online-redaktionen, bei 
Pressestellen oder als freie Journalisten.

Der vBzv als MItGlIeD IM MeDIencaMPus 
BaYern

Der vBzv ist Mitglied im Mediencampus Bayern e.v., 
dem Dachverband für Medienaus- und weiterbildung in 
Bayern. Dieser wurde wurde 1998 vom Freistaat Bayern 
in zusammenarbeit mit dreizehn führenden Medien-

„loKale GesellschaFtBerIchterstattunG 
aM BeIsPIel Der sz“ – vBzv-volontäraBenD 
aM 12. noveMBer 2013 

Die rubriken „aus aller welt“, „vermischtes“ oder „Pa-
norma“ sind fester Bestandteil der meisten tageszei-
tungen und bedienen das Bedürfnis vieler leser nach 
Klatsch und tratsch aus aller welt. Im „szenario“ der 
süddeutschen zeitung wird aus dem gesellschaft-
lichen leben in der stadt München und der region 
berichtet. ziel ist es, dem leser das Gefühl zu geben, 
bei prominent besetzten ereignissen in der stadt „da-
bei gewesen zu sein“, so Philipp crone, redakteur im 
szenario der sz. als Journalist versuche crone immer, 
das Besondere einer veransatltung wiederzugeben, 
so auch im „szenario“: was hat die teilnehmer bei ei-
ner spendengala besonders angesprochen? was hat 
sich bei einer Filmpremiere ereignet? Die Form spielt 
dabei für crone neben dem Glamour-Faktor seiner 
Protagonisten eine wichtige rolle: seine Geschichten 
sollen die leser gut unterhalten. Gut unterhalten fühl-
ten sich auch die nachwuchsjournalisten, die crone 
im anschluss an seinen vortrag noch intensiv nach 
den schillernden seiten im leben eines Klatschrepor-
ters befragten. 

aus- unD FortBIlDunGsanGeBot Der aBzv

Mit dem aus- und Fortbildungsangebot der akademie 
Berufliche Bildung der Deutschen zeitungsverlage e. 
v. [aBzv] ergänzt der vBzv als Mitglied der akademie 
sein seminarangebot. ebenso findet das Programm der 
akademie der Bayerischen Presse e. v. hier eine sinn-
volle erweiterung. Die aBzv bietet u. a. auch außerbe-
triebliche Bildungsmaßnahmen im sinne von § 6 des 
tarifvertrags über das redaktionsvolontariat an. In der 
Mitgliederversammlung der aBzv ist der vBzv durch 
seinen verbandsgeschäftsführer vertreten.

Der vBzv als MItGlIeD Der DJs 

Der vBzv ist seit 1997 Mitglied bei der Deutsche Jour-
nalistenschule e. v. [DJs]. Der Münchner verleger Dr. 
Johannes Friedmann vertritt den vBzv im vorstand 
der DJs, in der Mitgliederversammlung der DJs ist der 
vBzv durch seinen Geschäftsführer Dr. Markus rick 
vertreten. Die sitzungen von vorstand und Mitglie-
derversammlung der DJs fanden am 22. März 2013 in 
München statt. Die DJs ist eine renommierte Journa-
listenschule in Deutschland. seit 1949 sind bei der DJs 
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orDentlIche MItGlIeDer 
[in alphabetischer reihenfolge  
nach verlagsstandorten]

Dem verband Bayerischer zeitungsverleger e. v. 
 gehörten im Berichtszeitraum 38 ordentliche und  
4 persönliche Mitglieder an.

IV.

 Mitglieder

Fränkische landeszeitung
Fränkische landeszeitung Gmbh | ansbach

Main-echo
verlag und Druckerei Main-echo Gmbh & co. KG | aschaffenburg

augsburger allgemeine
Presse-Druck- und verlags-Gmbh | augsburg

saale-zeitung
KvG Kissinger verlagsgesellschaft mbh & co. KG | Bad Kissingen

windsheimer zeitung
heinrich Delp Gmbh | Bad windsheim

Fränkischer tag
Mediengruppe oberfranken Gmbh & co. KG | Bamberg

nordbayerischer Kurier
nordbayerischer Kurier Gmbh & co. zeitungsverlag KG | Bayreuth

Berchtesgadener anzeiger
Berchtesgadener anzeiger KG | Berchtesgaden

coburger tageblatt
coburger tageblatt verlag & Medien Gmbh & co. KG | coburg
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neue Presse
Druck- und verlagsanstalt neue Presse Gmbh | coburg

Der Bote
verlag „Der Bote“ Gmbh & co. | Feucht

altmühl-Bote
emmy riedel Buchdruckerei und verlag Gmbh | Gunzenhausen

hersbrucker zeitung
Pfeiffer verlag und Medienservice Gmbh & co. KG | hersbruck

Frankenpost
Frankenpost verlag Gmbh | hof/saale

allgäuer anzeigeblatt
eberl Medien Gmbh & co. KG | Immenstadt

allgäuer zeitung
allgäuer zeitungsverlag Gmbh | Kempten

Bayerische rundschau
Bayerische rundschau verlag & Medien Gmbh & co. KG | Kulmbach

Pegnitz-zeitung
verlag hans Fahner ohG | lauf a.d. Pegnitz

abendzeitung
verlag Die abendzeitung Gmbh & co. KG | München

Bayerische staatszeitung
verlag Bayerische staatszeitung Gmbh | München

Münchner Merkur
Münchener zeitungs-verlag Gmbh & co. KG | München

süddeutsche zeitung
süddeutsche zeitung Gmbh | München

tz
zeitungsverlag tz München Gmbh & co KG | München

nürnberger nachrichten
verlag nürnberger Presse Druckhaus nürnberg Gmbh & co. | nürnberg

nürnberger zeitung
nordbayerische verlagsgesellschaft mbh | nürnberg

Mittelbayerische zeitung
Mittelbayerischer verlag KG | regensburg

oberbayerisches volksblatt
oberbayerisches volksblatt Gmbh & co. Medienhaus KG | rosenheim

roth-hilpoltsteiner volkszeitung
Druckerei und verlag Karl Müller vorm. Fr. Feuerlein Gmbh | roth

schongauer nachrichten
verlag Karl Motz Gmbh & co. KG | schongau

schwabacher tagblatt
hermann Millizer Gmbh | schwabach

straubinger tagblatt
cl. attenkofer’sche Buch- und Kunstdruckerei | verlagsbuchhandlung straubing | straubing

traunsteiner tagblatt
a. Miller | zeitungsverlag KG | traunstein

treuchtlinger Kurier
treuchtlinger Kurier J. christian leidel Gmbh | treuchtlingen

trostberger tagblatt1

a. erdl Gmbh | trostberg

Der neue tag
Der neue tag | oberpfälzischer Kurier Druck- und verlagshaus Gmbh | weiden

Der westallgäuer
holzer Druck und Medien Druckerei und zeitungsverlag Gmbh & co. KG | weiler

weißenburger tagblatt
Braun & elbel Gmbh & co. KG | weißenburg

Main-Post
Main-Post Gmbh & co. KG | würzburg

1 Bis 30. Juni 2013
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PersÖnlIche MItGlIeDer  
[in alphabetischer reihenfolge nach verlagsstandorten]:

Siegfried Dennhardt
aischtal-Bote | hauptstraße 4 und Druckhaus Dennhardt verlag Gmbh | schwarzenbacher ring 5
oscar Dennhardt Gmbh & co. KG | 91315 höchstadt/aisch

Druckerei und Verlag Karl Ziegler GmbH 
Mittelschwäbische nachrichten | Bahnhofstraße 48–50 | 86381 Krumbach

Druckerei und Verlag Hans Högel KG 
Mindelheimer zeitung | Maximiliansstraße 14 | 87719 Mindelheim

Rieser Zeitungs GmbH
rieser zeitung | Deininger straße 8 | 86720 nördlingen

IV.

 Geschäftsstelle
verband Bayerischer zeitungsverleger e. v.
Friedrichstraße 22 / II 
80801 München 
telefon 0 89 - 45 55 58 - 0 
telefax 0 89 - 45 55 58 - 21 
vbzv@vbzv.de
www.vbzv.de

GeschäftsführunG
Dr. Markus B. Rick
rechtsanwalt
telefon 0 89 - 45 55 58-0 
telefax 0 89 - 45 55 58-21
vbzv@vbzv.de

BuchhaltunG/rechnunGsWesen
Bettina Göbel
telefon 0 89 - 45 55 58-16 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
goebel@vbzv.de

PresseausWeIse
Corinna Bonnet
telefon 0 89 - 45 55 58-18 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
bonnet@vbzv.de

JustIZIarIat
Harald Schyrbock
rechtsanwalt
telefon 0 89 - 45 55 58-13 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
sy@vbzv.de

VerlaGsWIrtschaft
Dorothea Fontaine
referentin für verlagswirtschaft
telefon 0 89 - 45 55 58-15 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
fontaine@vbzv.de

aus- unD WeIterBIlDunG
Anke Staller
referentin für aus- und weiterbildung
telefon 0 89 - 45 55 58-11 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
staller@vbzv.de

mailto:vbzv@vbzv.de
www.vbzv.de
mailto:vbzv@vbzv.de
mailto:goebel@vbzv.de
mailto:bonnet@vbzv.de
mailto:sy@vbzv.de
mailto:fontaine@vbzv.de
mailto:staller@vbzv.de
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Erster Vorsitzender 
andreas scherer augsburger allgemeine augsburg

Zweiter Vorsitzender 
Dr. laurent fischer nordbayerischer Kurier Bayreuth

Ehrenvorsitzender 
hanns-Jörg Dürrmeier  München

Ehrenvorsitzender 
Dr. hermann Balle straubinger tagblatt straubing

Prof. Dr. Martin Balle straubinger tagblatt straubing

oliver Döser oberbayerisches volksblatt rosenheim

ulrich eymann Main-echo aschaffenburg

Dr. Detlef haaks süddeutsche zeitung München

uwe Günther Münchner Merkur / tz München

leonhard helmreich Der neue tag weiden

Guido Mehl Fränkische landeszeitung  ansbach

toni schnell nürnberger nachrichten nürnberg

walter schweinsberg Mediengruppe oberfranken Bamberg

vorstanD

IV.

Gremien 
hans-Georg Bechthold  Münchner Merkur München

herbert Dachs augsburger allgemeine augsburg

wilhelm Faist  süddeutsche zeitung München

Philipp Gatz  Mediengruppe oberfranken Bamberg

Klaus huber  straubinger tagblatt straubing

Michael Kusch Mittelbayerische zeitung regensburg

rainer lindner Der neue tag weiden

Michael rümmele nordbayerischer Kurier Bayreuth

walter schmidt nürnberger nachrichten nürnberg

anzeIGenausschuss

alfons Döser  oberbayerisches volksblatt  rosenheim

andreas scherer augsburger allgemeine augsburg

BeschwerDe- unD eInIGunGsausschuss

toni schnell nürnberger nachrichten nürnberg

walter schweinsberg Mediengruppe oberfranken Bamberg

rechnunGsPrÜFer

vertrIeBsausschuss

holger seeger [ab 21. Februar 2014] Main-Post würzburg

herbert angerer nordbayerischer Kurier Bayreuth

Jürgen Baldewein süddeutsche zeitung München

tobias hagmann Der neue tag weiden

wolfgang Jordan Main echo aschaffenburg

Mario lauer süddeutsche zeitung München

Florian liebl  straubinger tagblatt straubing

Michael Mair  abendzeitung München

Bärbel schnell / hans then nürnberger nachrichten nürnberg

hans stumbaum Münchner Merkur München

Jan wagner [ab 21. Februar 2014] Münchner Merkur / tz München

werner wilczek Fränkische landeszeitung ansbach

alexandra wildner  Mittelbayerische zeitung regensburg

Vorsitzender 
Günter nitsche [bis 21. Februar 2014] augsburger allgemeine augsburg
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hannes Mäckel augsburger allgemeine augsburg

wolfgang Preiß nürnberger nachrichten nürnberg

Dr. Markus rick vBzv-Geschäftsstelle 

harald schyrbock vBzv-Geschäftsstelle

Birgit wieland süddeutsche zeitung München

regelmäßiger Gast: werner Müller augsburger allgemeine augsburg

tarIFausschuss

tarIFKoMMIssIon

ulrich Bensel süddeutsche zeitung München

hannes Mäckel augsburger allgemeine augsburg

wolfgang Preiß nürnberger nachrichten nürnberg

Dr. Markus rick vBzv-Geschäftsstelle

harald schyrbock vBzv-Geschäftsstelle

Birgit wieland süddeutsche zeitung München

regelmäßiger Gast: werner Müller augsburger allgemeine augsburg

onlIne-ausschuss

Vorsitzender 
ulrich eymann Main-echo aschaffenburg

Klaus Dünisch Fränkischer tag Bamberg

sonja ettengruber straubinger tagblatt straubing

till Fischer [ab 11. Dezember 2013] nordbayerischer Kurier Bayreuth

walter hörmann Frankenpost hof

andreas Kaiser nordbayerischer Kurier Bayreuth

Manuel Köppl [bis 24. Juli 2013] Der neue tag weiden

andreas Koschinsky Münchner Merkur München

lutz Kuppinger abendzeitung München

Matthias litzenburger / veronika weber  Mittelbayerische zeitung regensburg

Markus niessner  allgäuer zeitung Kempten

andreas schmutterer / Martin hoffmann augsburger allgemeine augsburg

robert slowinski Mittelbayerische zeitung regensburg

Peter tischler  Main-Post würzburg

viola vogelsang-reichl [ab 24. Juli 2013] Der neue tag weiden

werner wittmann nürnberger nachrichten nürnberg

Sitzung am 9. Oktober 2013 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung 
 ■ Dritte vBzv-Fachtagung zu zeitungsprojekten in 
schulen

 ■ Medientage München 2013
 ■ zeit und ort der Jahrestagung 2014
 ■ verschiedenes 

Sitzung am 11. Dezember 2013 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung 
 ■ Mindestlohn – sachstand und erstbewertung 
 ■ tarifverhandlungen redakteure und angestellte – 
sachstand

 ■ etatabgleich 2013 / ausblick 2014
 ■ sitzungstermine 2014
 ■ verschiedenes

Sitzung am 12. Februar 2014 in München
 ■ Besuch des Intendanten des Bayerischen rund-
funks, ulrich wilhelm 

anzeIGenausschuss 

Sitzung am 13. Mai 2013 in München
 ■ neues von der zMG
 ■ edeka Modelling
 ■ zukunft der zeitung
 ■ strukturelle Märkte als reaktion auf veränderte 
Märkte: Marktgerechte entlohnungssysteme zur 
rekrutierung von Mitarbeitern 

 ■ sePa – umorganisation in den anzeigenabteilungen
 ■ rubrikenportale in regensburg und weiden
 ■ immo.oberpfalznetz.de

Die folgende zusammenstellung gibt einen kompri-
mierten Überblick über die termine und tagesordnun-
gen aller Gremiensitzungen des vBzv im Berichtszeit-
raum. 

vorstanD

Sitzung am 6. März 2013 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ Marketing-Kampagne BDzv/zMG [„campaigning“] 
– status quo

 ■ vBzv-Jahrestagung am 25.04.2013: status quo
 ■ akademie für politische Bildung in tutzing: wahl 
eines Beirats

 ■ verschiedenes

Sitzung am 25. April 2013 in Ausgburg
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ vorbereitung der vBzv-Jahrestagung
 ■ Imagekampagne BDzv/zMG – status quo und Mit-
gliederbefragung

 ■ vBzv-tarifkommission – neubesetzungen
 ■ verschiedenes

Sitzung am 24. Juli 2013 in München
 ■ nachlese der Jahrestagung 2013 in augsburg
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung 
 ■ Google-news – opt-in-zwang für Presseverlage
 ■ wahlen 2013 – wahlprogramme der Parteien zu 
Medien

 ■ verschiedenes

IV.

 sitzungen & termine

www.immo.oberpfalznetz.de
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 ■ mittelbayerische-stellen.de
 ■ Paid content: auswirkungen von Bezahlschranken 
auf die vermarktung von online-angeboten

 ■ Digitaler rechnungsversand

an der sitzung nahmen als Gäste zMG-Geschäftsfüh-
rer Markus ruppe sowie thorsten wiethe, sePa-Beauf-
tragter bei den nürnberger nachrichten, teil.

Anzeigenleitertagung am 22. Oktober 2013  
in Landshut

 ■  Mission zukunft – Medienhausstrategie der neuen 
osnabrücker zeitung

 ■ Produktinnovation: Design thinking
 ■ regionale werbemärkte: Budgets und zufriedenheit 
– chancen für die vermarktung

 ■ Best Practices bei online-rubrikenmärkten für regi-
onalverlage

 ■ neues von der zMG:
 – Digitale zeitung
 – zukunft des handels
 – zentrale Buchungsplattform
 – Media-opal
 ■ sePa aus sicht der anzeigenabteilung: was jetzt 
noch zu tun ist

 ■ neues aus der Medienpolitik
 – neuwahlen und Koalitionsverhandlungen
 – regionale werbemärkte
 – regierungsbildung in Bayern
 ■ Kinowerbung
 ■ änderungen im umsatzsteuergesetz
 ■ compliance-regelungen

unter den 33 tagungsteilnehmern befanden sich u.a. 
tino eidebenz, zMG zeitungs Marketing Gesellschaft; 
Jean-Philippe hagmann, Denkmotor; rolf-Dieter laf-
renz, schickler-unternehmensberatung; wolfgang 
Marhold, Pforzheimer zeitung; laurence Mehl, neue 
osnabrücker zeitung; Fabian ströhle, classmarkets

vertrIeBsausschuss

Sitzung am 16. April 2013 in München
 ■ BDzv-aG Marktentwicklung

 – Ivw-ausweisung von apps
 – Digitalstrategien
 – campaigning
 ■ BDzv-aG vertriebsentwicklung

 – sePa
 – vermarktung digitaler Produkte

 – verwendung von Geodaten
 – adresskontrollsysteme
 – Ivw-Fragen
 ■ rückgänge im ev – Möglichkeiten der Grossisten
 ■ sePa-umsetzung – Konsequenzen für den leser-
markt

 ■ Digitalstrategien: wer macht was?
 ■ Die regensburger Domspatzen im live-stream auf 
verlagsseiten im netz

 ■ BDzv-aG logistik
 – Mindestlohn
 ■ BDzv-aG Brief / Post

 – nordbayern Post

Vertriebsleitertagung am 13. November 2013  
in Augsburg

 ■ Dos and Don’ts bei der entwicklung digitaler leser-
märkte

 ■ Digitale contentstrategie: Produktportfolio und 
Paywall

 ■ BDzv-aG Marktentwicklung
 – Ivw
 – „zeitung macht schlau“
 – Digitale Produkte
 ■ BDzv-aG vertriebsentwicklung

 – Direktverkauf
 – telefonmarketing
 – Personalentwicklung
 – vertriebsorganisation für digitale Produkte
 – sePa
 ■ „nimm Dir die zeitung“ – Gattungsmarketing im 
rahmen der Dienstleistungsangebote der axel 
springer service Gmbh

 ■ „nimm Dir die zeitung“ – Praxiserfahrung der 
landshuter zeitung

 ■ scooltab – Fortentwicklung von „zeitung in der 
schule“ durch Madsack Media store

 ■ Mobile Marketing für regionale verlage: Bewerbung 
von apps

 ■ neues aus der Medienpolitik
 – Mindestlohn
 – Direktmarketing / Datenschutz
 ■ Mindestlohn: Konsequenzen für die verlage / lö-
sungsmodell augsburg

 ■ BDzv-aG logisitik
 – online-training für zusteller
 – neues zustellkonzept
 – echtzeit-Management
 – Pressepostgebühren

 ■ BDzv-aG Brief / Post
 – rechtsfragen
 – sendungsmanager
 – rahmenverträge für einkaufsgemeinschaften
 ■ verabschiedung von Günter nitsche, augsburger 
allgemeine, als vorsitzender des vBzv-vertriebs-
ausschusses

unter den rd. 35 tagungsteilnehmern befanden sich als 
Gäste Dietmar Baumhof, axel springer service Gmbh; 
Michael heuer und Dr. Marc Klages, Madsack Media 
store; andreas schmutterer, augsburger allgemeine.

onlIne-ausschuss

Sitzung am 20. März 2013 in Kempten
 ■ allstars: erreichbarkeit von Digital natives und nut-
zerloyalitäten

 ■ Paywall-Modell der allgäuer zeitung
 ■ handelsregisterportal: sachstand
 ■ nook
 ■ app-support: erfahrungen mit android
 ■ themenportale
 ■ Bildergalerien und werbung
 ■ seo

als Gast nahm an der sitzung Georg hesse, oMs ver-
marktungs-Gmbh & co. teil.

Sitzung am 16. Juli 2013 in Bamberg
 ■ „Digital First“ beim Medienhaus Der neue tag: Der 
lange weg vom regionalzeitungsverlag zur lokalen 
nachrichtenagentur

 ■ „augsburger allgemeine exklusiv“ – ratgeber-app 
der augsburger allgemeinen

 ■ app-entwicklung: vor- und nachteile von nativen 
apps vs. webapps

 ■ Paid content: auswirkungen von Bezahlschranken 
auf seo? erfahrungen mit Google First click Free 
bzw. umsetzung des leistungsschutzrechts bei 
snippets

 ■ Ivw-ausweisung von mobilen Produkten
 ■ newsletter: technische voraussetzungen, themen, 
empfänger – erfolge?

 ■ hyperlokale seiten: wer macht was?
 ■ „würzburg erleben“ 
 ■ wahlen 2013: wer macht was?
 ■ videoberichterstattung aus den Fußballregionalligen
 ■ my-xplace

Sitzung am 24. Oktober 2013 in Regensburg
 ■ videoberichterstattung aus den amateurligen
 ■ erfahrungen mit FuPa
 ■ Fußball-vorort.de
 ■ anpfiff.info 
 ■ Paywall und neue apps bei der Frankenpost
 ■ responsives webdesign
 ■ BDzv-aG Digital

 – neustrukturierung der arbeitsgruppe
 – einkausgemeinschaft für tablets
 – umsatzsteuer auf elektronische Produkte
 – Ivw-zählung der online-angebote
 ■ vG wort

www.mittelbayerische-stellen.de
www.fu�ball-vorort.de
www.anpfiff.info
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Über seine eigene verbandstätigkeit hinaus engagiert 
sich der vBzv auch in verschiedenen Gremien des Bun-
desverbands Deutscher zeitungsverleger BDzv:

erweItertes PräsIDIuM

Im erweiterten Präsidium des BDzv treten das fünf-
köpfige Präsidium des BDzv und die vorsitzenden der 
im BDzv zusammengeschlossenen elf landesverbände 
zusammen. unser verband wurde in diesem Gremium 
durch den ersten vorsitzenden, Andreas Scherer und 
/ oder durch den zweiten vorsitzenden Dr. Laurent  
 Fischer vertreten. Darüber hinaus nimmt der Ge-
schäftsführer des vBzv [ohne stimmrecht] an den 
 sitzungen teil. 

Im Berichtszeitraum besuchten die vertreter des vBzv 
folgende sitzungen:

Sitzung am 16. Mai 2013 in Berlin
 ■ sozialpolitik

 – tarifpolitik 2013
 – gemeinsame vergütungsregeln Foto
 – Mindestlohn
 ■ Öffentlichkeitsarbeit

 – Projekt „zeitungscampaigning“
 ■  Medienpolitik

 – Pressefusionskontrolle
 – tagesschau-app
 – Google
 – leistungsschutzrecht

 ■ zeitungs Marketing Gesellschaft
 – Jahresabschluss 2012
 ■ verschiedenes 

 – Pressemonitor Gmbh
 – terminplanung Gremiensitzungen 2014
 – entsendungen, nachbenennungen
 – Deutscher lesepreis der stiftung lesen 2013

Sitzung am 5. September 2013 in Müchen
 ■ vorschläge für änderungen

 – BDzv-satzung
 – Geschäftsordnung für den solidaritätsfonds
 ■ BDzv-haushalt

 – hochrechnung 2013
 – Planung haushalt 2014
 ■ sozialpolitik
 ■ verbandsentwicklung 
 ■ Medienpolitik
 ■ zMG – zeitungs Marketing Gesellschaft

 – Grundetat für Gattungsmarketing 2014
 – wahl des aufsichtsrats
 ■ verschiedenes

 – verstärktes engagement des BvDa beim Deutschen 
Presserat

 – Digitale Datenerhebung der ag.ma 2012
 – termine Gremiensitzungen 2013

IV.

 Mitwirkung im BDzv 

2  verband südwestdeutscher zeitungsverleger e.v. 
verband Bayerischer zeitungsverleger e.v. 
verein der zeitungsverleger Berlin und Brandenburg e.v. 
zeitungsverlegerverband Bremen e.v. 
zeitungsverlegerverband hamburg e.v. 
verband hessischer zeitungsverleger e.v.

verband nordwestdeutscher zeitungsverlage e.v
zeitungsverleger-verband nordrhein-westfalen e. v.
verband der zeitungsverleger in rheinl.-Pfalz u. saarl. e.v.
verband sächsischer zeitungsverleger e.v.
verband der zeitungsverlage norddeutschland e.v.

Sitzung am 28. November 2013 in Berlin
 ■ sozialpolitik

 – tarifverhandlungen – aktueller stand
 – Kosten der sozialpolitischen arbeit
 ■ Mindestlohn 
 ■ Medienpolitik

 – Klage tagesschau-app
 – Google-verfahren
 – leistungsschutzrecht
 – Forderungskatalog an die Bundesregierung
 ■ wan-IFra-Mitgliedschaft des BDzv
 ■ verschiedenes

Sitzung am 20. Februar 2014 in Berlin
 ■ Jahresabschluss 2013 des BDzv 
 ■ vorschläge für wahlen, Benennungen und entsen-
dungen

 ■ sozialpolitik
 – tarifverhanldungen: aktueller stand
 – aktualisierung der Geschäftsordnung des solidari-

tätsfonds
 –  antrag des verbands nordwestdeutscher zeitungs-

verlage e.v. auf erstattung von leistungen aus dem 
solidaritätsfonds wegen streikmaßnahmen

 ■ Medienpolitik
 – Mindestlohn
 – Google
 – leistungsschutzrecht
 – Öffentlich-rechtlicher rundfunk: Gebühren und 

Klage tagesschau-app
 – ausblick auf Gesetzgebungsvorhaben der neuen 

legislaturperiode
 ■ verbandsentwicklung
 ■ Öffentlichkeitsarbeit
 ■ verschiedenes

DeleGIertenversaMMlunG

Die Delegiertenversammlung hat beim BDzv, dessen 
unmittelbare Mitglieder nicht die verlage, sondern die 
von ihnen gebildeten landesverbände sind, die Funk-
tion der Mitgliederversammlung inne. Die Delegierten 
des vBzv werden durch dessen vorstand benannt. 

Im Berichtszeitraum gehörten der Delegiertenver-
sammlung außer dem ersten vorsitzenden und dem 
zweiten vorsitzenden des vBzv, 

Andreas Scherer
augsburger allgemeine, augsburg
und
Dr. Laurent Fischer 
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

folgende Personen an:
Prof. Dr. Martin Balle 
straubinger tagblatt, straubing

Oliver Döser 
oberbayerisches volksblatt, rosenheim

Dr. Detlef Haaks 
süddeutsche zeitung, München 

Guido Mehl 
Fränkische landeszeitung, ansbach

Die Delegierten des vBzv vertraten ihren landesver-
band und dessen Mitglieder im Berichtszeitraum bei 
drei sitzungen in Berlin:

Sitzung am 16. Mai 2013 in Berlin
 ■ Jahresabschluss 2012 des BDzv
 ■ sozialpolitik 

 – tarifpolitik 2013
 – Gemeinsame vergütungsregeln Foto
 – Mindestlohn
 ■ Öffentlichkeitsarbeit
 ■ Medienpolitische themen
 ■ zeitungs Marketing Gesellschaft [zMG]

 – Jahresabschluss 2012
 ■ verschiedenes

 – terminplanung Gremiensitzungen 2014
 – entsendungen, nachbenennungen
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BDzv-vertrIeBsausschuss

Durch folgende Personen war der vBzv im Berichts-
zeitraum im vertriebsausschuss des BDzv vertreten:

Mario Lauer – Vorsitz
süddeutsche zeitung, München

Günter Nitsche [bis 31.12.2014]
augsburger allgemeine, augsburg

Florian Liebl
straubinger tagblatt / landshuter zeitung, straubing

Holger Seeger 
Main-Post, würzburg

als Geschäftsführer des landesverbands:
Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle, München

BDzv sozIalPolItIscher ausschuss

Dem sozialpolitischen ausschuss gehörten im Berichts-
zeitraum folgende vertreter aus Bayern an:

Ulrich Bensel
süddeutsche zeitung, München

Andrea Kaskir
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

Hannes Mäckel 
augsburger allgemeine, augsburg

Für die vBzv-Geschäftsstelle nahmen ohne stimm-
recht Dr. Markus rick bzw. harald schyrbock teil.

BDzv-arBeItsGruPPe eleKtronIsch 
 PuBlIzIeren / MultIMeDIa / DIGItal

auch die aG Multimedia / Digital des BDzv wies im Be-
richtszeitraum drei bayerische vertreter auf: 

Edgar Benkler
augsburger allgemeine, augsburg

Ulrich Eymann [bis 31.12.2013]
Main-echo, aschaffenburg

Sitzung am 16. September 2013 in Berlin
 ■ Medienpolitik
 ■ vorschläge für änderungen

 – BDzv-satzung
 – Geschäftsordnung für den solidaritätsfonds
 ■ BDzv-haushalt

 – hochrechnung 2013
 – Planung haushalt 2014
 ■ sozialpolitik
 ■ Digitale Marktentwicklungen
 ■ zMG – zeitungs Marketing Gesellschaft

 – Grundetat für Gattungsmarketing 2014
 – wahl des aufsichtsrats
 ■ verschiedenes

FInanzBeIrat

Im Finanzbeirat des BDzv, der für die vorberatung des 
BDzv-etats zuständig ist, arbeiteten im Berichtszeit-
raum für den vBzv walter schweinsberg, Bamberg, 
und toni schnell, nürnberg, mit. zudem entsendet der 
vBzv Guido Mehl, ansbach, als rechnungsprüfer.

Die sitzung des Finanzbeirats am 3. Juli 2013 in Berlin 
hatte folgende tagesordnung:

 ■ haushaltshochrechnung 2013
 ■ etatentwurf 2014

BDzv-anzeIGenausschuss 

Im anzeigenausschuss des BDzv engagieren sich fol-
gende vertreter bayerischer verlage:

Herbert Dachs – Vorsitz 
augsburger allgemeine, augsburg 

Klaus Huber 
straubinger tagblatt, straubing

Rainer Lindner
Der neue tag, weiden

Walter Schmidt 
nürnberger nachrichten, nürnberg

als Geschäftsführer des landesverbands:
Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle, München

Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle

Harald Schyrbock
vBzv-Geschäftsstelle

Malte Wagner
süddeutscher verlag, München

Sandra Will
Fränkischer tag, Bamberg

BDzv-arBeItsGruPPe steuern

vier bayerische vertreter bereichern mit ihrem 
 sachverstand die aG steuern im BDzv:

Dr. Harald Brenner
Münchner Merkur / tz, München

Stefan Hartling
augsburger allgemeine, augsburg

Christan Mehnert
süddeutsche zeitung, München 

Robert Schmidtlein
Mediengruppe oberfranken, Bamberg 

BDzv – MeDIenPolItIscher arBeItsKreIs

Im medienpolitischen arbeitskreis des BDzv war der 
Geschäftsführer des vBzv tätig.

Till Fischer [ab 01.01.2014]
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle

BDzv-arBeItsGruPPe  
JournalIstenausBIlDunG

Den vBzv vertritt dessen Geschäftsführer Dr. Markus 
rick.

BDzv-arBeItsGruPPe PaPIer

Die arbeitsgruppe Papier zählte im Berichtszeitraum 
zwei bayerische vertreter:

Michael Bendel
nürnberger nachrichten, nürnberg

Uwe Günther
Münchner Merkur / tz, München

BDzv-arBeItsGruPPe recht

Für aG recht des BDzv nahmen aus Bayern teil:

Dr. Hans-Peter Anlauf
augsburger allgemeine, augsburg

Dr. Harald Brenner
Münchner Merkur / tz, München

Jan-Peter Gühlk
Bayerische staatszeitung, München

Rafaela Heidemann
süddeutscher verlag, München 
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auch außerhalb der zeitungsverlegerverbände ist der 
vBzv in zahlreichen organisationen vertreten:

aKaDeMIe Der BaYerIschen Presse

VerWaltunGsrat 
Andreas Scherer [Sprecher]
augsburger allgemeine, augsburg

Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

Uwe Günther
Münchner Merkur / tz, München 

VorstanD
Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsführer

aKaDeMIe FÜr PolItIsche BIlDunG, tutzInG

BeIrat
Prof. Dr. Martin Balle
straubinger tagblatt, straubing

BaYerIsche lanDeszentrale FÜr  
neue MeDIen, BlM

MeDIenrat
Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsführer

BaYerIscher runDFunK

runDfunKrat
Andreas Scherer
augsburger allgemeine, augsburg 

Deutsche JournalIsten schule, DJs

VorstanD
Dr. Johannes Friedmann
süddeutsche zeitung, München

Deutsche PresseaGentur, DPa

aufsIchtsrat, schrIftführer
David Brandstätter
Main-Post, würzburg

aufsIchtsrat, stellVertretenDer 
 VorsItZenDer
Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

aufsIchtsrat
Daniel Schöningh
Münchner zeitungsverlag / tz, München

FIDuzIarIsche stIFtunG  
„FreIheIt Der  Presse“

stIftunGsrat
Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

IV.

 Mitwirkung in  
weiteren organisationen

versorGunGswerK Der Presse

VorsItZenDer Des VerWaltunGsrats 
Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

Verwaltungsrat
Peter Esser [stellv. Mitglied]
Mittelbayerische zeitung, regensburg

BeIrat Des VerWaltunGsrates
Peter Esser
Mittelbayerische zeitung, regensburg

Dr. Laurent Fischer [vorsitzender]
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

fInanZKoMMIssIon
Peter Esser
Mittelbayerische zeitung, regensburg

rentenKoMMIssIon
Peter Esser
Mittelbayerische zeitung, regensburg

wächterPreIs Der taGesPresse

Jury
Dr. Laurent Fischer

zMG zeItunGs MarKetInG GesellschaFt

aufsIchtsrat
Herbert Dachs
augsburger allgemeine, augsburg

Martin Wunnike
Mittelbayerische zeitung, regensburg

hIlFsvereIn Der Deutschen Presse

VorstanD
Peter esser
Mittelbayerischer verlag, regensburg

Ivw InForMatIonsGeMeInschaFt zur 
 FeststellunG Der verBreItunG von 
 werBeträGern

VerWaltunGsrat
Mario Lauer
süddeutsche zeitung, München

InDustrIe- unD hanDelsKaMMer  
FÜr MÜnchen unD oBerBaYern

arBeItsKreIs MeDIen
Dr. Markus Rick 
vBzv-Geschäftsführer

vereInIGunG Der BaYerIschen wIrtschaFt, 
vBw

hauPtGeschäftsführerKonferenZ
Dr. Markus Rick 
vBzv-Geschäftsführer

auschuss MeDIenWIrtschaft
Dr. Markus Rick 
vBzv-Geschäftsführer

ausschuss rechtsPolItIK
Harald Schyrbock
Justiziar

ausschuss soZIalPolItIK
Harald Schyrbock
Justiziar

arBeItsKreIs arBeItsrecht
Harald Schyrbock
Justiziar

BIlDunGsausschuss
Anke Staller 
aus- und Fortbildungsreferentin
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